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41. Sitzung

Beginn: 11.00 Uhr

Einziger Punkt der Tagesordnung

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von
Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drucksache 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm,
Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe
von Kindern umsetzen (BT-Drucksache
17/3648)

c) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping,
Matthias W. Birkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drucksache 17/2934)

d) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Brigitte
Pothmer, Britta Haßelmann, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für
alle gewährleisten (BT-Drucksache 17/3435)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drucksache 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann,
Markus Kurth, Alexander Bonde, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den
Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II
verhindern – Vermittlungsverfahren mit den
Ländern unverzüglich aufnehmen (BT-
Drucksache 17/3058)

Vorsitzende Kipping: Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, verehrte Sachverständige, verehrte Gäste, wir
haben es Punkt 11 Uhr und ich möchte Sie herzlich
zu der heutigen öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales begrüßen. Wir ha-
ben verschiedene Gegenstände für diese öffentliche
Anhörung, die ich hier noch einmal der Vollständig-
keit halber benennen möchte. Da ist zum einen der
Gesetzentwurf der CDU/CSU- und FDP-Fraktion mit

dem Titel „Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung
von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Sozialgesetzbuches“ mit der Drucksa-
chennummer 17/3404, zudem der Antrag der Links-
fraktion „Maßnahmen zur Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenz- und Teilhabemini-
mums“ mit der Drucksachennummer 17/2934, den
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
„Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle
gewährleisten“ mit der Drucksachennummer
17/3435, ein weiterer Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN „Leistungskürzungen bei den
Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern
– Vermittlungsverfahren mit den Ländern unverzüg-
lich aufnehmen“ mit der Drucksachennummer
17/3058, der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Änderung des Zweiten Sozialgesetzbuches mit der
Drucksachennummer 17/3631 und der Antrag der
SPD-Fraktion „Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes durch eine transparente Bemessung der Re-
gelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kin-
dern umsetzen“ mit der Drucksachennummer
17/3648.

Es gibt eine Verständigung zwischen den Obleuten.
Wir möchten Ihnen drei Fragerunden empfehlen.
Wir sollten versuchen, die Fragen thematisch in der
ersten Fragerunde der Berechnung der Regelsätze für
Erwachsene wie Kinder – zuzuordnen; in der zwei-
ten Runde der Bildung und Teilhabe von Kindern
und in der dritten Fragerunde den anderen Verände-
rungen, die im SGB II und XII vorgenommen, ge-
plant oder angedacht sind. Wir haben Stellungnah-
men von den Verbänden, Institutionen und Einzel-
sachverständigen vorliegen. Diese sind zusammenge-
fasst in einer sehr umfangreichen Drucksache
17(11)309, die auch auf den Plätzen ausliegt.

Wir wollen nun von den heute anwesenden Sach-
verständigen und Institutionen ihre Meinungen und
Positionen hören. Ich möchte einige Erläuterungen
zum Ablauf geben. Wir haben insgesamt 240 Minu-
ten Beratungszeit. Die ist entsprechend nach dem
üblichen Schlüssel aufgeteilt, orientiert an der jewei-
ligen Stärke der Fraktionen. Es ist wie immer ge-
plant, dass von Seiten der Abgeordneten eine Frage
gestellt und direkt von Seiten der Sachverständigen
geantwortet wird. Die Bitte ist, dass man immer di-
rekt antwortet. Die Bitte an die Abgeordneten ist,
dass die Frage sehr präzise gestellt wird. Wir haben
keine Eingangsstatements vorgesehen, weil die Stel-
lungnahmen schriftlich vorliegen und im Vorfeld ge-
lesen werden konnten, aber natürlich auch noch
nachgelesen werden können. Es gibt ganz zum Ab-
schluss an die dritte Fragerunde noch eine so ge-
nannte freie Runde von 21 Minuten mit Fragen von
allen Fraktionen.

Ich möchte jetzt die Sachverständigen im Einzelnen
begrüßen, vom DGB Ingo Kolf, von der BDA Torsten
Petrak, von der Bundesagentur für Arbeit Heinrich
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Alt, Dr. Markus Schmitz und Michael Schweiger,
vom IAB Michael Feil, vom Institut der deutschen
Wirtschaft Köln Holger Schäfer, vom Statistischen
Bundesamt Karl Müller und Carola Kühnen, vom
Bundesrechnungshof Rolf-Dietrich Kammer, vom
Deutschen Landkreistag Dr. Irene Vorholz, vom
Deutschen Städtetag Verena Göppert, vom Deut-
schen Städte- und Gemeindebund Uwe Lübking,
vom Deutschen Richterbund Dr. Bernhard Joachim
Scholz, vom Bundesvorstand der BDKJ Ursula Feh-
ling und Ludger Urbic, vom Deutschen Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge Michael Löher und
Reiner Höft-Dzemski, von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege Prof. Dr. Georg
Cremer, vom Paritätischen Gesamtverband Werner
Hesse und vom Sozialverband Deutschland Ragnar
Hoenig. Außerdem gibt es mehrere Einzelsachver-
ständige: Dr. Irene Becker, Dr. Jürgen Borchert, Dr.
Christine Fuchsloch, Norbert Struck, Rüdiger Böker,
Guido Grüner, Prof. Dr. Anne Lenze und Martina
Schmiedhofer.

Ich möchte Sie außerdem informieren, dass es eine
Stellungnahme von den Fachausschüssen des Bun-
desrates gibt. Diese haben wir im Vorfeld an alle
Fraktionen verteilt. Wir steigen jetzt gleich in die
Fragerunde ein. Ich habe eine Bitte und eine Infor-
mation, zum einen die Bitte an fragende Abgeordne-
te, dass Sie gleich zu Beginn der Frage sagen, an wen
sie sich richtet. Das erleichtert es erstens den Sach-
verständigen und zweitens später uns, das Aufrufen
entsprechend direkt in die Wege zu leiten. Außer-
dem ist vorgesehen, dass wir nach der zweiten Fra-
gerunde eine kleine fünfminütige Pause für alle
menschlichen Bedürfnisse - vor allem der Sachver-
ständigen - machen, die ja immer anwesend sein
müssen.

Abschließend möchte ich noch als Vertretung der
Bundesregierung Staatssekretär Fuchtel begrüßen.

Wir steigen jetzt in die erste Fragerunde mit dem
Schwerpunkt „Berechnung der Regelsätze“ ein. Es
beginnt die CDU/CSU-Fraktion, die in dieser Runde
28 Minuten hat. Als erstes erhält Herr Schiewerling
das Wort.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Wir stehen
am Anfang einer sehr umfangreichen Befragung und
Anhörung zu einem sehr wichtigen Thema. Anlass
dazu ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 9. Februar 2010. Das Verfassungsgericht hat
sich zu zahlreichen Punkten der Regelsätze geäußert.
Ein deutlicher Hinweis im Urteil des Verfassungsge-
richts betraf die Ermittlung der Regelbedarfe der
Kinder. Meine erste Frage geht an den Deutschen
Verein und an die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege. Das Verfassungsgericht hat
festgelegt, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen
sind und ihre Regelbedarfe eigenständig ermittelt
werden müssen. Meine Frage: Entspricht die im Ge-
setzentwurf vorgenommene Regelbedarfsermittlung,
so wie sie Ihnen jetzt vorliegt, den im Urteil enthal-
tenen Vorgaben hinsichtlich Transparenz, Realitäts-
gerechtigkeit und Nachvollziehbarkeit?

Vorsitzende Kipping: Vielen Dank. Der Deutsche
Verein ist mit zwei Personen vertreten. Sie entschei-
den, wer von Ihnen beginnt. Bitte schön.

Sachverständiger Höft-Dzemski (Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge e.V.): Die Frage
der Bemessung von Kinderregelsätzen ist ein kom-
plexes Problem, für das es bisher keine abschließen-
de und befriedigende Lösung gibt. Die im Gesetzge-
bungsverfahren gewählte Lösung, den Bedarf von
Kindern auf der Basis von Haushaltsdaten mit Hilfe
von so genannten Verteilerschlüsseln zu ermitteln,
ist nach Auffassung des Deutschen Vereins ein
grundsätzlich geeignetes Verfahren. Wir haben die-
ses Verfahren auch in unseren eigenen Positionspa-
pieren zu anderen Regelungsbereichen verwendet.
Es fällt auf, dass auch Kritiker des bisherigen Regel-
satzes in ihrer Kritik auf diese Verteilerschlüssel zu-
rückgreifen, dann allerdings zu anderen Ergebnissen
kommen. Es ist also grundsätzlich ein geeignetes
Verfahren, das auch den Ansprüchen genügt, die
Karlsruhe formuliert hat. Die Verteilerschlüssel sind
veröffentlicht worden. Sie beruhen teilweise auf
wissenschaftlicher Forschung, vor allem, was den
Ernährungsbereich angeht. Sie sind also realitätsge-
recht, transparent und geeignet.

Vorsitzende Kipping: Besten Dank. Zudem ging die
Frage an Prof. Cremer von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.v.): Die
Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Statistik-
modells. Das ist eine im Prinzip anerkannte Metho-
de, die auch vom Bundesverfassungsgericht nicht in
Frage gestellt wurde. Angemessen ist auch, dass die
Berechnung aufgrund des Ausgabeverhaltens von
Familien mit einem Kind erfolgt. Auch der Schlüssel
ist angemessen. Es gibt dazu bisher jedenfalls keine
Alternative. Ich möchte aber auf zwei Dinge hinwei-
sen, die zumindest dringend weiter überprüft wer-
den müssen. Das Eine ist, dass wir weiterhin in einer
Auseinandersetzung über die Größe der Gruppe der
verdeckt Armen sind. Das Bundesverfassungsgericht
hat auch deutlich gemacht, dass bei der Berechnung
des Regelsatzes Zirkelschlüssel zu vermeiden sind.
Das ist durch Herausnahme von Transferbeziehern
im Grundsatz auch anerkannt. Allerdings halten wir
es für erforderlich, die Größe der Gruppe der ver-
deckt Armen auf Grundlage der EVS künftig auszu-
werten und Personen und Familien, die im Prinzip
Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen hätten,
diese aber nicht beantragen, aus der Referenzgruppe
herauszurechnen.

Ein zweites Problem ist, dass die Besetzung in der
Stichprobe bezüglich von Familien mit Kindern der
verschiedenen Altersgruppen relativ schwach war.
Das lag natürlich an der Größe der Stichprobe, die
zum Zeitpunkt der Erhebung unter anderen Kriterien
geplant worden ist. Dringend ist bei einer künftigen
EVS zum Einen, hier Anpassungen vorzunehmen,
damit die Datengrundlage für die Berechnung des
Sozialgeldes für Kinder valide Aussagen ermöglicht.
Wie Sie wissen, sind bestimmte Daten nicht angege-
ben, weil die Zahl der Familien, die hierzu Aussagen
machten, unter 100 oder 25 liegt. Bei einzelnen, sehr
zentralen Positionen halten wir es für erforderlich,
die Daten aus dem Statistikmodell durch Kontroll-
rechnungen zu validieren.
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Abgeordneter Lehrieder (CDU/CSU): Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, meine Frage geht an das Statis-
tische Bundesamt, an Frau Carola Kühnen bzw.
Herrn Karl Müller. Herr Schiewerling hat bereits da-
rauf hingewiesen, dass das Urteil vom 9. Februar
2010 datiert. Hier ist eine Deadline zum 1. Januar
2011 gesetzt worden. Warum dauert es eigentlich so
lange, die in der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 2008 ermittelten Daten aufzubereiten?
Warum lagen die Ergebnisse der vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebene
Sonderauswertung erst im September 2010 vor? Eine
Ergänzungsfrage noch, die auch unserer Frau Vorsit-
zenden – mir bekanntermaßen - auf den Nägeln
brennt. Wieso haben genau vier Haushalte der Refe-
renzgruppe in der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 2008 keine Ausgaben für Nahrungsmittel
aufgewiesen? Sind dort die Ausgaben für Nah-
rungsmittel generell noch plausibel?

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Ich werde Stellung zu der ersten Frage nehmen. Wa-
rum dauert es so lange mit der Aufbereitung der Da-
ten der EVS 2008 und der weiteren Sonderauswer-
tungen? Die EVS ist eine sehr große Stichprobe mit
rund 60.000 teilnehmenden Haushalten. Es gibt vier
Erhebungsteile, die allgemeinen Angaben, das Geld-
und Sachvermögen, das Haushaltsbuch und das Heft
mit den Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwa-
ren. Das Heft mit den Feinaufzeichnungen zu den
Nahrungsmitteln wird bei der Erfassung kodiert. Al-
le Daten werden sorgfältig geprüft. Es gibt insgesamt
1.200 Prüfungen je Haushalt. Zusätzlich werden alle
Daten budgetiert. Das heißt, Einnahmen und Ausga-
ben werden gegenübergestellt und auf größere Diffe-
renzen geprüft. Gegebenenfalls werden unplausible
Haushalte ausgeschlossen. In der Regel führt die
Budgetierung zu vielen Rückfragen bei den Haushal-
ten. Das bedeutet auch einen erheblichen Zeitauf-
wand. Nachdem die Daten erfasst worden sind, wer-
den diese hochgerechnet und tabelliert. Erst nach
der Tabellierung werden verteilungsbasierte Prüfun-
gen durchgeführt und Vergleiche mit den Daten aus
den Vorjahren bzw. Vorerhebungen. Mit diesen Prü-
fungen dauerte die Aufbereitung von der Abgabe des
letzten Haushaltsbuches Ende April 2009 bis zur
Freigabe des Materials Ende April 2010 ein Jahr. An-
schließend kommen die Tabellierungen der Länder-
ergebnisse. Auch diese werden geprüft und mit allen
Landesämtern abgestimmt. Die ersten Ergebnisse zu
Einnahmen und Ausgaben wurden Ende September
2010 veröffentlicht. Die Sonderauswertungen sind
im Mai vom BMAS in Auftrag gegeben worden. Da-
nach hat das Statistische Bundesamt die Program-
mierarbeiten begonnen. Die Ergebnisse wurden dem
BMAS laufend nach Fertigstellung ab Juli 2010 bis
Ende September 2010 zur Verfügung gestellt. Zu be-
achten ist, dass die Programme sehr komplex sind,
die für die Sonderauswertung zu erstellen waren
und auch von besonderer politischer Bedeutung.
Von daher sind nur wenige Mitarbeiter überhaupt
mit diesen Aufgaben beschäftigt. Das sind auch
gleichzeitig die Mitarbeiter, die die Plausibili-
sierungen durchführen.

Die nächste Frage bezieht sich auf die vier Haushalte
ohne Angaben im Bereich Nahrungsmittel. Wir ha-
ben diese Haushalte näher untersucht und festge-

stellt, dass einer davon regelmäßig eine Tafel aufge-
sucht hat und über die Tafel mit Lebensmitteln,
Kleiderspenden und anderen Sachleistungen ver-
sorgt wurde. Diese Ausgaben werden bei der Aufbe-
reitung in einem Code verbucht und nicht getrennt
nach Ausgaben für Nahrungsmittel, Bekleidung und
anderen Zuwendungen. Bei den anderen Haushalten
wissen wir nicht, warum keine Ausgaben ange-
schrieben worden sind. Dafür kann es verschiedene
Gründe geben. Wir führen in der EVS keine
Imputationen durch, das heißt, fehlende Werte wer-
den nicht ersetzt. Wir haben aber in unseren Tabel-
len auch die durchschnittlichen Ausgaben der
Haushalte mit Angaben zu den Nahrungsmitteln
ausgewiesen.

Vorsitzende Kipping: Das waren die Fragen an das
Statistische Bundesamt. Wir fahren fort mit den Fra-
gen von Herrn Linnemann.

Abgeordneter Dr. Linnemann (CDU/CSU): Herzli-
chen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an
das Statistische Bundesamt, an Herrn Schäfer vom
Institut der deutschen Wirtschaft Köln und an die
BDA. Das sind zwei Fragen zu den Referenzgruppen
bei den Ein-Personen-Haushalten. Erstens, reicht die
gewählte Referenzgruppe aus, um eine solide Daten-
basis, um eine solide Berechnungsgrundlage für die
Regelsätze sicherzustellen? Die zweite Frage: Ist es
aus Ihrer Sicht fachlich gerechtfertigt, dass die
Aufstocker aus der Referenzgruppe nicht
herausgerechnet wurden?

Vorsitzende Kipping: Diese Frage ging an drei Insti-
tutionen. Wir beginnen, weil sie zuerst an Sie ge-
stellt wurden, mit den Antworten des Statistischen
Bundesamtes.

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Zur ersten Frage zum Umfang der Referenzgruppe:
Es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass in
den Nachweisungsgruppen mindestens 100 Haushal-
te enthalten sind, damit der zu erwartende Fehler
nicht größer als zehn Prozent ist. Das ist die Min-
destanzahl für zusammengefasste Ausgabengruppen,
die wir veröffentlichen.

Zur zweiten Frage können wir nichts sagen, weil wir
keine Aussagen zu der Festlegung der Referenzgrup-
pen treffen.

Vorsitzende Kipping: Zudem ging diese Frage an das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB), konkret an Herrn Michael Feil. Entschuldi-
gung, das war ein Missverständnis. Herr Schäfer bit-
te.

Sachverständiger Schäfer (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln): Die Frage der Referenzgruppe ist
allein eine Frage der Stichprobengröße, die die Kol-
legin von DESTATIS bereits beantwortet hat. Zur
Rechtfertigung der Nichtherausrechnung der
Aufstocker: Der Sinn dieser Herausrechnung ist, Zir-
kelschlüssel zu vermeiden. Das heißt, man will die
Höhe des Regelsatzes nicht auf dem Ausgabenver-
hältnis von Menschen basieren, die selber Leis-
tungsempfänger sind. Das ist bei den Aufstockern
zum Teil der Fall, zum Teil aber auch nicht. Die
Aufstocker, deren Erwerbseinkommen so gering ist,
dass sie den Bedarf nicht decken können, müsste
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man eigentlich aus der Referenzgruppe heraus-
rechnen. Ob das mit der Datenbasis der EVS möglich
ist, kann ich im Moment nicht sagen.

Sachverständiger Petrak (Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände): Die erste Frage,
reichen die 15 Prozent für die Referenzgruppe aus,
ist unserer Ansicht nach mit Ja zu beantworten. Die
Referenzgruppe muss ausreichend groß bemessen
sein, um tatsächlich statistisch valide Werte benut-
zen zu können. Das ist mit 15 Prozent ebenso gege-
ben wie mit den vorher zu Rate gezogenen 20 Pro-
zent.

Zur zweiten Frage: Ist es sachlich gerechtfertigt, die
Aufstocker aus dieser Referenzgruppe nicht heraus-
zulassen? Das sehen wir als gerechtfertigt, weil die
Transferleistungsbezieher, die aufstocken, schon
mehr als das zur Sicherung des Existenzminimums
Erforderliche zur Verfügung haben. Wenn zu be-
rechnen ist, was als soziokulturelles Existenzmini-
mum erforderlich ist, sollten diejenigen, die aufsto-
cken und durch die Freibeträge über Einkommen
oberhalb des Existenzminimums verfügen, dann
auch entsprechend für die Referenzgruppe herhalten
können und nicht ausgeschlossen werden.

Abgeordneter Straubinger (CDU/CSU): Die Höhe des
Regelsatzes wird natürlich immer umstritten sein, je
nach Blickwinkel. Sind die Angaben der durch die
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ermittelten
Einkommen vollständig oder werden diese unterer-
fasst? Lässt sich mittels der in der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe erfassten Einkommensanga-
ben die verdeckte Armut sicher abgrenzen? Ich wür-
de gern diese Fragen an das Statistische Bundesamt,
den Deutschen Verein, die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege und an das IW
Köln richten.

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Wie bereits eben schon einmal dargestellt, werden
bei uns die Angaben der Haushalte sorgfältig geprüft.
Die Prüfung der Angaben bei der Erfassung, die vie-
len Rückfragen und auch die umfangreichen Bud-
getprüfungen führen dazu, dass wir von einer guten
Qualität der Angaben zu den Einnahmen und Aus-
gaben der Haushalte ausgehen. Außerdem sind die
Angaben freiwillig, so dass vollständige Angaben
unterstellt werden können.

Zur zweiten Frage zur verdeckten Armut: Wenn es
für die verdeckte Armut eine Definition gibt, dann
lässt sich aus der EVS auch diese Gruppe schätzen.

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e. V.): Zum einen -
soweit wir das überblicken - ist bei der Frage der Er-
hebung von Einkommen kein systematischer Fehler
als solcher zu entdecken. Es ist bei solchen Erhe-
bungen natürlich nie auszuschließen - wie bei jeder
Datenerhebung -, dass dem Einzelnen mal ein Fehler
unterläuft. Insbesondere das Vertrauen darauf, dass,
wenn jemand freiwillig antwortet, dann alles immer
richtig ist, würde ich mit einem kleinen Fragezei-
chen versehen. Aber insgesamt gibt es hier keine ne-
gativen Erkenntnisse. Zumindest sind keine syste-
matischen Fehler bei der Erhebung von Einkommen
gemacht worden. Bei der anderen Frage, ob sich die
verdeckte Armut sicher abgrenzen lässt, denken wir:

„Nein“. Als verdeckt arm gilt, wer nach den ein-
schlägigen fürsorgerechtlichen Regelungen An-
spruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts hat, diesen Anspruch aber zum Beispiel
nicht realisiert. Ein solcher Anspruch hängt von vie-
len verschiedenen Kriterien ab, nicht nur vom Ein-
kommen selbst, so dass man davon ausgehen kann,
dass aus der Erkenntnis über das Einkommen sich
allenfalls Indizien über eine eventuell verdeckte
Armut gewinnen lassen. Ob sie im Einzelfall tatsäch-
lich besteht, kann nur auf der Grundlage weiterer In-
formationen beurteilt werden. Von daher gibt es hier
keine Sicherheit.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.): Die
EVS ist sicherlich ein Datensatz, der mit großer Sorg-
falt erstellt wird. Es kann dennoch sein, dass Perso-
nengruppen aufgrund der Freiwilligkeit und des ho-
hen Aufwandes der Datenaufzeichnung untererfasst
sind. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass
Menschen mit Migrationshintergrund, die häufig
auch ein geringeres Einkommen haben, nicht ausrei-
chend erfasst sind. Aber dazu müssten die Statistiker
mehr sagen.

Zur verdeckten Armut: Es gibt hierzu Studien. Das
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
hat das untersuchen lassen. Es gibt eine Abschät-
zung von Frau Dr. Irene Becker, die hier vor diesem
Ausschuss auch vorgetragen hat, die die Zahl der
Bürgerinnen und Bürger in verdeckter Armut auf
etwa fünf Millionen schätzt. Es ist sicherlich mög-
lich, aus dem Datensatz der EVS Aussagen über
Vermögen, Einkommen und über Ausgaben zu tref-
fen und dann schätzungsweise den Personenkreis
der verdeckt Armen auszurechnen. Das hat wie alle
Auswertungen auf der Grundlage einer Stichprobe
keine abschließende Sicherheit, aber selbstverständ-
lich ist es methodisch und empirisch besser, einen
solchen Versuch schätzungsweise zu machen, als
unter Verweis auf die methodischen Schwierigkeiten
die verdeckt Armen einfach in der Referenzgruppe
zu belassen. Unser Wunsch wäre, dass die Bundes-
regierung eine Studie in Auftrag gibt, die dieses
Problem methodisch angemessen untersucht und
ggf. dann Kontrollen bei einer Regelsatzanpassung
vornimmt.

Sachverständiger Schäfer (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln): Zur Frage, ob die Einkommen voll-
ständig erfasst sind: Sie sind, soweit es sich um offi-
zielle Einkommen handelt - so nehme ich an -,
durchaus weitgehend vollständig erfasst, außer viel-
leicht in den Fällen, wo nicht alle Bevölkerungs-
gruppen wirklich für die Stichprobe hinreichend er-
fasst werden können. Was aber natürlich nicht er-
fasst ist, bzw. wo wir vermuten müssen, dass es un-
tererfasst ist, sind Einkommen aus der Schwarzar-
beit. Diese Befragung der EVS ist eine Befragung
durch die Behörde, so dass wir, auch wenn sie frei-
willig ist, annehmen müssen, dass jemand, der
durch eine Behörde befragt wird, diese Einkommen,
auch wenn ich annehme, dass da Plausibilitätsprü-
fungen hinsichtlich des Ausgabenverhaltens statt-
finden werden, nicht angegeben hat. Zur Frage der
verdeckten Armut: Die ließe sich - denke ich - mit
den Angaben, die wir in der EVS oder auch in ande-
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ren Datensätzen haben, durchaus abschätzen. End-
gültige Sicherheit ist da sicherlich nicht zu erwarten.
Aber die Güte der Schätzungen dürfte auf jeden Fall
ausreichend hoch sein.

Abgeordneter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): Ich
möchte auch noch einmal auf die Rechenmethode,
was die Referenzgruppe anbelangt, zu sprechen
kommen und möchte den Deutschen Verein, Herrn
Löher, fragen: Ich sehe es so, dass der Gesetzentwurf
vorsieht, dass wir bei den Regelsätzen der Erwach-
senen als Referenzgruppe die unteren 15 Prozent
nehmen, anstatt wie bisher 20 Prozent. Meine Frage
an Sie: Ist es sachgerecht im Lichte des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts und ist für den Anteil
von 15 Prozent bei den Ein-Personen-Haushalten die
im Entwurf enthaltene Begründung der hohen Zahl
herausgerechneter Haushalte stichhaltig?

Sachverständiger Höft-Dzemski (Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Wir ha-
ben die Begründung, die im Gesetzentwurf gegeben
wird - ich sage das Stichwort „herausgerechnete
Haushalte“ -, sehr intensiv hinsichtlich ihrer Schlüs-
sigkeit geprüft. Wir konnten dieses Argument leider
nicht nachvollziehen, weil uns die Logik dieses Ar-
guments nicht deutlich geworden ist. Es ist tatsäch-
lich so, dass 15 Prozent in der Einkommensschich-
tung deutlich niedriger liegen als 20 Prozent. Es fehlt
im Gesetzentwurf jede inhaltliche Begründung für
diesen Paradigmenwechsel. Die 15 Prozent sind hin-
sichtlich der statistischen Zuverlässigkeit der Daten
ausreichend, weil die Datenmenge, die dort erreicht
worden ist, so hoch ist, dass der Standardfehler - die
Kollegin vom Statistischen Bundesamt sprach darü-
ber - deutlich unter 10 Prozent liegt. Insoweit sind
die Daten zuverlässig. Als Deutscher Verein haben
wir für eine inhaltlichen Begründung für die Abwei-
chung vom bisherigen Verfahren, die unteren 20
Prozent zu nehmen, plädiert. Sonst könnte leicht der
Eindruck entstehen, dass dieser Wechsel gewählt
worden ist, um einen signifikanten Anstieg der Re-
gelsätze zu vermeiden.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Meine Fra-
ge geht an die Bundesagentur für Arbeit, den Deut-
schen Landkreistag und den Deutschen Städtetag.
Wir haben die neue Regelbedarfsstufe 3, die sieht ei-
nen verminderten Regelsatz von 80 Prozent für Er-
wachsene vor, die keinen eigenen Haushalt führen,
weil sie im Haushalt anderer Personen oder in stati-
onären Einrichtungen leben. Trifft dies auch auf
Menschen mit Behinderungen in Wohngemeinschaf-
ten oder Wohngruppen zu und wie bewerten Sie
das?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Das SGB II unterscheidet nicht zwischen behinder-
ten und nichtbehinderten erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen, sondern nur zwischen erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen und nicht erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen. Von daher trifft das darauf auch zu. Für Be-
hinderte gibt es aber durchaus zwei Spezialvor-
schriften, die dazu dienen, den Regelsatz im Bedarfs-
fall zu erhöhen, einmal um 17 Prozent oder einmal
um 35 Prozent.

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Die maßgebliche Unterscheidung bei den Re-

gelbedarfsstufen ist die Frage:, eigene Haushaltsfüh-
rung alleine, gemeinsam oder gar nicht. Relevant ist
also, wird ein Haushalt geführt oder wird kein eige-
ner Haushalt geführt? Wir halten diese Abstufung
insgesamt für sachgerecht. Bei behinderten Men-
schen, die in Wohngemeinschaften oder in betreuten
Wohngruppen leben - das ist ja keine einheitlich de-
finierte Begrifflichkeit, ob dort ein eigener Haushalt
oder kein eigener Haushalt gegeben ist - wird man
den Einzelfall betrachten müssen. Wenn kein eige-
ner Haushalt geführt wird, ist hier die Regelbedarfs-
stufe 3 richtig.

Sachverständige Göppert (Deutscher Städtetag): Ich
habe hier nichts Wesentliches mehr zu ergänzen. Die
Rechtslage hatte Herr Alt richtig dargestellt und die
Ausführungen von Kollegin Frau Dr. Vorholz sind
auch aus Sicht des Städtetages richtig, Wenn be-
stimmte Generalunkosten nicht bei jedem Beteiligten
in der Bedarfsgemeinschaft anfallen, so ist das zu be-
rücksichtigen.

Abgeordneter Dr. Linnemann (CDU/CSU): Noch
einmal an das Statistische Bundesamt: Es wird zu-
weilen in der öffentlichen Debatte kritisiert, dass die
Daten nicht transparent genug aufbereitet wurden.
Meine Frage ist: Welche Möglichkeiten haben Wis-
senschaftler, an Daten zu kommen, und wie können
sie denn damit arbeiten?

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Seit dem 15. Oktober 2010 stehen den Wissenschaft-
lern die Daten des Haushaltsbuches der EVS 2008
als scientific use file zur Verfügung. Ein weiterer Da-
tenfile mit den Daten der Erhebungsteile allgemeine
Angaben, Geld- und Sachvermögen und Haushalts-
buch ist bis Ende November geplant. Darüber hinaus
können Gastwissenschaftlerarbeitsplätze genutzt
werden in den Forschungs- und Datenzentren des
Bundes und der Länder. Daneben gibt es für alle Per-
sonen die Möglichkeit, über die kontrollierte Daten-
fernverarbeitung Auswertungen vorzunehmen. Die
Nutzer erhalten dabei nicht die Einzeldaten, aber die
Ergebnisse ihrer Programme.

Abgeordneter Lehrieder (CDU/CSU): Meine Frage
geht in Ergänzung der Frage des Kollegen Karl
Schiewerling diesmal an den Deutschen Verein.
Müsste die neue Regelbedarfsstufe 3 nicht auch im
SGB II gelten, insbesondere für die Personengruppe
der 18- bis 25jährigen erwerbsfähigen Leistungsbe-
zieher, die bisher eine Regelleistung in Höhe von 80
Prozent des Regelsatzes erhalten haben? Wie stehen
Sie zu dieser Frage?

Sachverständiger Höft-Dzemski (Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Ich muss-
te einmal ganz kurz in den Gesetzentwurf schauen.
Der jetzige Vorschlag für eine Neuregelung ist sehr
erstaunlich, weil für die angesprochene Personen-
gruppe eine Regelbedarfsstufe gewählt worden ist,
die tatsächlich für Minderjährige ermittelt worden
ist. Es geht hier aber um volljährige Personen, so
dass eine andere Regelbedarfsstufe zu wählen wäre.
Wir würden einem solchen Vorschlag gerne Unter-
stützung geben, weil dann auch die nötige
Synchronität zwischen den Leistungen des SGB XII
und SGB II hergestellt wäre. Die jetzige Regelung ist
unverständlich.
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Vorsitzende Kipping: Besten Dank. Damit ist die Re-
dezeit der CDU in der ersten Fragerunde erst einmal
beendet. Wir steigen jetzt ein in die Fragezeit der
SPD, die hat in dieser Runde 17 Minuten. Wir star-
ten mit den Fragen von Frau Kramme.

Abgeordnete Kramme (SPD): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Bor-
chert. Herr Dr. Borchert, sind Sie der Auffassung,
dass der Gesetzentwurf den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichtsurteils vom 9. Februar gerecht
wird, oder haben Sie an verschiedenen Stellen ver-
fassungsrechtliche Bedenken?

Sachverständiger Dr. Borchert: Ich kann mich auf
das beziehen, was wir schon gehört haben. Je tiefer
man in diese Fragestellung einsteigt, ob das alles
plausibel und nachvollziehbar ist, desto mehr Zwei-
fel stellen sich ein. Das fängt an bei der Auswahl der
15 Prozent in der Referenzgruppe, setzt sich fort
über die Frage der verdeckt Armen und ihre unvoll-
kommene Separierung, geht dann weiter über die
Berechnungsverfahren, dass wir nämlich die Werte
der Einpersonenhaushalte auf die Eltern in Fami-
lienhaushalten übertragen. Das halte ich für beson-
ders fragwürdig. Wir stellen weiter fest, dass außer-
dem die Statistikmethode durch etliche - über 20! -
Positionen verunreinigt wird, wo man nach Waren-
korbaspekten Verbräuche herausgenommen hat.
Dann haben wir gerade noch gehört, dass viele
Gruppen, die bei diesen Verteilungsschlüsseln – die
ja zum Teil sehr detailliert sind – entstehen, viel zu
mickrig sind, um sie vernünftig statistisch auszuwer-
ten. Dann stellt man fest, dass einige auffallende Un-
gereimtheiten da sind, wenn man in die Details geht.
Zum Beispiel weist Frau Dr. Becker darauf hin, dass
die Angaben für Alkohol und Tabak unterstellen,
dass 13- bis 17jährige mehr trinken und rauchen als
ihre Eltern. Bei Frau Prof. Dr. Lenze finden Sie die
interessante Angabe, dass die Mobilitätsausgaben für
6- bis 12jährige höher sein sollen als die von 13- bis
17jährigen. Besondere Aufmerksamkeit verdient
auch die sehr interessante Stellungnahme von Frau
Dr. Münnich für diese Anhörung. Dort findet man
ebenfalls eine Fülle von Ungereimtheiten, u. a.
spricht sie die Regelbedarfsgruppe 3 mit der 80 Pro-
zentquote an, für die jegliche stichhaltige Ermittlun-
gen zu diesem Punkt fehlen. Das ist also auch nur
geschätzt. Schließlich weist sie auch noch darauf
hin, dass das Nettohaushaltseinkommen nicht aus-
gewiesen ist und deshalb die Einordnung der Daten
praktisch kaum möglich ist.

Wenn wir wieder einmal befasst würden mit der
Frage, ob wir uns mit diesen Gesetzesvorschriften so
einverstanden erklären können, dass wir keine ver-
fassungsrechtlichen Bedenken hätten, dann müsste
noch viel passieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
halte ich das, so wie es auf dem Tisch liegt, für nicht
anders handhabbar als mit einer erneuten Vorlage,
für die ich mich persönlich im Senat stark machen
würde. Dabei würde ich noch einmal einen Aspekt
herausgreifen, der in dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes nach meiner Überzeugung zu kurz
gekommen ist, nämlich die Frage der Willkürkon-
trolle nach Artikel 3 Abs.1 und 6 Abs.1 GG weil sich
bei uns herausgestellt hatte, dass die Bedarfe von
Familienhaushalten weit über denen – auch pro

Kopf gerechnet – von Einpersonenhaushalten liegen.
Die Annahmen des Bundesverfassungsgerichts
stimmen hier so sicher nicht, ich halte sie für nicht
realitätsgerecht im Sinne des eigenen Urteils.

Wir haben in unserem Verfahren damals sehr einge-
hend die Dinge von Frau Dr. Becker, Herr Martens
und auch von Herrn Höft-Dzemski begutachten las-
sen und sind dieser Frage sehr intensiv nachgegan-
gen. Das Ergebnis war eindeutig. Ich meine, dass
diese Willkürkontrolle noch ein weiterer Aspekt sein
wird, den man in die Beurteilung dieser Sachverhal-
te einbeziehen muss, zumal - und das finden Sie bei
Prof. Frau Dr. Lenze - sich bei diesen Sonderauswer-
tungen dann herausstellt, dass bei Familien der Ef-
fekt ganz besonders gravierend ist, weil Familien in
der Peripherie wohnen und lange Wege haben und
auch häufig noch das Auto haben müssen, um zu ar-
beiten. Frau Prof. Dr. Lenze hat das dankeswerter
Weise ausgerechnet, sie kommt auf einen Bedarf von
rund 63,00 Euro, dem ein realer Bedarf von rund
260,00 Euro gegenübersteht, also nicht einmal ein
Viertel des realen Bedarfs wird bei Familienhaushal-
ten gedeckt. Das zwingt nach meiner Überzeugung
dazu, diese Frage gegebenenfalls zusätzlich auch
noch einmal unter dem Gesichtspunkt von Artikel 3
Abs.1 und 6 Abs.1 GG in Karlsruhe vorzulegen. Al-
so wenn Sie mich fragen: Nach meiner Überzeugung
läuft der Gesetzgeber ins offene Messer.

Abgeordnete Hiller-Ohm (SPD): Ich hätte gerne von
Frau Dr. Becker und von Herrn Hesse eine Einschät-
zung. Sind Sie der Meinung, dass mit der gewählten
Methode, nur die Haushalte auszuschließen, die ih-
ren Lebensunterhalt ausschließlich mit Leistungen
nach dem SGB II und SGB XII bestreiten, dadurch
Zirkelschlüsse ausgeschlossen sind?

Dann hatten wir schon das Thema der Referenzein-
kommensbereiche 15 und 20 Prozent angesprochen.
Wie ist Ihre Einschätzung hierzu? Wenn es eben
doch sein sollte, dass verschämte Armut nicht exakt
herausgerechnet wird, gibt es Alternativmodelle, um
der verschämten Armut auf die Spur zu kommen
bzw. sie dann aus den Regelsätzen
herauszurechnen? Haben Sie da Vorschläge?

Sachverständige Dr. Becker: Zunächst zu der ersten
Teilfrage, ob es ausreichend ist, nur diejenigen, die
nahezu ausschließlich von Grundsicherung leben,
aus der Referenzgruppe auszuklammern. Um Zirkel-
schlüsse zu vermeiden, würde ich nein sagen. Zu-
nächst einmal ist auch bei denjenigen, die mit zehn
oder zwanzig Euro darüber liegen, von einem Aus-
gabeverhalten auszugehen, das eben ganz stark ge-
prägt ist vom zu bestimmenden Grundsicherungsni-
veau. Das Argument, dass man mit dem gewählten
Verfahren sehr klar und genau diejenigen abgrenzen
könne, die von den bisherigen Grundsicherungsleis-
tungen leben, ist nicht stichhaltig. Denn wir können
ohnehin nur rudimentär die Zirkelschlusshaushalte
ausklammern, da wir uns dabei auf ein falsch ermit-
teltes Grundsicherungsniveau beziehen. Von daher
halte ich die Bezugnahmen auf diese Grenze an sich
ohne die Einbeziehung der Aufstocker für nicht
sachgerecht. Ich hielte es für angemessener, alle
Grundsicherungsbeziehenden herauszunehmen. Wie
gesagt, es ist ein falsches Niveau, von dem wir aus-
gehen.
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Die zweite Frage, ob ich 15 Prozent einerseits, 20
Prozent andererseits für die Abgrenzung des Refe-
renzeinkommensbereichs für gerechtfertigt halte: da
sage ich klar nein. Ich halte das für eine Ungleichbe-
handlung verschiedener Gruppen im Grundsiche-
rungsbezug. Dem Argument in der Begründung zum
Gesetzentwurf, wegen der vielen Grundsicherungs-
beziehenden unter den Alleinstehenden würde man
bei Bezugnahme auf die unteren 20 Prozent in zu
hohe Einkommensbereiche hineinreichen, kann ich
überhaupt nicht folgen. Diese These könnte man nur
überprüfen, wenn man die Verteilung oberhalb der
Grundsicherungsschwelle analysieren und mit der
Verteilung der Paarhaushalte mit einem Kind ober-
halb der Grundsicherungsschwelle vergleichen wür-
de. Aber solche Verteilungsanalysen sind überhaupt
nicht gemacht worden. Wenn man als ersten An-
haltspunkt die Obergrenzen der jeweiligen Quintile
der Alleinstehenden und der Paare mit einem Kind
nehmen würde, so kommt man eher zu dem Schluss,
dass die Alleinstehenden oberhalb der Grundsiche-
rungsschwelle sich stärker im unteren Segment be-
finden als die Paare mit einem Kind. Die Bezugnah-
me auf die unteren 15 Prozent bei den Alleinstehen-
den halte ich von daher für überhaupt nicht gerecht-
fertigt.

Der letzte Punkt ist der der verdeckten Armut. Es
wurde schon darauf hingewiesen, dass man die
Nichtinanspruchnahme zustehender Sozialleistun-
gen nicht mit höchster und hundertprozentiger Si-
cherheit für alle ermitteln kann. Ich bin aber der
Meinung, dass man mit den vorliegenden Daten
doch zumindest den Teil, der eindeutig in verdeck-
ter Armut lebt, herauskristallisieren kann. Wenn
man von Sonderregelungen wie Erwerbstätigen-
freibetrag, Nichtanrechnung von Elterngeld und ähn-
lichen Details absieht, könnte man recht einfach das
gesamte Haushaltsnettoeinkommen der 2008 gülti-
gen Regelsatzsumme und den individuellen Wohn-
kosten des Haushaltes, die ja in der EVS erfasst sind,
gegenüberstellen. Man könnte die in diese Rechnung
einzubeziehenden Wohnkosten auch deckeln in An-
lehnung an das Wohngeldgesetz, um die Angemes-
senheit der KdU zu berücksichtigen. Es wäre meiner
Ansicht nach also relativ einfach, um wenigstens
den harten Kern der verdeckt Armen
herauszurechnen. Diejenigen an der Grenze, die viel-
leicht nur wegen des Erwerbstätigenfreibetrags oder
Ähnlichem in verdeckter Armut leben, würden noch
in der Referenzgruppe bleiben. Aber es wäre zumin-
dest ein gangbarer Weg, um sehr starke Verzerrungen
des Ausgabeverhaltens zu vermeiden.

Sachverständiger Hesse (Der Paritätische Gesamt-
verband): Ich fange mal mit der Referenzgruppe 15
Prozent an. Die Begründung, dass schon vorab so
viele Menschen herausgerechnet werden müssen,
dürfe dazu führen, dass man nicht mehr von 20 Pro-
zent ausgeht, sondern von 15 Prozent. Dies kann
überhaupt nicht getragen werden. Der Ansatz ist
doch, dass es keine Zirkelschlüsse geben soll. Bei
wie viel Personen könnte dieser Zirkelschluss denn
sein? Ob bei einem Prozent der Bevölkerung oder
acht Prozent der Bevölkerung ist erst einmal völlig
irrelevant. Also, die Zirkelschlusspersonen bzw. -
haushalte müssen raus. Und dann kann ich mir den
untersten Bereich anschauen. Es ist vorhin mehrfach

gesagt worden, dass 15 Prozent zu einer methodisch
zuverlässigen Zahl führen würden. Das stimmt nicht
in allen Positionen. Das stimmt insbesondere nicht
bei den langlebigen Wirtschaftsgütern, die ange-
schafft werden. Aber im Übrigen wird schlichtweg
nur eine kleinere Referenzgruppe genommen, näm-
lich diese 15 Prozent, um zu geringeren Ergebnissen
zu kommen. Die Bundesregierung hat selber mitge-
teilt, dass dieser Schnitt 18 Euro ausmacht. Es wird
etwas verschämt rein fiskalisch begründet, dass das
Bundesverfassungsgericht gefordert hat, dass alle
Operationen zum Regelsatz nachvollziehbar darge-
legt werden müssen. Ich denke, dieses gilt in ganz
besonderer Weise, wenn man von bisherigen Metho-
den spricht, die gar nicht kritischer Gegenstand des
Bundesverfassungsgerichtsurteiles sein konnten,
weil sie als solche nicht angegriffen waren oder von
bisherigen verlässlichen Methoden abweichen. Von
20 auf 15 Prozent zu gehen ist eine gravierende Ab-
weichung, ohne dass dafür wirklich irgendeine in-
haltliche Begründung gegeben wird.

Thema Zirkelschluss: Man hätte sich dem Thema
der verdeckt Armen intensiver annehmen müssen.
Die Begründung zu dem Gesetzentwurf ist hier wirk-
lich notleidend. Es liegen verschiedene Berechnun-
gen, Vorgehensweisen und Schätzungen, unter ande-
rem von Frau Dr. Becker, vor. Dem hätte man folgen
müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat das
Nicht-Herausrechnen der verdeckt Armen in seiner
Entscheidung vom 9. Februar diesen Jahres akzep-
tiert, aber dem Gesetzgeber eindeutig ins Stamm-
buch geschrieben, dass bei der künftigen Auswer-
tung er sich dieses Themas annehmen muss. Er tut
es im Moment nicht. Sie gehen sehenden Auges
nach Karlsruhe, wenn Sie das nicht anpacken. Über
die Aufstocker kann man trefflich streiten. Es spricht
vieles dafür, wie in der Vergangenheit auch nur die-
jenigen herauszunehmen, die überwiegend auf Exis-
tenzsicherungsleistungen angewiesen sind, und
zwar vor dem Hintergrund, dass so viele andere un-
scharfe Probleme drin sind. Wenn man meint, man
brauche die Aufstocker nicht herauszunehmen, dann
muss man wenigstens die herausnehmen, die nur
einen Zuverdienst von 100 Euro haben. Denn diese
100 Euro eröffnen keine zusätzlichen Konsummög-
lichkeiten, sondern das ist eine pauschalierte Be-
werbungskosten- und Vorsorgepauschale. Um diese
werden diese Personen gebracht. Also wenigstens
die 100-Euro-Zuverdiener müssen heraus.

Abgeordnete Lösekrug-Möller (SPD): Ich möchte
Herrn Hoenig vom Sozialverband Deutschland be-
fragen. Ein großes Stichwort ist die Realitätsnähe,
mit der die Regelsätze auch insbesondere für Kinder
ermittelt werden sollen. In Ihrer Stellungnahme
zweifeln Sie diese Realitätsnähe an, haben aber auch
Vorschläge, wie man das besser machen kann. Das
ist meine Frage an Sie.

Sachverständiger Hoenig (Sozialverband Deutsch-
land (SoVD)): In der Tat ist die Berechnung der Kin-
derregelsätze problematisch. Wir haben das schon
gehört, und ich denke, wenn man sich die Zahlen
bei der Einkommens-und Verbrauchsstichprobe an-
schaut, wird man deutlich feststellen, dass da sehr
viele Zahlen dabei sind, die aus unserer Sicht statis-
tisch unsicher sind. Aus unserer Sicht sollte dieser
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Gesamtbereich noch einmal intensiver diskutiert
werden. Wir halten es für erforderlich, dass hier
noch einmal Untersuchungen gemacht werden.
Denn gerade der Bereich Regelsätze für Kinder ist
eine der zentralen Änderungen dieses Gesetzentwur-
fes und war ein zentraler Punkt in der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes. Hier muss es Ände-
rungen geben, die aus Sicht des Sozialverbandes
auch in einem gesamtgesellschaftlichen Konsens
sind, die von der gesamten Gesellschaft, vor allem
von den Betroffenen auch getragen werden.

Abgeordnete Krüger-Leißner (SPD): Ich würde gern
Frau Becker und auch den Vertreter des Deutschen
Vereins fragen. Wie beurteilen Sie es, dass der Be-
darf von Erwachsenen ausschließlich aus den durch-
schnittlichen Konsumausgaben von Alleinstehenden
abgeleitet wird? Welches andere Verfahren würden
Sie statt dessen vorschlagen?

Sachverständige Dr. Becker: Ich will mich ganz kurz
fassen. Wenn wir die Kinderbedarfe mit Auftei-
lungsschlüsseln auf der Basis von Familienausgaben
berechnen, dann unterstellen wir implizit auch ge-
wisse Haushaltsgrößenersparnisse und damit „Ge-
meinkosten“ oder „Generalunkosten“, die den Eltern
zugerechnet werden. Wenn wir jetzt bei der Bestim-
mung des elterlichen Bedarfs auf eine andere Refe-
renzgruppe Bezug nehmen, dann ist gar nicht mehr
gesichert, dass dieses Komplement, was zu den Kin-
derbedarfen gehört, auch abgedeckt ist. Von daher
halte ich das für methodisch äußerst problematisch.

Sachverständiger Höft-Dzemski (Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge e.V.): Ergänzend
zu den Ausführungen von Frau Dr. Becker möchte
ich sagen, dass zu beanstanden ist, dass es für zwei
Regelbedarfsstufen überhaupt gar keine bedarfstheo-
retische Begründung gibt. Das sind die Regelbedarfs-
stufen zwei und drei. Das ist genau die Situation, die
bei den Kinderregelsätzen in der Vergangenheit zu
der Beanstandung in Karlsruhe geführt hat. Es ist
grundsätzlich möglich, auch den Bedarf der weiteren
erwachsenen Haushaltsmitglieder zu bemessen und
eine entsprechende Begründung hierfür zu liefern.
Als Beweis sage ich einfach mal, wir haben eine 50-
jährige Geschichte im Sozialhilferecht und man hat
immer diese Haushalte bemessen. Wenn das nicht
mehr möglich ist, ist ein Sozialhilferecht in der bis-
herigen Form nicht mehr zu realisieren.

Abgeordnete Kramme (SPD): Bei den Regelsätzen
werden Abschläge vorgenommen. Sie sagen, es gibt
eine Vermischung von Warenkorbmodell und Statis-
tikmodell. Könnten Sie dazu noch einmal etwas sa-
gen?

Sachverständige Dr. Becker: Das methodische Di-
lemma ist eigentlich der Ermessensspielraum, den
der Gesetzgeber vom Verfassungsgericht zugestan-
den bekommen hat, und das bewirkt immer eine
Vermischung von Warenkorbgesichtspunkten mit
dem Statistikmodell. Damit ist sozusagen ein me-
thodischer Spagat verbunden. Das Verfassungsge-
richt hat aber auch gesagt, es dürfen die Struktur-
prinzipien des Statistikmodells nicht ausgehebelt
oder verletzt werden. Das heißt, wenn überhaupt ir-
gendwelche Gütergruppen aus der Regelsatzbemes-
sung herausgenommen werden, müssen bestimmte

Kriterien erfüllt sein. Also muss auch das Gesamter-
gebnis im Auge behalten werden, damit das Statis-
tikmodell nicht ad absurdum geführt wird.

Abgeordneter Kober (FDP): Ich habe eine Frage an
den Deutschen Verein, das IAB und an das Statisti-
sche Bundesamt zu dem Oberthema Regelsätze der
Kinder. Es wird immer wieder gefordert, dass die
Verbrauchsausgaben für Kinder gesondert ermittelt
werden und nicht im Haushaltszusammenhang ste-
hen. Wie beurteilen Sie diese Forderung aus fachli-
cher Sicht, und wie beurteilen Sie die Möglichkeit,
dass die Verbrauchsausgaben nach einzelnen Fami-
lienmitgliedern gesondert aufgeführt werden? In
dem Zusammenhang vielleicht noch ein anderer As-
pekt: Wie beurteilen Sie den Verteilerschlüssel zur
Ermittlung des Anteils der auf Kinder und Jugendli-
che entfallenden Verbrauchsausgaben, wie er sich
jetzt im Gesetz wiederfindet.

Sachverständiger Höft-Dzemski (Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge e.V.): Erfreuli-
cherweise leben Kinder in Deutschland nicht singu-
lär, sondern in der Regel bei ihren Eltern oder bei
einem Elternteil, also immer in einem Haushaltszu-
sammenhang. Geht man von der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe als Datenbasis aus, kann im-
mer nur der Verbrauch des gesamten Haushaltes er-
fasst werden, mit einigen wenigen Ausnahmen, wo
man kinderspezifische Bedarfe speziell ermittelt. Es
stellt sich bei einer Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe als Datenbasis immer die Frage: Wie ist
jetzt aus dem Gesamtzusammenhang der Ausgaben
der jeweilige Anteil für die personenspezifischen
Ausgaben herauszudestillieren? Da gibt es unter-
schiedliche Methoden. Der Deutsche Verein hat
einmal eine sogenannte modifizierte Differenzme-
thode hierfür entwickelt, die übrigens den Charme
hat, dass auch die verdeckt Armen herausgerechnet
würden. Bleibt man aber bei dem Schichtungsmo-
dell, das man heute hat, muss man normativ einen
Verteilerschlüssel bestimmen, um solche kinderspe-
zifischen Ausgaben herauszufinden. Der Verteiler-
schlüssel ist, wie er heute verwendet wird, auf der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 ent-
wickelt worden und enthält sowohl empirische Ele-
mente, was den Ernährungsbedarf angeht, als auch
normative Elemente. Normative Verteilerschlüssel
werden immer dann gewählt, wenn man empirisch
den Bedarf nicht genau bestimmen kann. Realitäts-
gerecht sind natürlich immer nur die empirisch er-
mittelten Verteilerschlüssel. Die Realitätsgerechtig-
keit der normativen Verteilerschlüssel ist eine empi-
rische Frage. Hier haben wir das Dilemma, das gera-
de normative Verteilerschlüssel gewählt worden
sind, weil man keine empirische Begründung hat.
Kurz und gut, wir halten auch aus pragmatischen
Gesichtspunkten den heutigen Verteilerschlüssel als
ein grundsätzlich geeignetes Instrumentarium.

Sachverständiger Feil (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung): Ich kann dazu leider nichts
sagen, weil sich das wirklich außerhalb unseres For-
schungsbereichs befindet. Wir untersuchen solche
Fragestellungen, wie von Ihnen aufgeworfen, nicht.

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Die Frage, ob es machbar ist, in der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe Ausgaben auf die einzel-
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nen Haushaltsmitglieder aufzuteilen, ist schon be-
antwortet. Es ist im Prinzip nicht machbar. Die
Haushalte schreiben drei Monate lang alle Einnah-
men und Ausgaben in sehr detaillierter Form auf.
Wenn wir den Haushalten sagen, sie müssen diese
Ausgaben auch noch aufteilen auf die einzelnen
Haushaltsmitglieder, wäre das für den Haushalt mit
einem erheblichen Zusatzaufwand verbunden und
der Haushalt wäre überfordert mit den Ausgaben,
die er nicht aufteilen kann. Das würde dazu führen,
dass wir Probleme hätten, eine solche Erhebung
durchzuführen, weil wir keine freiwilligen Haushal-
te finden, die bereit sind teilzunehmen. Das würde
insbesondere auch dazu führen, dass genau die
Gruppe, für die wir uns interessieren, nämlich die
Gruppe der niedrigen Einkommensbezieher, in der
Statistik untererfasst wird. Selbst wenn wir die
Stichprobe so realisieren würden, hätten wir das
Problem, dass die Angaben nicht mehr vergleichbar
wären, weil jeder Haushalt nach seinem Ermessen
die Ausgaben aufteilt. Es kann auch dazu führen,
dass der Haushalt Ausgaben nicht aufschreibt oder
alle Ausgaben nur einer Person zuordnet. Von daher
ist es eigentlich nicht möglich und man sollte in der
nächsten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
solche Aufteilungsformen nicht fordern.

Abgeordneter Kober (FDP): Eine Frage an den Deut-
schen Verein, an die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege und an das Statistische
Bundesamt. Wieder geht es um das Thema Regel-
satzberechnung, jetzt aber nicht bei den Kindern,
sondern bei den Mehrpersonenhaushalten. Wir ge-
hen davon aus, dass es Einspareffekte bei Mehrper-
sonenhaushalten gibt. Aber kann man die denn
quantifizieren? Gibt es irgendeine Methode, diese zu
quantifizieren und dann bei der Regelbedarfsermitt-
lung anders zu berücksichtigen?

Sachverständiger Höft-Dzemski (Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge e.V.): Es ist ohne
Zweifel, dass man sogenannte economies of scales
hat, wenn man gemeinsam wirtschaftet. Mehrperso-
nenhaushalte haben nicht in gleicher Weise Ausga-
ben wie eine entsprechende Summe von Einperso-
nenhaushalten. Die Frage aber, wie diese Einsparun-
gen zu quantifizieren sind, ist sehr schwer zu be-
antworten. Man hat in der Sozialhilfe daher auch
nicht die Einsparungen thematisiert. In der Sozial-
hilfe ist immer der individuelle Bedarf einer Person
zu decken. Die sozialhilferechtliche Frage lautet: Ist
für eine weitere Person, die in einen Haushalt hin-
zukommt - also wir haben den Haushaltsvorstand
gehabt und dann die weitere Person -, der Bedarf ge-
nauso groß wie für die erste Person? Um diese Frage
zu beantworten, hat man in der Vergangenheit zwei
Methoden angewandt: Man hat versucht, sogenannte
Haushaltgemeinkosten zu identifizieren, also Kos-
tenpositionen wie z. B. Anschlussgebühren für
Elektroanschlüsse oder dergleichen, die nur einmal
im Haushalt anfallen und unabhängig sind von der
Zahl der Haushaltsmitglieder. Das ist die eine Mög-
lichkeit, denn die Haushaltsgemeinkosten sind dann
immer dem sogenannten Haushaltsvorstand zuge-
ordnet worden.

Eine zweite Methode ist, dass man einfach den Ver-
brauch von Zwei-Personen-Haushalten mit denen

von Ein-Personen-Haushalten vergleicht, um dann
allerdings mathematisch-methodisch nicht exakte,
aber vielleicht politisch akzeptable Anhaltspunkte
zu finden, in welchem Umfang die zweite Person ei-
nen geringeren Bedarf hat als die erste.

Vorsitzende Kipping: Bevor wir fortfahren, muss ich
auf eine Sache hinweisen: Es sehen die Geschäfts-
ordnung und Hausordnung des Bundestages nicht
vor, dass bei öffentlichen Anhörungen Fotos ge-
macht werden dürfen. Deswegen bitten wir darum,
dass die gemachten Fotos gelöscht werden. Ein ent-
sprechender Hinweis ist jetzt auch schon erfolgt,
soweit ich das verfolgen konnte. Ich bitte, dass das
mit dem zuständigen Personal geklärt wird. Wir fah-
ren jetzt fort mit den Fragen, als nächste ging die
Frage an Herrn Cremer.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.): Na-
türlich ist auch der Einspareffekt beim Zusammen-
leben etwas, dem man sich methodisch nur annä-
hern kann. Dennoch denke ich, ist es nicht befriedi-
gend, dass wir bei der Bedarfsstufe 2 und 3 eine Set-
zung haben, ohne den Versuch einer empirischen
Untermauerung. Es müsste doch möglich sein, Aus-
gaben zu differenzieren, die eindeutig ohne Zusam-
menhang zu einem solchen Einspareffekt stehen,
und bei anderen, bei denen dieser Einspareffekt ge-
geben ist, zumindest zu sehen, ob der zehnprozenti-
ge oder zwanzigprozentige Abschlag empirisch un-
termauert werden kann.

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
In der EVS weisen wir nach, wie hoch die Ausgaben
sind und differenzieren diese nach der Anzahl der
Personen. Sicherlich lassen sich sehr viele Analysen
mit dem Datenmaterial, was wir zur Verfügung stel-
len, durchführen. Bei der Analyse sind verschiedene
Faktoren zu berücksichtigen. Nicht nur die Haus-
haltsgröße ist abhängig davon, welche Einsparmög-
lichkeiten es gibt, sondern zum Beispiel auch der
Haushaltstyp.

Abgeordneter Kober (FDP): Dann hätte ich noch eine
Frage an das IW. Der Gesetzentwurf sieht die Fort-
schreibung der Regelbedarfe entsprechend der Ver-
änderungen aus der Preisentwicklung und auch der
Nettolohnentwicklung vor, also Fortschreibung an
diesen beiden Parametern. Wie beurteilen Sie die
Geeignetheit dieses Mischindexes - wenn Sie so wol-
len?

Sachverständiger Schäfer (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln): Wir halten diesen Mischindex für
eingeschränkt geeignet. Eingeschränkt deswegen,
weil die Orientierung am Preisindex im Grunde ge-
nommen nicht sachgerecht ist. Denn die Bemessung
des Regelsatzes erfolgt gerade nicht nach einem Wa-
renkorb, sondern nach dem Ausgabeverhalten einer
bestimmten Bevölkerungsgruppe. Insofern wäre der
korrekte Fortschreibungsfaktor an der Stelle nicht
der Preisindex der Lebenshaltung, sondern die Ent-
wicklung der entsprechenden Einkommen. Das
heißt, die Involvierung des Preisindexes schafft
Probleme auch dahingehend, dass wir möglicher-
weise in die Situation kommen können, dass der
Preisindex schneller steigt als die Lohnentwicklung
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und es dann zu Problemen bei dem Lohnabstand
kommt.

Vorsitzende Kipping: Vielen herzlichen Dank. Wir
treten nun ein in die Fragen der Links-Fraktion. Das
erste Wort erhält Matthias Birkwald.

Abgeordneter Birkwald (DIE LINKE.): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren, die Linke steht bekannt-
lich Hartz IV grundsätzlich ablehnend gegenüber.
Das Urteil zu der Verfassungswidrigkeit der Hartz-
IV-Regelsätze wäre die Gelegenheit gewesen, über
das Grundrecht für ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum eine gesellschaftliche Debatte zu füh-
ren. Dies wurde vonseiten der Bundesregierung
nicht gefördert, im Gegenteil. Die Neuermittlung der
Regelleistungen wurde in einer abgeschotteten Art
und Weise ausgearbeitet, die der verfassungsrechtli-
chen Vorgabe der Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit der Ermittlung widerspricht. Das hat heute
auch der Berliner Sozialrechtler Johannes Münder
noch einmal kritisiert. Vor diesem Hintergrund habe
ich zwei Fragen an Herrn Grüner. Herr Grüner, Sie
waren einer der Initiatoren einer Demonstration von
Erwerbslosen am 10. Oktober 2010 in Oldenburg.
Würden Sie uns bitte berichten, wie die Erwerbslo-
sen, die mit dem hier vorgelegten Gesetz leben müs-
sen, die Festlegung des Regelbedarfes auf 364 Euro
bzw. das unveränderte Niveau für Kinder und Ju-
gendliche bewerten und welche Forderungen Sie aus
welchen Gründen dagegenstellen. Das war meine
erste Frage und die zweite Frage an Herrn Grüner,
sehr kurz, schließt sich gleich an. Die von Ihnen in
der Stellungnahme zitierten Erwerbsloseninitiativen
kritisieren insbesondere die im Gesetzentwurf vorge-
sehene unzureichende Bedarfsdeckung bei der Er-
nährung. Würden Sie bitte dem Ausschuss Ihre Be-
gründung dafür darlegen?

Sachverständiger Grüner: Zum Niveau insgesamt:
Ich denke, die Forderungen der Erwerbsloseninitia-
tiven gehen immer in die Richtung 500 Euro Regel-
leistung pro Monat für den Alleinstehenden. Das ist
das, was wir heutzutage fordern. Die Frage ist: Wa-
rum? Ich versuche, zunächst die zweite Frage vorzu-
ziehen. Wenn man die Regelleistung ernst nimmt,
dann sollte man auch ernst nehmen, was im Einzel-
nen für bestimmte Verbrauchsgüter an Mitteln vor-
gesehen ist. Wenn ich mir den Ernährungsteil anse-
he, dann finde ich, dass für ein Kind unter sechs
Jahren 2,17 Euro im Monat vorgesehen sind, für ein
Kind von 14 bis 17 Jahren 3,59 Euro und für eine
Person über 18 Jahre 3,73 Euro, soweit sie nicht
mehr in der U-25-Gruppe ist. Stellen Sie sich vor,
ein Kind mit 2,17 Euro zu ernähren. Wenn ich den
Anteil für das Mittagessen abziehe, bleiben für das
Frühstück und das Abendessen 1,17 Euro übrig. Es
sollte im Prinzip schon aus den allgemeinen Ver-
brauchsgewohnheiten klar sein, das geht nicht.

Der zweite Punkt: Erstaunlicherweise kommen all
diese tollen statistischen, mathematischen Berech-
nungsformeln darauf, dass ein Kind im Alter von 14
bis 17 Jahren weniger für die Ernährung braucht als
ein Erwachsener. Das ist echt genial, als gäbe es da
keine Wachstumsphase u. Ä. Wenn man dann den
Kindern gerade von einkommensarmen Familien
noch vorwirft, sie würden falsch leben, sie würden

zu wenig Sport machen u. Ä. dann möchte ich mal
wissen, wie man Sport machen soll bei Mangeler-
nährung. Das ist Aushungern und die Familien mas-
siv unter Druck Setzen, im Prinzip alles zu tun, um
nur aus dieser Mangelsituation herauszukommen.
Das sind keine Verhältnisse, unter denen man über-
haupt menschenwürdig leben kann. Wenn ich von
dieser relativ plakativen Ebene herunterkomme und
mir Ergebnisse des Forschungsinstituts für Kinder-
ernährung ansehe, dann komme ich auf einen Fehl-
bedarf für die Erwachsenen von ungefähr 80 Euro im
Monat, die in der Regelleistung für Ernährung zu
wenig eingestellt sind, für die Kinder von 14 bis 17
Jahren auf knapp 100 Euro, für die Jüngeren auf 68
bzw. 42 Euro. Das heißt, die sind davon ausgegangen
und haben überlegt und untersucht, was brauche ich
an Kalorien? Man kann über den Maßstab streiten,
aber nehmen wir den, was muss ich aufwenden bei
normalen Einkäufen? Damit komme ich überhaupt
nicht klar. Mit dem, was jetzt in der Regelleistung
drin ist, komme ich nicht klar, um mich gesund zu
ernähren. Ich bin darauf angewiesen, quasi
Schnäppchenangebote wahrzunehmen. Ich kann mir
es als Hobby machen, als Wohlverdiener nach
Schäppchenangeboten zu jagen, mal bei Lidl, mal
bei Aldi hineingehen und schauen, was es da Be-
sonderes gibt. Wenn ich alltäglich darauf angewie-
sen bin, muss ich mobil sein. Wenn ich dann
schaue, was für die Mobilität an Regelleistung einge-
stellt ist, sehe ich genau, das kann ich überhaupt
nicht einlösen, also finanziell, was mir an Mobilität
abverlangt wird, um mich im Prinzip von den bil-
ligsten Angeboten zu ernähren. Es sei denn, ich
könnte mich irgendwie beamen o. Ä. Das ist in sich
vollständig unglaubwürdig.

Wir hatten heute eine schöne Information aus dem
Statistischen Bundesamt, die Ernährung über Tafeln,
die offenbar nicht ausgesiebt werden kann bei der
Erhebung der Daten. Das Tafelwesen ist für viele Be-
troffene eine Notrettung, die fast flächendeckend an-
geboten wird. Das heißt, da ist eine Verfälschung in
der Erhebung, die auch dazu führt, dass man nur so
geringe Zahlen beispielsweise für die Ernährung
oder auch für Bekleidung findet. Das heißt, hier
werden Mangelbedarfe festgeschrieben, abgeleitet
von einer Mangelsituation, von einem Bevölke-
rungsanteil, der jetzt seit 20 Jahren Leistungskürzun-
gen im Sozialrecht hinnehmen muss und natürlich
auch Lohneinbußen bei den Beschäftigten und auch
bei den Erzeugern von Lebensmitteln. Wenn die
Bauern darüber klagen, dass sie mit ihrem Milch-
preis nicht mehr hinkommen, dann ist auch das ein
Ergebnis dessen, dass im Prinzip ein weiterer Be-
reich der Gesellschaft von 20 bis 25 Prozent in die
Mangelsituation gebracht wird. Es wird ein Markt
für diese Billigstprodukte eröffnet. Dieser Markt für
die Billigstprodukte bringt auch für die Produzenten,
für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Notsitua-
tion, dass die Leute nicht von dem leben können,
was sie erlösen – das ist politisch so entschieden. Es
wird hier entschieden und Sie können anders ent-
scheiden.

Vorsitzende Kipping: Danke schön, noch zwei Minu-
ten für die Linken. Ich wechsele jetzt meinen Hut
und stelle auch eine Frage und zwar an Herrn Böker.
Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, die Nichtbe-
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rücksichtigung von Ausgaben, z. B. für den Garten,
die Nichtberücksichtigung von Ausgaben für Pkw
müsste eigentlich dazu führen, dass man z. B. im Be-
reich Lebensmittel höhere Kosten hätte. Warum?
Meine zweite, ganz konkrete Frage: Es wird hier un-
terstellt, dass es Synergieeffekte gibt, wenn Paare zu-
sammenleben, deswegen beträgt der Regelsatz dann
nur 90 Prozent. Kann man diese Synergieeffekte mit
der EVS beweisen? Sie haben das Wort und nur
noch knapp zwei Minuten.

Sachverständiger Böker: Die Frage der Mobilitäts-
kosten ist schon angesprochen worden. Wenn ich
ein Auto habe, bin ich flexibel in meinen Einkaufs-
gewohnheiten. Wenn ich kein Auto habe, bin ich auf
den Bus oder das Fahrrad angewiesen oder ich muss
zu Fuß gehen. Wenn ich irgendwo auf dem Land
wohne, kann es sein, dass ich sehr günstige KdU ha-
be. Aber ich muss 20 km fahren, um in den nächsten
Supermarkt zu kommen. Das Auto kann ich mir bei
Hartz IV nicht leisten. Also bin ich darauf angewie-
sen, mit dem Bus zu fahren. Also ändern sich meine
Einkaufsgewohnheiten und damit steigen tendenzi-
ell auch die Einkaufspreise. Wenn es auf dem Land
genauso billig wäre, bräuchte ich nicht mit dem Au-
to zu fahren. Die Sachen, die heraus gerechnet wor-
den sind bzw. sie sind ja nicht herausgerechnet. Es
werden einzelne Positionen addiert. Es ist nicht er-
sichtlich, welche Positionen weggelassen wurden.
Das Bundesverfassungsgericht sagt, von den Gesamt-
ausgaben darf ich etwas abziehen, wenn ich es be-
gründen kann. Stattdessen werden Einzelpositionen
addiert. Wir haben ja vorhin über die EVS-Daten ge-
hört. Es ist immer die Frage, was man damit macht.
Im Gesetzentwurf steht, wenn ich Mieter bin und
mir ist der Strom zu teuer, dann muss ich meinen
Status ändern in Hauseigentümer. Dann kriege ich
meinen Strom nämlich umsonst. Und wenn ich von
Eigentümer auf Mieter ändere, kriege ich meinen
Strom auch umsonst. Und Schnittblumen gehören
zu den Haustieren. Das steht auch in dem Gesetz-
entwurf drin. Es ist nämlich nicht definiert, welche
Ausgaben sich eigentlich tatsächlich hinter dem ver-
stecken, was im Gesetzentwurf an Ausgaben genannt
ist. Es gibt eine Statistik, die nennt sich SEA 98, das
ist ein Verzeichnis mit allen Ausgaben, aber der Ge-
setzentwurf widerspricht dieser verbindlichen Vor-
gabe des Statistischen Bundesamtes.

Vorsitzende Kipping: Danke schön, die Redezeit ist
um. Wir kommen jetzt zu den Fragen von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN. Sie haben in dieser Runde acht
Minuten und wir steigen ein mit den Fragen von
Herrn Kurth.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich habe eine Frage an Frau Dr. Lenze und an Herrn
Dr. Borchert. Es werden ja in der Summe nicht un-
erhebliche Abschläge bei einzelnen Verbrauchsposi-
tionen vorgenommen, z. B. Alkohol, Schnittblumen
usw. Ist das Ganze zweckmäßig mit Blick auf das
Statistikmodell und vor allen Dingen, wie sind diese
Abschläge in ihrer Gesamtheit und Summierung im
Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zu bewerten?

Vorsitzende Kipping: Frau Lenze, Sie haben das
Wort.

Sachverständige Prof. Dr. Lenze: Vielen Dank, die
Frage ist ja im Prinzip die Frage nach den verfas-
sungsrechtlichen Risiken. Sie lässt sich eigentlich
nur beantworten, wenn man das gesamte Paket in
den Blick nimmt. Zu der Verkleinerung der Refe-
renzgruppe, damit fange ich mal an, hat das Bundes-
verfassungsgericht ja relativ offen gehalten und ge-
sagt, darüber entscheiden sie nicht, weil 20 Prozent
hielten sie für einen sachgerechten Maßstab. Ich bin
aber der festen Überzeugung, wenn wir nun von ei-
ner Gruppe von 15 Prozent ausgehen, dass alle wei-
teren Fragen oder verfassungsrechtlichen Einwände,
die das Gericht in seinem Urteil vom 09.02. gebracht
hat, jetzt umso schärfer geprüft werden. Die Frage,
ist die versteckte Armut heraus gerechnet worden,
ist natürlich sehr viel schärfer zu beurteilen, wenn
wir das Einkommen der Referenzgruppe schon her-
unter gesetzt haben, als wenn wir weiterhin von 20
Prozent ausgehen würden. Auch die Frage nach der
Herausnahme von nichtregelsatzrelevanten Positio-
nen, die ja hier vielfältig herausgenommen wurden,
stellt sich völlig anders. Und man darf nicht davon
meinen, das Bundesverfassungsgericht gehe davon
aus, dass sich das menschenwürdige Existenzmini-
mum nur relativ im Verhältnis zu einkommens-
schwachen Bevölkerungsgruppen bestimmen lässt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das Gericht ei-
nen objektiven Maßstab im Hintergrund hat, denn es
hat ganz eindeutig formuliert, der Einsatz der Statis-
tikmethode sei nur unter der Prämisse vereinbar,
dass auch das Ausgabeverhalten unterer Einkom-
mensgruppen der Bevölkerung zu erkennen gibt,
welche Aufwendungen für das menschenwürdige
Existenzminimum erforderlich sind. Wir haben hier
im Hintergrund einen objektiven Maßstab des Exis-
tenzminimums und das wird das Gericht insgesamt
hinterher entscheiden. Ich sehe das ein bisschen wie
einen Trichter, wir sind sozusagen von den obersten
20 auf die untersten 15 herunter gegangen oder der
Gesetzgeber hat das gemacht. Er hat die verdeckt
Armen nicht heraus gerechnet. Er hat dann noch mal
sehr viele nichtregelsatzrelevante Positionen heraus
genommen und er hat mit der Sonderauswertung
Mobilität hier die Gruppe der Alleinstehenden und
der Familien so herunter gerechnet, dass die Grup-
pen so klein geworden sind, dass hier keine reali-
tätsgerechten Antworten mehr zu finden sind. Also
insgesamt, das gesamte Paket halte ich für verfas-
sungsrechtlich höchst riskant.

Vorsitzende Kipping: Und zudem ging die Frage an
Herrn Borchert. Bitte schön.

Sachverständiger Dr. Borchert: Vielen Dank. Frau
Lenze hat im Prinzip schon alles gesagt. Ich will es
nur in zwei Aspekten noch ergänzen. Im Urteil steht
klar, dass die Statistikmethode sich durch ihren Rea-
litätsgehalt deswegen auszeichnet, weil mehr Aus-
gaben bei der einen Gruppe Minderausgaben in der
anderen Warengruppe gegenüberstehen und sich das
in toto sozusagen ausbalanciert zu einem realitätsge-
rechten Durchschnitt. Wenn wir außerdem wissen -
das hat uns Frau Münnich mit ihrer Stellungnahme
beigebracht -, dass etwa 40 Prozent der Ausgewerte-
ten überhaupt keinen Alkohol zu sich nehmen, dann
wissen wir, dass die Herausnahme von Alkohol und
Tabak, was ja auf ersten Blick eigentlich sehr plausi-
bel scheint, genau das Gegenteil ist. Das ist absolut
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unplausibel so vorzugehen. Wenn man es hätte kor-
rekt machen wollen, hätte man sich eine Gruppe von
Blaukreuzlern und Nikotinabstinenten heraussuchen
müssen, um dann deren Verbrauch mal im Hinblick
auf den Gesamtverbrauch zu untersuchen. Das ist
aber nicht passiert. Interessanterweise hat man diese
Methode bei der Sonderauswertung Mobilität be-
nutzt. Da ist man dann allerdings zu realitätsfrem-
den Ergebnissen gekommen. Aber man weiß eigent-
lich, wie man es hätte machen müssen. Das ist die-
sem Vorgehen vorzuwerfen. Dass das über 20 Positi-
onen sind, die ausgegliedert wurden, macht das
Ganze ja nicht weniger schlimm.

Vorsitzende Kipping: Die nächste Fragen kommt von
Herrn Strengmann-Kuhn:

Abgeordneter Dr. Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Da die Zeit schon so weit fortge-
schritten ist, noch zu einem Aspekt. Bei den Fami-
lien ist zwischen Kinder- und Elternbedarf aufgeteilt
worden. Der Elternbedarf wird jetzt aus den Allein-
stehenden berechnet und dann nicht aus der 20-
Prozent-Gruppe, sondern aus 15 Prozent - sowohl
vom Haushaltstyp als auch von dem Umfang her ist
das eine ganz andere Referenzgruppe. Da geht meine
Frage an Frau Lenze, wie das aus juristischer Sicht
zu beurteilen ist, und an Frau Becker, ob man quan-
titativ abschätzen kann, wie viel das ungefähr aus-
macht.

Vorsitzende Kipping: Frau Lenze, Sie haben das
Wort.

Sachverständige Prof. Dr. Lenze: Ich kann mir auch
da nicht vorstellen, dass das verfassungsrechtlich
hält, denn wir haben ja schließlich den Förder-
grundsatz Artikel 6, Abs. 1. Der bezieht sich ganz
wesentlich darauf, dass Ehe und Familie als materi-
elle Einheit staatlicherseits zu fördern sind. Das
kann man nicht wieder künstlich aufsplitten und
hier einen Kinderbedarf nach 20 Prozent berechnen
und den Erwachsenenbedarf nach 15 Prozent. Ob-
wohl das Bundesverfassungsgericht diesen Artikel
bei seinem letzten Urteil noch nicht hinzugezogen
hat, wird dies bei einer Wiedervorlage meines Erach-
tens sicherlich als verfassungswidrig eingestuft und
als Verstoß gegen Artikel 6, Abs. 1.

Vorsitzende Kipping: Zudem ging diese Frage auch
an Frau Becker. Bitte schön.

Sachverständige Dr. Becker: Ich hatte schon kurz
darauf hingewiesen, dass das dem Gesetzentwurf
zugrunde liegende Verfahren methodisch inkonsis-
tent ist, weil das Komplementäre zum Kindesbedarf
ja fehlt und aus einer anderen Referenzgruppe abge-
leitet wurde. Wie viel das betragsmäßig ausmacht,
kann ich jetzt auf Basis der EVS 2008 nicht sagen,
weil mir da viele Unterlagen fehlen und weil ja auch
die Referenzgruppe insgesamt ohne Herausnahme
der verdeckten Armut usw. abgegrenzt ist. Auf Basis
der EVS 2003 habe ich versucht, die Ausgaben der
Paare mit einem Kind personell so zuzurechnen,
dass auch Erwachsenenbedarfe dabei herauskom-
men. Danach wäre ein höherer Eckregelsatz heraus-
gekommen als auf der Basis von Alleinstehenden.
Tendenziell sind Alleinstehenden-Haushalte häufi-
ger am unteren Ende angesiedelt als Familienhaus-
halte.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich möchte noch einmal Frau Prof. Dr. Lenze und
Herrn Dr. Borchert fragen, ob die Ungleichbehand-
lung bei der Regelbedarfsstufe 3, die dort zustande
kommt, zu rechtfertigen ist bei den über 25jährigen
Hilfebedürftigen - im SGB II sind es 100 Prozent,
im SGB XII dann nur noch 80 Prozent -,wenn die mit
anderen Erwachsenen in der Haushaltsgemeinschaft
leben. Ist das zu rechtfertigen?

Sachverständige Prof. Dr. Lenze: Ich würde das an
Herrn Dr. Borchert weitergeben, dazu kann ich jetzt
nichts sagen.

Sachverständiger Dr. Borchert: Wie immer, wenn
Juristen nicht weiterwissen, suchen sie die Hilfe von
Sachverständigen. In diesem Fall ist es erneut Frau
Dr. Münnich, die darauf hinweist, dass dieser Schät-
zung des Bedarfs mit 80 Prozent bei der Bedarfs-
gruppe 3 keinerlei Empirie zu Grunde liegt.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Und die Ungleichbehandlung in SGB II, und XII –
ich meine den Gleichbehandlungsgrundsatz?

Sachverständiger Dr. Borchert: Die Frage müssen
Sie noch einmal präzisieren. Wo liegt da die Un-
gleichbehandlung?

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Die über 25jährigen erhalten 80 Prozent und die an-
deren 100 Prozent. Nur weil sie in unterschiedlichen
Rechtskreisen sind.

Sachverständiger Dr. Borchert: Diese Frage ist ja be-
reits Gegenstand unserer Vorlage gewesen, dass
nämlich die unterschiedlichen Handhaben in den
beiden Rechtsbereichen nicht zu rechtfertigen sind.
Das hat auch das Bundesverfassungsgericht so gese-
hen, weil es gesagt hat, dass es immer auf den jewei-
ligen vollen Existenzminimumbedarf ankommt, der
gedeckt werden muss.

Vorsitzende Kipping: Vielen Dank. Wir treten jetzt
ein in die nächste Fragerunde der CDU/CSU-
Fraktion. Die Pause ist nach der nächsten Frage-
grunde angedacht. Die CDU/CSU-Fraktion hat 28
Minuten in dieser Runde. Wir starten mit den Fragen
von Herrn Schiewerling.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Herzlichen
Dank, Frau Vorsitzende. Wir kommen jetzt zu dem
Bildungspaket, das in dem Gesetzesentwurf eine
wichtige Rolle spielt, und zum Anliegen der Bildung
für Kinder, auch in dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 9. Februar. Meine Frage geht an
die Kommunalen Spitzenverbände, also Landkreis-
tag, Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund
e. V., und an den Deutschen Verein. Halten Sie die
Zielrichtung des Gesetzentwurfes für richtig, Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe nicht als pauschale
Erhöhung der Regelleistungen zu gewähren, sondern
sie eigenständig zu ermitteln? Wie beurteilen Sie vor
diesem Hintergrund das vorliegende Paket?

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Herr Schiewerling, Sie stellen darauf ab, dass es
keine betragsmäßige Erhöhung gegeben hat, also kei-
ne Geldleistung, sondern dass das Bildungs- und
Teilhabepaket als Sachleistung ausgereicht werden
soll. Wir halten das für sachgerecht und auch für
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zielführend. Die Landkreise haben in ihrer Praxis
immer wieder gemerkt, dass es bei Kindern insbe-
sondere darauf ankommt, dass die Leistungen auch
bei ihnen ankommen. Das lässt sich einfach leichter
gewährleisten bei Sachleistungen als bei Geldleis-
tungen. Dabei geht es nicht um den immer wieder zu
hörenden Pauschalverdacht gegen Eltern, wenn Geld
dort ausgereicht wird, kriegen das doch nicht die
Kinder. Es ist einfach leichter zu bewerkstelligen
und sicherzustellen, dass die Sachleistungen, die
auch nur für das Kind da sind, auch dort ankommen.
Das tragen wir im Großen und Ganzen mit, auch
wenn wir wissen, dass es administrativ viel schwie-
riger ist, ein Bildungs- und Teilhabepaket als Sach-
leistung umzusetzen, als einmal schnell oben drauf
ein paar Euro zu legen. Das wäre deutlich einfacher.

Sachverständige Göppert (Deutscher Städtetag): In
Ergänzung dazu. Auch der Deutsche Städtetag hatte
sich dafür ausgesprochen, die Bildungs- und Teilha-
beleistung grundsätzlich nicht als Geldleistung aus-
zubezahlen, also den Regelsatz zu rhöhen, sondern
über eine unbare Art der Leistungsauskehrung zu
gewähren. Auch wenn damit große praktische Prob-
leme gelöst werden müssen, woran in den vergange-
nen Wochen sehr, sehr intensiv gearbeitet wurde..
Wir versuchen, eine möglichst wenig bürokratische
Lösung hinzubekommen. Dennoch, der Grundsatz
ist richtig, diese Leistungen zielgerichtet als unbare
Leistungen den Kindern zu gewähren, um die Bil-
dungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen.

Sachverständiger Lübking (Deutscher Städte- und
Gemeindebund e. V.): Ich kann mich den Kollegin-
nen anschließen. Auch wir unterstützen dem Grun-
de nach das Bildungs- und Teilhabepaket als unbare
Leistung. Auch wir sehen Nachjustierungsbedarf bei
der Umsetzung, aber nicht bei der generellen Ziel-
richtung des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e. V.): Wer sich unse-
re Mitgliedsstruktur anschaut, weiß, dass wir dazu
keine einheitliche Position entwickeln konnten. Ich
will aber darauf hinweisen, dass das eine System zu
viel Bürokratie und Schwierigkeiten in der prakti-
schen Umsetzung führt, es aber auf der anderen Sei-
te möglicherweise zielgerichteter den Betroffenen zu
Gute kommt, als es mit pauschalen Ausschüttungen
von Geldleistungen der Fall ist. Da ist abzuwägen.
Aber ich bitte um Nachsicht, dass Sie dazu keine ab-
schließende Position des Deutschen Vereins be-
kommen können. Ich persönlich bin für das, was im
Gesetzentwurf vorgeschlagen ist.

Abgeordneter Dr. Linnemann (CDU/CSU`): Ich habe
die erste Frage an den Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ). Was halten Sie von der Bil-
dungschipkarte?. Die zweite Frage daran ansetzend
geht an Herrn Schäfer und an die BDA. Es wird
wahrscheinlich schwierig sein, an die Jugendlichen
heranzukommen, die in wirklich zerrütteten Fami-
lien leben, wo es einen Teufelskreis gibt – ich denke,
es wird schwierig sein, auch mit der Bildungskarte
die zu erreichen. Wie könnte man die Jugendlichen
aus diesen Familien tatsächlich herausholen?

Sachverständige Fehling (Bundesvorstand des Bun-
des der Deutschen Katholischen Jugend): Wir begrü-

ßen erst einmal grundsätzlich die Idee, eine Bil-
dungschipkarte einzuführen. Wir hoffen, dass die
Ankündigung der Ministerin, das mittelfristig für al-
le Kinder und Jugendliche einzuführen, stattfinden
wird. Wenn das Fall wäre, gehen wir davon aus,
dass damit die Leistungen in einem hohen Maße
diskriminierungsfrei abgewickelt werden könnten.
Unter diesen Bedingungen können wir uns die Bil-
dungschipkarte gut vorstellen, zumal sie vielfältige
Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Leis-
tungsanbietern u. s. w. bietet. Wir haben aber aller-
dings auch einige Fragen bezüglich der Umsetzbar-
keit. Das möchte ich hier schon festhalten.

Die andere Frage war, ob wir davon ausgehen, dass
alle Kinder und Jugendliche tatsächlich dieses Teil-
habepaket in Anspruch nehmen werden können. Ich
glaube, das ist nicht realistisch, das ist auch mit der
Bildungschipkarte nicht realistisch. Wir haben in
der Jugend- und Sozialarbeit die Erfahrung, dass es
einen erheblichen Anteil von Jugendlichen gibt, die
wir als verlorene Jugendliche bezeichnen, die aus
sämtlichen Systemen herausfallen, die nicht zur
Schule gehen, die nur unregelmäßig im Jobcenter
auftauchen, selbst wenn sie das müssen. Diese Ju-
gendlichen sind selbst mit den Angeboten der Ju-
gendsozialarbeit teilweise nur schwer zu erreichen.
Es gibt wegweisende Projekte, die dann z. B. mit
dem Bus vor das Jobcenter fahren, um die Jugendli-
chen dort tatsächlich einzusammeln und anzuspre-
chen. Ich glaube, man darf, wenn man dieses Bil-
dungs- und Teilhabepaket so verabschiedet, nicht
unterlassen, erhebliche Investitionen im Bereich der
Jugendsozialarbeit trotzdem weiter anzustreben,
auch wenn das andere politische Ebenen betrifft -
das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen -
, um alle Kinder und Jugendlichen tatsächlich zu er-
reichen.

Sachverständiger Schäfer (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln): Wir halten das Bildungspaket in
Form von Sachleistungen an Stelle von Geldleistun-
gen für grundsätzlich den geeigneten Weg, sogar
mehr noch, für den einzigen geeigneten Weg, um
wirklich diese Bildungsdienstleistung den Kindern
zu Gute kommen zu lassen. Wir müssen natürlich
sehen, dass Bildung der einzige Hebel ist, den wir
haben, um die Vererbung, um die intergenerationale
Verbindung von Armut zu durchbrechen. Das setzt
voraus, dass wir damit schon relativ früh anfangen,
auch die frühkindliche Bildung entsprechend in den
Blick zu nehmen. Da bedarf es eines ganzheitlichen
Ansatzes aller Beteiligten, da kann das Jobcenter al-
leine sicherlich auch nicht die Lösung sein, sondern
da sind z. B. auch kommunale Stellen gefragt, die
Schule und die Eltern, die müssen zusammenarbei-
ten. Ob das jetzt mit einer Bildungschipkarte ge-
schehen muss oder ob das auf andere Weise organi-
siert werden kann, ist, glaube ich, an der Stelle
zweitrangig. Entscheidend ist, dass die Stellen Kom-
petenz haben, sich einbringen können und auch zu-
sammenarbeiten.

Sachverständiger Petrak (Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände): Ich kann mich da
meinem Vorredner, Herrn Schäfer, anschließen. Wir
unterstützen auch das Bildungs- und Teilhabepaket
an sich, durch Sachleistungen die Kinder zu fördern.
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Das dann an die entsprechenden Personen, die von
diesem Bedarfspaket profitieren sollen, heranzutra-
gen, ist ein praktisches Problem, was auch in der
praktischen Umsetzung verwurzelt ist. Das geht nur
durch die Zusammenarbeit der entsprechenden Trä-
ger vor Ort, z. B. Kommunen, Schulen, Institutionen
für frühkindliche Bildung müssen entsprechend ein-
gebunden werden. Wir brauchen einen ganzheitli-
chen Ansatz, um die Kinder von vornherein aus dem
Fürsorgebezug im Alter fernzuhalten und Sozialhil-
fekarrieren insgesamt zu vermeiden. Wir müssen al-
len Kindern durch eine Förderung von Anfang an
die richtigen Entwicklungschancen im Leben ein-
räumen. Die Bildungschipkarte kann durchaus ein
guter Ansatz sein. Die praktische Umsetzung muss
dahingehend natürlich geprüft werden, insbesondere
die Bürokratiekosten, wie die Anschaffung von Le-
segeräten, die damit einhergehen. In diesem Gesetz-
gebungsverfahren und in der politischen Diskussion
wurden ja durchaus Ansatzpunkte diskutiert, wie
man hilfebedürftige Kinder einbeziehen kann. Da
war beispielsweise die Rede von Bildungs- bzw. Fa-
milienlotsen. Es gibt durchaus Ideen, die ganzheit-
lich in Betracht gezogen werden müssen, um einen
Ansatz zu finden, durch Zusammenarbeit aller die
entsprechenden betroffenen Kinder und Jugendli-
chen zu erreichen.

Abgeordneter Lehrieder (CDU/CSU): Meine nächste
Frage geht an den Deutschen Landkreistag, an den
deutschen Städtetag und an den Deutschen Städte-
und Gemeindebund. Der Gesetzentwurf sieht in sei-
nem § 28 zusätzliche Bedarfe für Schulausflüge, für
mehrtägige Klassenfahrten, für die Ausstattung mit
persönlichem Schulbedarf, für eine ergänzende an-
gemessene Landförderung und einem Zuschuss für
Mehraufwendungen bei Teilnahme an einer in schu-
lischer Verantwortung angebotenen gemeinschaftli-
chen Mittagsverpflegung sowie einen Beitrag bzw.
Betrag zur Teilhabe am soziokulturellen Leben in
der Gemeinschaft vor. Halten Sie die gesonderten
Bedarfe für ausreichend, um die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts aus seinem Urteil vom 9.
Februar umzusetzen?

Vorsitzende Kipping: Wir ändern diesmal die Rei-
henfolge bei den Antworten der Kommunalen Spit-
zenverbände. Um Frau Vorholz zu entlasten begin-
nen wir mit Frau Göppert.

Sachverständige Göppert (Deutscher Städtetag): Es
werden zusätzliche Leistungen für Kinder einge-
führt. Ich glaube, man muss auch in den Blick neh-
men, dass die Regelsatzbemessung eigentlich vom
Ergebnis der EVS her eine Reduzierung der Kinder-
regelsätze bedeutet hätte. Eine Reduzierung ist aber
nicht vorgesehen. Stattdessen bleibt es ab 1. Januar
2011 bei den Regelsätzen die derzeit gelten. Insge-
samt sind die festgestellten notwendigen Bedarfe im
Bildungs- und Teilhabepaket auch nachvollziehbar.
Zum Bedarf gehört auch eine gemeinschaftliche Mit-
tagsverpflegung . An diesem Punkt sehen wir aber
eine Ergänzung für dringend notwendig an. Die ge-
meinschaftliche Mittagsverpflegung soll nur dann
übernommen werden, wenn sie in der schulischen
Verantwortung erbracht wird. Für diese Beschrän-
kung sehen wir aber keinen rechtlichen und auch
keinen tatsächlich Grund. Es gibt, gerade in den

westlichen Ländern, sehr viele gemeinschaftliche
Mittagsverpflegungsangebote, die in der Zuständig-
keit der Jugendhilfe erbracht werden. Ob ein Bedarf
für ein Mittagessen besteht, kann nicht davon ab-
hängen, wer die Leistung erbringt, sondern dass sie
erbracht wird. Hier ist eine Erweiterung dringend er-
forderlich, wir bitten, am Gesetzentwurf die entspre-
chenden Änderungen noch vorzunehmen.

Sachverständiger Lübking (Deutscher Städte- und
Gemeindebund e.V.): Über die Anmerkungen von
Frau Göppert hinaus sehen wir noch Nachbesse-
rungsbedarf, auch was die Lernförderung angeht.
Soweit man Lernförderung sowieso im SGB II veran-
kert – eigentlich wäre es sinnvoller, dass die Länder
in ihrer Verantwortung ein Angebot an Schulen so
vorhalten, dass besondere Lernförderung über das
SGB II nicht notwendig wäre. Solange dies aber Rea-
lität ist, sollte man die Lernförderung nicht allein
auf das Erreichen des Klassenziels mit einer wann
auch immer anzustellenden Prognose beschränken,
sondern auch auf eine bessere Schulartempfehlung
ausdehnen. Darüber hinaus sehen wir bei den Teil-
habepaketen in § 28 Abs. 6 noch Unklarheiten.
Wenn man in die Begründung schaut, werden dort
etwa Museumsbesuche aufgeführt. Die Frage ist, was
ist mit Schwimmbadbesuchen außerhalb von Ver-
einsangeboten usw? Hier sehen wir eine rechtliche
Unklarheit, was direkt darunter fällt und was nicht.

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Das Karlsruher Urteil hat unterschieden zwi-
schen dem psychischen Existenzminimum, das sehr
streng und sehr scharf zu bemessen sei, und der so-
zialen Teilhabe, bei der der Gesetzgeber einen deut-
lich weiteren Beurteilungsspielraum habe. Insofern
ist es Sache des Gesetzgebers, hier diesen Beurtei-
lungsspielraum auch auszuüben. Die soziale Teilha-
be, nach der hier gefragt wird, fällt umfänglich da-
runter. Es ist dann eine politische Entscheidung, ob
das hier Vorgesehene richtig ist. Als Landkreistag
teilen wir alles, was Sie vorgesehen haben, mit einer
Ausnahme. Das ist die gerade angesprochene Lern-
förderung. Wir haben große Sorge, dass wir bei einer
Verankerung eines Leistungstatbestands Lernförde-
rung im SGB II eine Entwicklung dahin bekommen,
dass sich Schulen in ihrem Unterricht des Klientels
von Hartz-IV-Kindern nicht mehr besonders anneh-
men, sondern darauf verweisen, für die ist das ja ge-
sichert, für die haben wir am Nachmittag die Lern-
förderung über das SGB II. Deswegen müssen wir
uns im Unterricht darauf nicht konzentrieren. Wir
hielten es für völlig verfehlt, einen solchen Freibrief
für die Schulen auszustellen. Die Schulen und damit
die Länder müssen hier in ihrer Verantwortung blei-
ben.

Einen kleinen Punkt möchte ich anschließen, das ist
die Frage der Beförderung zu den Angeboten. Wir
hatten vorhin die Mobilität mehrfach angesprochen.
Es geht nur darum, an vorhandenen Angeboten teil-
zuhaben. Ich muss jetzt nicht ein Theater bauen,
wenn kein Theater vorhanden ist. Wenn es aber ei-
nen Verein gibt oder ein Mittagessen oder sonst et-
was oder sei es die Schule selbst, die vorhanden ist,
die aber gerade im ländlichen Raum nicht oder nur
schwer zu erreichen ist, müsste es dann nicht auch
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Sache der sozialen Teilhabe sein, hier die Beförde-
rung dahin mit in den Blick zu nehmen.

Abgeordneter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): Ich
habe eine Frage an Herrn Dr. Cremer von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege.
Zielsetzung des Gesetzes und des Bildungspaketes
ist es, dass wir künftig einen besseren Zugang zu
Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe ermögli-
chen. Dabei sollten die Jobcenter in geeigneter Weise
mit Schulen und Kindertagesstätten, Trägern der Ju-
gendhilfe, den Gemeinden sowie den freien Trägern
und Vereinen vor Ort zusammenarbeiten. Wie beur-
teilen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die-
se Vorgaben des Gesetzes?

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.): Ein
Teilhabe- und Bildungspaket kann einerseits die ma-
teriellen Voraussetzungen zur Teilhabe verbessern.
Sie kann nicht sicherstellen, dass Kinder diese An-
gebote auch wahrnehmen. Zum Einen ist es natür-
lich die Frage eines guten Schulsystems, dass Kinder
auch aus bildungsfernen Familien angemessen er-
reicht werden. Dennoch wird Nachhilfe natürlich
notwendig sein. Wir empfehlen sehr, die zugewach-
sene, zusätzliche Verantwortung der Jobcenter – die
im Gesetzentwurf vorgesehen sind - in sehr begrenz-
ter und kluger Weise zu nutzen, weil die Jobcenter
und Fallmanager als Erziehungslotsen sicherlich
überfordert wären, sondern Kooperationen auf ver-
lässlicher Basis mit den freien Trägern vor Ort und
mit der Jugendhilfe sicherzustellen. Wenn das so ge-
sehen wird, dann kann im Grunde beim Fallmanager
allenfalls die Verpflichtung liegen, auf bestimmte
Angebote hinzuweisen. Alles im Bereich der Erzie-
hungsberatung, der pädagogischen Maßnahmen usw.
muss in verlässlicher Kooperation mit der Jugendhil-
fe geleistet werden

Vorsitzende Kipping: Als nächstes kommen die Fra-
gen von Herrn Schiewerling.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Meine Fra-
ge geht an das Statistische Bundesamt. Für die Teil-
habe am sozialen und kulturellen Leben in der Ge-
meinschaft wurde der Bedarf in Höhe von zehn Euro
ermittelt. Halten Sie diesen Betrag für plausibel und
für angemessen?

Sachverständige Kühnen (Statistische Bundesamt):
Beim Statistischen Bundesamt wird der Bedarf nicht
nachgefragt. Wir fragen nach den Ausgaben. Deswe-
gen können wir keine Aussage zur Plausibilität oder
Angemessenheit dieses Betrages machen.

Vorsitzende Kipping: Wir fahren fort mit den Fragen
von Herrn Linnemann.

Abgeordneter Dr. Linnemann (CDU/CSU): Ich muss
noch einmal auf die Erfahrungen aus der Praxis zu-
rückkommen, Herr Alt. Ich denke, das Bildungspakt
ist ein richtiger Schritt, um die Teilhabe- und Bil-
dungschancen junger Menschen sicherzustellen.
Trotzdem, es gibt, wie wir wissen, leider Familien,
die von Generation zu Generation von der Sozialhil-
fe leben. Wir haben knapp 2 Mio. Kinder im SGB II,
die nichts für ihr soziales Umfeld können. Die leben
faktisch in einem Teufelskreis. Wie können wir die-
se Kinder nach Ihren praktischen Erfahrungen dort

herausholen - ohne jetzt noch einmal explizit auf das
Thema Bildung einzugehen, was Herr Schäfer schon
ausgeführt hat.

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Wir brauchen sicher das, was hier insbesondere von
Herrn Cremer schon beschrieben wurde, wir brau-
chen die gute Zusammenarbeit mit der Kommune,
mit der Jugendhilfe und der Freien Wohlfahrtspfle-
ge. Insbesondere brauchen wir aber auch die Eltern.
Im ersten Entwurf stand, wir sollten auf die Eltern
einwirken. Das ist jetzt herausgenommen. Trotzdem
glaube ich, wir müssen den Eltern in der Beratungs-
situation sicher vermitteln, dass es für das Wohl ih-
rer Kinder - und insbesondere um das gleiche
Schicksal für die Kinder zu verhindern - wichtig ist,
dass man diese Angebote wahrnimmt und diese An-
gebote auch mit einbezieht in die praktische Lebens-
führung. Was die Umsetzung angeht, sind wir un-
terwegs, dies gemeinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden und dem BMAS so einfach wie mög-
lich zu gestalten. Der Teufel liegt ein bisschen im
Detail, aber ich glaube, wir werden eine Umsetzung
hinkriegen, die akzeptabel ist und die sicherlich
durch eine Bildungschipkarte dann auch ein Stück
weit perfektioniert werden kann.

Vorsitzende Kipping: Wir fahren fort mit den Fragen
von Herrn Lehrieder.

Abgeordneter Lehrieder (CDU/CSU): Ich habe noch
einmal eine Frage an den BDKJ. Frau Fehling. Aus
dem monatlichen Budget von 10,00 Euro für soziale
und kulturelle Teilhabe sollen ja vor allem Mit-
gliedsbeiträge für Sportvereine, aber auch für Spiel-
mannszüge, für Musikschulen, Theatergruppen und
Ähnliches bestritten werden, nicht jedoch die Ange-
bote der klassischen Jugendarbeit. Ich war selber in
meiner Jugendzeit KLJB Vorsitzender. und kenne
den BDKJ also auch sehr gut. Nach Auffassung der
Bundesregierung spiegelt die Kollisionsvorschrift
des § 10 Abs. 3 im SGB VIII eine ausreichende
Handhabe wider, um die Subsidiarität der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende gegenüber der Kinder-
und Jugendhilfe zu gewährleisten, sofern es wegen
einzelner Angebote zu Kompetenzkonflikten kom-
men sollte. Das heißt, dass bestehende Infrastruktu-
ren natürlich mit einbezogen und genutzt werden
müssen. Es wäre ein Blödsinn, wenn etwas Neues
daneben aufgebaut wird. Teilen Sie die Auffassung
der Bundesregierung und wenn nein, welche Ände-
rung an dem Gesetzentwurf halten Sie aus Ihrer
Sicht für empfehlenswert?

Vorsitzende Kipping: Frau Fehling, bitte schön.

Sachverständige Fehling (Bundesvorstand des Bun-
des der Deutschen Katholischen Jugend): In § 28
Abs. 6 Regelbedarfsermittlungsgesetz stehen ver-
schiedene Punkte, die abgedeckt werden sollen.
Auch wenn man die Gesetzesbegründung liest, er-
schließt sich nicht unbedingt zwangsläufig, was dort
inbegriffen sein soll und was nicht. Sie haben eben
den Bereich Jugendverbandsarbeit genannt. Sind
Mitgliedsbeiträge für solche Verbände wie die Mit-
gliedsverbände des BDKJ, z. B. Gemeinschaft Christ-
lichen Lebens oder Christliche Arbeiterjugend, also
klassische Jugendverbandsarbeit nach § 11 KJHG
„Jugendarbeit“, abgedeckt oder nicht und wer ent-
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scheidet darüber? Das ist mir ehrlich gesagt zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt unklar. Ich hoffe natürlich,
dass die Jugendverbandsarbeit und auch die Jugend-
arbeit insgesamt dadurch abgedeckt ist, weil das
Meiste, was dort steht, ganz klassische Jugendarbeit
ist. Es gibt sehr vielfältige Angebote der Jugendver-
bandsarbeit, so dass es nicht darum gehen kann,
neue Angebote zu schaffen, sondern es darum gehen
muss, bestehende Angebote miteinander und mit
den Jobcentern zu vernetzen, sowie diese Angebote
den Eltern bekannter zu machen und dadurch Zu-
gänge neu zu eröffnen.

Auch bei dem Punkt Ferienfreizeit bin ich mir auch
nicht ganz sicher, ob da Klarheit besteht oder nicht.
Wir machen z. B. Gruppenleiterschulungen, teilwei-
se gelten diese in den Jugendverbänden als Ferien-
freizeit, teilweise nicht. Aus diesen Gründen und
vor allem aus dem Grundgedanken heraus, dass
Teilhalbe selbstbestimmt sein sollte und nicht einen
enggefassten Katalog umfassen darf, würden wir uns
dafür aussprechen, keine abschließende Aufzählung
vorzunehmen, sondern um einen vierten Punkt „und
vergleichbare Angebote“ zu ergänzen, damit eine
größere Flexibilität in der Handhabung vorhanden
ist, die den Kindern und Jugendlichen gerecht wird.

Vorsitzende Kipping: Danke schön. Herr Weiß, Sie
haben das Wort. Ja, die Zeit vergeht schneller als
man denkt. Wir könne ansonsten auch gern mit den
Fragen von Herrn Schiewerling fortfahren. Bitte
schön.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Ich habe
eine Frage an Herrn Alt, Frau Göppert, Herrn Prof.
Dr. Cremer. Wir haben es im Bereich der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende, auch mit den jetzigen
Gesetzentwurf, mit einer breit angelegten Erfassung
der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun, die
den Bereich der Arbeitsmarktpolitik, der Sozialpoli-
tik, der Familienpolitik und der Bildungspolitik
mittlerweile umfasst. Wir haben Vorschläge, wie wir
durch die Bildungscard insbesondere für Kinder und
Jugendliche Leistungen für junge Menschen ermög-
lichen wollen. Sehen Sie in dem Gesetzentwurf, wie
wir ihn jetzt vorgelegt haben, aus Ihrer jeweiligen
spezifischen Sicht, hinreichende Ansatzpunkte, um
die im SGB II angelegten vielfältigen Herangehens-
weisen zur Lösung der Lebenssituation junger Men-
schen umzusetzen und ihnen eine Perspektive auf-
zuzeigen? Welche Voraussetzungen müssten noch
geschaffen werden, um aus Ihrer Sicht die Dinge
noch besser zu gestalten? Die Kernfrage lautet: Hal-
ten Sie das, was im Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung und der Koalitionsfraktionen vorliegt, für ge-
eignet, den jungen Menschen in der Breite der ge-
setzlichen Vorgaben die notwendige Hilfe angedei-
hen zu lassen, die wir nicht zuletzt aufgrund des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichtes anpacken und
umsetzen wollen?

Vorsitzende Kipping: Noch vier Minuten und wir
beginnen mit den Antworten von Herrn Alt.

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Herr Schiewerling, wir halten das für geeignet. Wir
haben in unserer Stellungnahme auch gesagt, dass
wir dieses Paket sehr begrüßen. Die entscheidende
Frage wird sein, ob es uns gemeinsam mit allen an-

deren Beteiligten, von der Familienhilfe über Ju-
gendhilfe, Freie Wohlfahrtspflege, den Verbänden,
die sich speziell an Jugendlichen wenden, gelingt,
diese Hilfe auch praktisch umzusetzen. Können wir
die Jugendlichen und ihre Eltern wirklich so errei-
chen, dass das, was jetzt an zusätzlichen Hilfen zur
Verfügung steht, auch angenommen wird und dass
wir es auch sehr bürokratiearm abwickeln? Ist auch
sichergestellt, dass die Hilfe vorher und insbesonde-
re auch nachher fortgesetzt wird? Denn bei 1,7 Mil-
lionen Jugendlichen haben wir derzeit eine Fluktua-
tion von etwa 800.000 pro Jahr, die neu in das Sys-
tem kommen und dieses auch verlassen. Ich finde,
es ist sehr wichtig, dass die Hilfe nicht dann endet,
wenn jemand das System verlässt, oder erst dann
beginnt, wenn er in das System kommt, sondern
dass eine kontinuierliche Förderung gewährleistet
ist. Das, was Kommunen in dem Bereich jetzt schon
teilweise sehr vorbildlich tun, muss mit dem, was
der Bund jetzt an eigenen Maßnahmen in dieses Sys-
tem hineingibt, verknüpft werden. Ich glaube, dass
bei den Kommunen derzeit mit den Jobcentern vor
Ort intensive Gespräche laufen, wie man das Ganze
sinnvoll miteinander verknüpfen kann, damit für
förderbedürftige Jugendliche und Kinder eine konti-
nuierliche Förderung sichergestellt ist.

Sachverständige Göppert (Deutscher Städtetag): Ich
glaube es wäre vermessen zu behaupten, mit diesem
Gesetz haben wir alle unsere Bildungsprobleme ge-
löst. Aber es ist ein Stück mehr Hilfe, auch für die
Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu einem
selbstbestimmten Leben. Wir können das SGB II
nicht von allen anderen Regelungsbereichen, die
sich auch mit Bildung und Teilhabe beschäftigen,
losgelöst sehen. Wir haben das KJHG, die Schulge-
setze in den Ländern und wir haben auch das Eh-
renamt, das sich für benachteiligte Kinder enga-
giert,.. Wir als Deutscher Städtetag sind der Über-
zeugung, ,dass wir wieder mehr das Thema Präven-
tion in den Blick nehmen müssen. Wie verhindern
wir denn Hilfebedürftigkeit? Wie sichern wir den
Grundsatz der Fürsorgesysteme , Hilfe zur Selbsthil-
fe zu gewähren?. Hier ist ein Bündel von Maßnah-
men notwendig, verteilt auf mehrere Ebenen in
Bund, Ländern und Kommunen. Die Bildungs- und
Teilhalbeleistungen im SGB II sind im Hinblick auf
den konkreten Bedarf der Kinder, ein Schritt auf
dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit und zu
mehr Chancen für Kinder und Jugendliche. Ziel
muss es sein, dieHilfe zur Selbsthilfe letztendlich
überflüssig zu machen. Wenn Schulabschlüsse er-
reicht, ein Ausbildungsplatz zur Verfügung steht
und eine Erwerbstätigkeit aufgenommen werden
kann, die ein Leben ohne Fürsorgeleistungen ermög-
licht.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.): Für
uns ist ein Bildungspaket ein ergänzendes Element
zu einem fair berechneten Sozialgeld für Kinder. Es
gibt Ausgaben, die man im Regelsatz oder im Sozial-
geld nicht vernünftig abbilden kann. Das sind das
Mittagessen in Ganztagsschulen oder Nachhilfe. In-
sofern ist das ein positiver Schritt. Es gehört dazu
die Durchsetzung der Lehrmittelfreiheit in allen
Bundesländern, die Förderung von Jugendmusik-
schulen, damit Kinder auch ein Instrument erlernen
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können. Bitte schließen Sie die Kinder im Asylbe-
werberleistungsgesetz in den Bezug des Bildungspa-
ketes mit ein, denn Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz werden vier Jahre lang bezo-
gen und auch diese Kinder sollten erreicht werden.
Danke schön.

Vorsitzende Kipping: Danke schön. Mit dieser
Punktlandung beenden wir die Fragen der
CDU/CSU-Fraktion. Es folgen nun die Fragen der
SPD-Fraktion in der zweiten Fragerunde. Wir begin-
nen mit Herrn Schulz.

Abgeordneter Schulz (SPD): Wir haben nun schon
einige Änderungsvorschläge zu dem Bereich Bildung
gehört. Ich möchte darum Frau Dr. Becker, Herrn Dr.
Borchertund Herrn Struck fragen: Genügt das vorge-
schlagene sogenannte Bildungspaket Ihrer Meinung
nach den Anforderungen erstens nach Transparenz
und zweitens nach Sicherstellung der Teilhabe für
Kinder und Jugendliche?

Sachverständige Dr. Becker: Zunächst einmal halte
ich ein Bildungspaket, was unabhängig von den mo-
netären Leistungen gezahlt bzw. zusätzlich angebo-
ten wird, für durchaus begrüßenswert. Ich halte die
vorgesehene Lernförderung für unbedingt erforder-
lich, allerdings - was hier auch schon angeklungen
ist - für zu restriktiv hinsichtlich der Anspruchsvo-
raussetzungen. Es sollte also einem größeren Kreis
von Kindern zu Gute kommen. Im Übrigen halte ich
die doch sehr restriktive Aufzählung dessen, was das
Teilhabepaket betrifft, für nicht gerade angemessen,
denn es wird eigentlich der Vielfalt der Interessen,
Begabungen und Förderbedarfe von Kindern nicht
vollständig gerecht. Man muss zudem berücksichti-
gen, dass für dieses Bildungspaket an anderer Stelle
die Regelleistungen gekürzt wurden. Und wo bleiben
jetzt Kinder, die nicht musikalisch sind, die nicht
unbedingt in den Sportverein wollen, sondern die
vielleicht lieber lesen, die ihre Computerfertigkeiten
ausbauen wollen, die vielleicht ein handwerkliches
oder ein technisches Interesse haben und ab und zu
mal ein Werkzeug brauchen? Es werden für den au-
ßerschulischen Unterricht in Musik etc. 3,60 Euro
beim Regelbedarf für Kinder der Altersgruppe 14 bis
unter 18 Jahre herausgerechnet. Das fehlt den Kin-
dern, die diese Interessen eben nicht haben. Deswe-
gen kann ein Bildungspaket mit einer bestimmten
Förderungszielrichtung zwar Verbesserungen brin-
gen, aber es darf nicht zu Lasten der monetären Leis-
tungen gehen, weil dann all die Kinder schlechter
gestellt werden, die andere Interessen und Begabun-
gen haben.

Zur Frage der Transparenz: Ich weiß nicht, wie man
auf zehn Euro im Monat kommt. Es reicht weder für
das Erlernen eines Musikinstrumentes - denke ich -
noch für eine Vereinsmitgliedschaft in vielen Regio-
nen aus. Es gibt regional sehr unterschiedliche Be-
dingungen für Kinder im SGB-II-Bezug. Wie man auf
den Betrag kommt, ist mir ehrlich gesagt nicht klar.

Sachverständiger Dr. Borchert: Wir haben es gerade
schon einmal vom Statistischen Bundesamt gehört,
dass man die Bildungsbedarfe nicht verifizieren
kann, weil man sich nur nach den Ausgaben orien-
tiert. Ausgaben gibt es hier nicht, weil den Familien
einfach das Geld fehlt. Deswegen noch einmal ganz

grundsätzlich hier zur Klarstellung, damit wir nicht
Kosmetik gegen Krebs einsetzen oder Operationen
ohne Diagnosen vornehmen: Wir wissen zum Thema
erbliche Armut aus Untersuchungen der Bundes-
agentur, dass dort, wo der Arbeitsmarkt boomt, der
Anteil der Hartz-IV-Empfänger minimal ist, und
wenn ich mich richtig erinnere, um eine Quote von
0,2 bis 0,5 schwankt. Das heißt, wir müssen am Ar-
beitsmarkt ansetzen und wir müssen präventiv dafür
sorgen, dass die Familien, die in Arbeit sind, nicht
trotz einer vollen Erwerbstätigkeit unter das Exis-
tenzminimum sinken, weil wir wegen der Überlast
an Abgaben eine wahnsinnige Kluft zwischen Brut-
to- und Nettoeinkommen haben. Da müssen wir zu
allererst einmal dafür sorgen, dass die Familien aus
ihrem selbst erworbenen Einkommen die Kinder in
Freiheit und Selbstverantwortung großziehen kön-
nen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist auch der
Anteil der alleinerziehenden Akademikerinnen be-
sonders hoch im Bereich der SGB-II-Bezieher. Woher
nehmen wir die Überheblichkeit zu sagen, dass die
ihre Kinder nicht erziehen können? Überhaupt hat
das IAB eine spannende Untersuchung im Frühjahr
2010 veröffentlicht, die ganz gegen die öffentliche
Darstellung klargemacht hat, wie initiativ die Leute
im Leistungsbezug sind. Und dennoch so zu tun, als
ob da die Eltern im SGB II-Bezug ihre Kinder nicht
großziehen können, ist doch eine schlimme Über-
heblichkeit, von der wir dann noch feststellen müs-
sen, dass sie keinerlei empirische Basis hat. Wir wis-
sen aus den grundlegenden Arbeiten von Frau Dr.
Münnich, dass die Eltern sich lieber verschulden,
um die Bildungsbedürfnisse der Kinder zu erfüllen,
als dass sie Schindluder treiben mit dem, was die
Kinder kriegen. Und wenn das passieren würde, hat
Frau Dr. Fuchsloch den Vorschlag gemacht, analog
zu den Kosten der Unterkunft dafür zu sorgen, dass
man den Eltern erst einmal die freie Verfügung gibt.
Geld ist geprägte Freiheit und gibt den Eltern auch
ihre Rolle bei der Erziehung. Und wenn das Geld
fehlgeleitet wird, kann man es dann immer noch in
Sachleistungen und Gutscheine ummünzen.

Wenn ich noch einmal das Thema Chipkarte anspre-
chen darf, dann ist erstens festzustellen, dass diese
kulturpessimistische Unterstellung, dass bei Leuten,
die aus welchen Gründen auch immer im Leistungs-
bezug gelandet sind und die nicht in der Lage sein
sollen, die Kinder großzuziehen, sich in der Empirie
nicht finden lässt. Erziehungsfehlverhalten gibt es in
allen Schichten. Die Amokläufer zum Beispiel ka-
men alle aus gehobenen Schichten, aus der oberen
Mittelschicht. Keiner von denen kam aus der Unter-
schicht. Deswegen müssen wir da etwas realistischer
und respektvoller sein, „menschenwürdiger“ mit
diesen Menschen umgehen! Die Chipkarte würde die
Bildungsbedarfe entsprechend den Bildungsangebo-
ten standardisieren und die Eltern eher ausklam-
mern. Es ist interessant, dass Herr Alt vorhin eine
ganze Aufzählung gemacht hat mit Familienhilfe,
Jugendhilfe, die freien Wohlfahrtsverbände und so
weiter. Die Eltern tauchten da nicht auf. Wir dürfen
aber nicht an den Eltern vorbei oder gar über die El-
tern hinweg das machen. Nur ein Beispiel: Die
Chipkarte in Stuttgart hat deswegen eine so hohe
Akzeptanz - und darauf weist Frau Dr. Lenze ja hin -,
weil die Zoo- und Schwimmbadbesuche da enthal-
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ten sind. Aber das ist genau nicht das, was hier mit
dieser Bildungsförderung geplant ist, deswegen bin
ich da sehr, sehr skeptisch.

Noch ein Wort zur Infrastruktur: Das findet sich hier
durch die Bank weg bei allen Parteien. Bei der Infra-
struktur erinnere ich einfach an das Buch „SOS Fa-
milie“ von Renate Schmidt, der vormaligen Fami-
lienministerin. Das hat sie im März 2002 veröffent-
licht. Da wusste sie noch nicht, dass sie im Septem-
ber Bundesfamilienministerin sein würde. Dort hat
sie den Ganztagsbetreuungsbedarf quantifiziert und
kam auf den Bedarf von 30 Milliarden Euro zusätz-
lich. Und das müssen nach Lage der Dinge hier vor
allen Dingen die Kommunen schultern, die ohnehin
schon für 75 Prozent der Infrastrukturausgaben der
öffentlichen Hände verantwortlich sind, aber nur
12.5 Prozent der Gemeinschaftssteuern bekommen.
Wie soll denn das funktionieren? Das geht hinten
und vorne nicht auf. Deswegen: Wenn wir uns über
Infrastruktur unterhalten, müssen wir uns eigentlich
richtigerweise über eine Änderung des Finanzverfas-
sungsschlüssels zu Gunsten der Kommunen, die die-
se Aufgaben zu schultern haben, unterhalten. Da ist
doch der Hund begraben und nicht bei der Frage, ob
wir hier kleinere Bildungsbedarfe noch zugestehen.
Es muss im großen Stile diese Aufgabe angegangen
werden. Und da reichen diese Kleckerbeträge nach
meiner Überzeugung vorne und hinten nicht aus.

Sachverständiger Struck: Man könnte zu jedem ein-
zelnen Aspekt dieses Bildungs- und Teilhabepaketes
einiges kritisch kommentieren. Der entscheidendste
Fehler liegt meines Erachtens im Absatz 6 des Pakets
Teilhabe. Dies aus dem einfachen Grund, weil hier
eine budgetierte Teilhabe mit zehn Euro monatlich
pro Kind festgeschrieben wird für einen Katalog, von
dem teilweise noch gesagt wird, dass er weiter aus-
geweitet werden soll. Nicht das Budget soll ausge-
weitet werden, sondern die Dinge, auf die der An-
spruch aus diesem Budget realisiert werden soll. Das
ist insofern völlig verfehlt, weil wir im SGB VIII eine
ganze Reihe von diesen Leistungen dadurch für Kin-
der aus einkommensschwachen Familien ermögli-
chen, dass wir Teilnahmebeiträge durch die Kom-
munen bezahlen. Das ist eine Kann-Regelung, das ist
keine Soll-Regelung, wie bei den Kindertageseinrich-
tungen. Aber von ihr wird reichlich Gebrauch ge-
macht, damit Kinder nicht aus finanziellen Gründen
von der Teilhabe an Leistungen der Kinder- und
Jungendhilfe ausgeschlossen werden. Das sollten wir
weiterverfolgen.. Wenn wir meinen, dieser An-
spruch muss verstärkt werden, dann kann man aus
dieser Kann-Leistung im SGB VIII eine Soll-Leistung
machen. Dann hat man einen Rechtsanspruch auf
Teilhabe in all diesen Bereichen, die die Kinder-
und Jugendhilfe umfasst. Das wäre konsequent.
Wenn dann andere Bereiche wie Zoo- und
Schwimmbadbesuche und so weiter zur Frage ste-
hen, dann lassen die sich schwer unter Teilnahme–
und Bildungspaket packen. Die sind dann auszu-
rechnen und in den Regelsatzleistungen aufzuheben.

Was vorhin angesprochen wurde mit der Kollisions-
norm des Paragraphen 10, Absatz 3 SGB VIII ist
überhaupt nicht einschlägig. Da geht es um die Ab-
grenzung von Leistungen. Hier geht es in Paragraph
90 SGB VIII, um die Erstattung oder um die Verrin-

gerung von Teilnahmebeiträgen. Das ist mir deswe-
gen auch wichtig, weil die Logik dieser Chipkarte
oder dieses budgetierten Teilhabepaketes so ist, dass
eine Reihe von Anbietern quasi gezwungen sein
wird, ihre Beiträge, die bisher kostenfrei waren oder
wo die Kosten aus dem Jugendhilfeetat getragen
wurden, zu monetarisieren, damit sie dann über-
haupt in die Konkurrenz um diese zehn Euro gehen
können. Das wird zur Folge haben, dass eine Reihe
von Angeboten, die bisher unproblematisch für Kin-
der aus einkommensschwachen Verhältnissen zur
Verfügung standen, ihnen plötzlich versperrt sein
werden.

Das ist strukturell einfach ein falscher Weg. Ich habe
als Vorsitzender der AGJ auch Frau BM Dr.von der
Leyen und Frau BM Dr. Kristina Schröder darauf
aufmerksam gemacht. Ich finde, wir gehen da einen
falschen Weg. Und wenn man dann noch sieht, mit
welchem Bürokratieaufwand gerade dieses Verfah-
ren verbunden sein wird, dass also mindestens ein
Viertel der Leistungskosten in Bürokratieaufwand
geht und die Bundesagentur für Arbeit in ihrer Stel-
lungnahme deutlich gemacht hat, dass dies unter-
kalkuliert ist, dann denke ich, sind wir in Gefahr,
einen großen Fehlweg zu beschreiten. Der einzig
richtige Weg an dieser Stelle wäre, zumindest in Be-
zug auf die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe,
die da angesprochen sind, nicht abschließend, aber
doch zentral einfach Beitragsbefreiungen verbindli-
cher im SGB VIII vorzusehen. Dann kann man sich
wirklich diesen bürokratieaufwendigen Teil sparen.
Vor allen Dingen ist mir wichtig zu sagen, dass In-
frastruktur durch diese Regelung gefährdet wird und
die Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit wesentlich
über den Aufbau von Infrastruktur und Ausbau von
Infrastruktur realisiert wird. Und nicht über ein In-
strument, mit dem diese also möglicherweise in Tei-
len auch noch gefährdet wird.

Abgeordnete Marks (SPD): Beim Lesen des Gesetz-
entwurfes war ich doch sehr erstaunt und konnte
nicht nachvollziehen, dass die Altersgrenzen beim
sogenannten Bildungspaket und beim Teilhabepaket
sehr unterschiedlich gezogen werden. Darum habe
ich eine erste Frage an Herrn Struck. Mich würde in-
teressieren, wie Sie diese unterschiedlichen Alters-
grenzen für anspruchsberechtigte Kinder und Ju-
gendliche in den Regelungen des § 28 in Art. 2 se-
hen. Das sind z.B. die Ansprüche auf den Schulaus-
flug, das Schulbedarfspaket, die Lernförderung und
die Mittagsverpflegung. Die bestehen bis zum voll-
endeten 25. Lebensjahr, die Ansprüche auf Leistung
zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben hin-
gegen nur bis maximal zum 18. Lebensjahr. Wie be-
werten Sie das? Und daran anschließend habe ich
eine Frage an Herrn Hoenig. Halten Sie es für sinn-
voll und angemessen, dass das Teilhabepaket nur
Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
zusteht, also dass man diese Differenzierung so ent-
sprechend vornimmt?

Sachverständiger Struck: Ich kann es kurz machen.
Ich denke, diese Altersgrenze bei 18 Jahren ist nicht
begründet, sie ist nicht nachvollziehbar. Ich denke,
das ganze Problem wird sich auflösen, wenn man
diesen verfehlten Weg, den ich eben geschildert ha-
be, aufgeben und anders verfahren würde. Dann wä-



Ausschuss für Arbeit und Soziales, 41.Sitzung, Montag, 22. November 2010

674

ren die über 18jährigen auch wieder in der Teilhabe
eingeschlossen.

Sachverständiger Hoenig (Sozialverband Deutsch-
land (SoVD)): Auch wir verstehen nicht, warum aus-
gerechnet das Teilhabepaket nur bis 18 gehen soll,
wenn die Altersgrenze des Bildungspakets bis 25
geht. Im Übrigen, wenn sich der Gesetzgeber ent-
scheidet, junge Menschen bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres in die Bedarfsgemeinschaft mit ein-
zubeziehen und ihnen einen geringeren Regelsatz zu
geben, dann muss er sich doch auch hier bei dem
Bildungs- und Teilhabepaket an dieser Grenze von
25 Jahren festhalten.

Abgeordnete Hiller-Ohm (SPD): Ich hätte gerne eine
Einschätzung vom DGB zu den zehn Euro. Meinen
Sie, dass die Höhe angemessen ist? Auf welcher
Grundlage sollte Ihrer Meinung nach die Berech-
nung erfolgen? Wir hatten auch schon diskutiert,
dass es Angebote gibt, aber natürlich dann auch die
Kinder den Zugang zu den Angeboten haben müs-
sen. Wir schlagen hier einen flächendeckenden Aus-
bau der Schulsozialarbeit vor. Wie ist Ihre Einschät-
zung dazu?

Sachverständiger Kolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund): Die zehn Euro monatlich an Teilhabe halten
wir für zu gering. Wir weisen aber vor allem darauf
hin, dass es eine freihändige Setzung durch die
Bundesregierung ist. Die Daten sind nicht empirisch
abgeleitet. Wir haben es heute vom Statistischen
Bundesamt gehört. Es handelt sich wieder um einen
Sachverhalt, den das Bundesverfassungsgericht beim
letzten Mal sinngemäß mit „Ermittlungsausfall“ titu-
liert hat. Der Gesetzgeber hat sich nicht die Mühe
gemacht, tatsächlich zu untersuchen, was Kinder im
Bereich Bildung und soziale Teilhabe brauchen. Wir
haben heute auch gehört, dass die EVS an der Stelle
„blind“ ist. Die EVS ermittelt keine Bedarfe, sondern
sie ermittelt lediglich, was arme Leute an Konsum in
den vergangenen drei Monaten hatten. Wenn kein
Geld da ist, werden sie auch keinen Bedarf decken
können. Und daraus abzuleiten ein Bedarf sei nicht
vorhanden, ist halt ein logischer Kurzschluss. Da-
raus leiten wir ab: Man braucht im Bereich Bildung
und soziale Teilhabe ergänzende Studien, die tat-
sächlich den Bedarf gerade von Kindern im Bereich
Bildung und soziale Teilhabe und auch im Bereich
gesunde Ernährung ergänzen. Damit kann man dann
die EVS-Ergebnisse auf Plausibilität überprüfen. Das
ist machbar, vielleicht nicht kurzfristig, aber spätes-
tens bei der nächsten Regelsatzanpassung.

Zweite Frage war Infrastruktur. Wir haben in unserer
Stellungnahme sehr deutlich gemacht, dass es für
arme Kinder nicht damit getan ist, wenn man ihnen
zehn oder 30 Euro monatlich mehr gibt. Die Frage,
ob man das als Gutschein oder als Chipkarte macht,
ist auch nicht die entscheidende. Das Entscheidende
ist, dass die Angebote tatsächlich bei den Kindern
ankommen. Und da ist es sinnvoller, in die Infra-
struktur zu investieren. Sie haben das Beispiel
Schulsozialarbeiter genannt; man kann es auch er-
weitern auf Ganztagsbetreuung im Kitabereich, in
den Schulen und auch bei Freizeitangeboten in den
Nachmittagsstunden. Dann ist es allemal sinnvoller,
da als Staat zu investieren. Wenn ich Staat sage,
dann heißt es auch, dass die Länder in die Pflicht zu

nehmen sind zu investieren, damit alle Kinder, die
es nötig haben, da die zusätzlichen Angebote be-
kommen. Das kann die Lernförderung, die Freizeit-
gestaltung, der Sportverein oder der Musikunterricht
sein. Es macht doch keinen Sinn, für Hartz-IV-
Kinder mit minimalen Mehraufwand etwas zu inves-
tieren, wenn Familien oder Kinder, die nur geringfü-
gig mehr Einkommen haben, von diesen Angeboten
ausgeschlossen sind, sondern man sollte tatsächlich
als Staat in die Infrastruktur investieren und dies
dann auch allen Kindern, die es nötig haben, zu Gu-
te kommen lassen.

Abgeordneter Kober (FDP): Ich habe eine Frage an
Herrn Alt von der Bundesagentur für Arbeit. Wir ha-
ben gerade über diesen Extrabedarf gesprochen, der
nun mit zehn Euro angesetzt ist. Glauben Sie, dass
die Eltern bereit sind, diese Förderung dann auch
sinnvoll für ihre Kinder zu verwenden? Für wie
wahrscheinlich halten Sie es, dass Eltern mit diesen
Mitteln sinnvoll für ihre Kinder etwas tun und auch
gegebenenfalls Sonderbedarfe beantragen?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Das ist natürlich eine schwere Prognose, die Sie da
von mir abverlangen. Herr Borchert, da beziehe ich
ausdrücklich die Eltern mit ein. Wenn ich das vor-
hin vergessen habe, dass die Eltern für mich sogar
die Schlüsselstellung in dem Bereich haben, bitte
ich um Nachsicht. Ich glaube, wir müssen daran ar-
beiten, denn wir haben hier in Berlin beispielsweise
die Beitragsfreiheit bei Sportvereinen. Und von den
80.000 Kindern in Hartz IV - hier in Berlin - nehmen
gerade mal 1.200 diese in Anspruch. Das ist sehr
wenig, und wir müssen uns alle fragen, warum
klappt das nicht besser, dass dieses Angebot auch
wirklich angenommen wird, obwohl das freie Ange-
bot da ist. Deswegen ist für mich die Debatte um die
zehn Euro sinnlos, denn ich glaube, es geht zunächst
einmal darum, dass die zehn Euro auch angenom-
men werden. Und viele Sportvereine werden sich
entsprechend einrichten und werden dort auch ver-
suchen, mit zehn Euro einen Beitrag anzubieten. Es
geht dann bei ein paar Sportarten sicherlich noch
darum, wer bezahlt die Ausrüstung, denn man
braucht Fußballschuhe, ein Trikot oder andere Din-
ge, um den Sport auszuüben. Aber ich glaube, da
sollten wir auch ein Stück auf die Zivilgemeinschaft
setzen.

Die Zivilgesellschaft führt heute schon dazu, dass es
über Stiftungen und Spenden ein Angebot gibt und
auch ein ehrenamtliches Angebot bei der Nachhilfe
besteht, das wir nicht kaputt machen wollen durch
dieses Angebot, sondern im besten Fall noch erwei-
tern wollen. Und ich sehe auch nicht, Frau Becker,
dass beispielsweise handwerklich begabte Kinder
keine Chancen haben. Der handwerkliche Kurs bei
der Volkshochschule kann auch in Anspruch ge-
nommen werden. Da wäre ich auch bereit, die Mittel
dafür zur Verfügung zu stellen. Ich sehe vom Gesetz-
geber zunächst einmal kein Verbot zu sagen, wir
können Kinder nicht im handwerklichen Bereich
fördern, wenn Volkshochschule oder Vereine das
anbieten. Auch das wäre für mich nicht ausgeschlos-
sen. Der entscheidende Punkt wird nur sein, ob wir
mit den Eltern und allen, die sich um diese Familie
kümmern, wirklich dafür sorgen können, dass die
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Kinder wissen, wenn ich Interesse an einem Sport-
verein oder an der Musikerziehung habe, wird mir
das auch gewährt. Hier käme wieder das gleiche Ar-
gument. Natürlich kriegt man für zehn Euro keine
Klavierstunde, aber man kann mit musikalischer
Früherziehung in der Gruppe durchaus mit zehn Eu-
ro etwas anfangen. Der Einstieg kann damit sicherge-
stellt sein. Die Frage ist: Wie kann man so etwas
fortsetzen? Deswegen, wenn es nur gelingt, das An-
gebot an die Eltern zu bringen, wenn wir auch den
etwas größeren Kindern sagen, du kannst in einen
Sportverein gehen, es scheitert nicht an finanziellen
Engpässen, sehe ich für dieses Angebot durchaus ei-
ne Chance.

Abgeordneter Vogel (FDP): Ich habe eine Frage an
den Deutschen Verein, die Bundesarbeitsgemein-
schaft Freier Wohlfahrtspflege und den Paritätischen
Gesamtverband. Wir haben eben schon viel über den
Umfang des Bildungs- und Teilhabepakets gehört.
Mir geht es jetzt um die Zielgruppe. Es sollen hier
auch die Familien, die kinderzuschlagsberechtigte
Eltern haben, einbezogen werden mit dem Ziel, auch
Kindern, die nicht von Hartz IV betroffen sind, aber
aus einkommensschwachen Familien kommen, die-
se Bildungs- und Teilhabechance zu gewährleisten.
Meine Frage wäre, wie Sie das bewerten, ob Sie das
für sachgerecht zur Erreichung dieses Ziels halten.

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e. V.): Es ist als Mi-
nimum sachgerecht.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.): Es
ist positiv, dass Kinder in Familien, die Kinderzu-
schlag beziehen, einbezogen sind. Ich gehe davon
aus - aber vielleicht können andere etwas dazu sagen
-, dass auch Familien Zugang zum Bildungspaket
haben, die ihren Kinderzuschlag abrupt verlieren,
wenn ihr Bruttoeinkommen über die Höchstein-
kommensgrenze steigt (und deren verfügbares Fami-
lieneinkommen dann sinkt). Ich weise nochmals da-
rauf hin, dass die Kinder im Asylbewerberleistungs-
gesetz - obwohl sie in einer deutlich schlechteren
materiellen Situation sind als Kinder im ALG-II-
Bezug - nicht einbezogen sind. Das halten wir für ei-
nen Fehler im Gesetz, der dringend zu korrigieren
ist. Die Höhe dieser Leistungen ist relativ knapp be-
messen. Was man mit diesen 120 Euro im Jahr be-
werkstelligen kann, hängt sehr davon ab, welche
Angebote es im kommunalen Umfeld gibt und ob
diese Angebote auch künftig erhalten bzw. ausgebaut
werden und was die Schulen für zusätzliche Leis-
tungen, etwas im Musikunterricht, dann auch wirk-
lich verlässlich für alle Kinder anbieten.

Sachverständiger Hesse (Der Paritätische Gesamt-
verband): Vieles im Bereich der Grundsicherung für
Arbeitsuchende ist gut gemeint, aber grottenschlecht
gemacht. Deswegen sind Sie damit auch schon
zweimal in Karlsruhe erfolglos geblieben. Es ist hier
wieder ähnlich. Die Fragestellung lautet: Was tun
wir für Teilhabe für Kinder im SGB II? Dann fällt
uns ein, SGB II sind aber nicht alle Kinder, es gibt
auch noch andere Familien, die nicht viel Geld ha-
ben, hier müssten wir auch noch etwas tun. Sollen
das die Kinderzuschlagsberechtigten sein, die Asyl-
bewerberleistungsberechtigten, vielleicht die Wohn-

geldberechtigten? Wie weit ziehen wir das, um diese
so genannte Abbruchkante der Besserstellung von
SGB-II-Haushalten zu vermeiden? Dann gucken alle
da hin und sagen, es stand in der Bildzeitung, den
SGB-II-Kindern geht es viel besser als anderen. Das
Grundproblem ist, dass Sie es falsch verorten. Ich er-
innere nochmals an das, was vorhin Herr Struck
ausgeführt hat. Das Ganze gehört in die Jugendhilfe.
Da haben Sie keine Eingrenzung des Personenkrei-
ses, da haben Sie flexible Instrumente, wie Sie Infra-
struktur ausgestalten, wie Sie mit Teilnehmerbeiträ-
gen und Eigenbeteiligungen umgehen können, da
haben Sie Kooperation mit den Eltern, da haben Sie
die ganze Infrastruktur, die Herr Alt hier aufgezählt
hat, die man jetzt zusätzlich sich von Seiten der BA
wieder erschließen will, zu der BA und Bundes-
rechnungshof zu Recht sagen, das ist viel zu teuer,
das ist weggeschmissenes Geld.

Abgeordneter Kober (FDP): Ich hätte nochmals eine
Frage an die Bundesagentur für Arbeit, Herrn Alt,
und zwar geht es jetzt um die außerschulische Lern-
förderung, die wir individuell auch zur Verfügung
stellen, nicht nach dem so genannten Gießkannen-
prinzip. Wer soll Ihrer Ansicht nach diesen Lernför-
derbedarf feststellen? Wer ist da geeignet?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Geeignet für diese Feststellung können nach unserer
Meinung nur die Schule und die zuständigen Lehrer
sein. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Sie
müssen darüber Auskunft geben, ob die Lernförde-
rung zweckmäßig ist, und sie müssen uns auch sa-
gen, was sie für angemessen halten, ob das ein Schü-
ler einer höheren Klasse machen kann, ob das ein
Nachhilfelehrer machen kann oder ob das eine pro-
fessionelle Nachhilfeinstitution sein muss. Das muss
beurteilt werden von der Schule. Wir kennen den
Schüler nicht in seinen Leistungen, die Schule muss
uns hier die Auskunft geben.

Abgeordneter Kober (FDP): Eine Frage an den Deut-
schen Verein und die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege, und zwar zu einem an-
deren Teil des Bildungspakets, Schulausflüge, Klas-
senfahrten. Da wollen wir die tatsächlichen Auf-
wendungen zur Verfügung stellen. Sind Sie der Auf-
fassung, dass damit auch dann das Ziel sichergestellt
ist, dass die Kinder dann nicht aufgrund von Geld-
mangel von wesentlichen schulischen Angeboten
ausgeschlossen sind?

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e. V.): Grundsätzlich
ja, es ist nur die Frage, wie man es definiert und was
man dann darunter subsumiert. Da ist mir noch
nicht ganz klar, wer denn das dann feststellt, was die
tatsächlich notwendigen Ausgaben sind. Gehört die
Verpflegung dazu oder nur das reine Busunterneh-
men? Dass Eintrittsgelder dazugehören, wenn im
Rahmen eines Ausflugs etwas stattfindet - das unter-
stelle ich jetzt einmal. Den ganzen Definitionsbe-
reich halte ich in der praktischen Umsetzung für au-
ßerordentlich problematisch. Es gibt sehr viele unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, so dass auch diese gute Idee,
die im Kern richtig ist, in der Praxis - glaube ich -
auf große Schwierigkeiten stoßen wird. Aber es muss
geholfen werden. Hier muss etwas getan werden.
Benachteiligte Kinder dürfen nicht ausgeschlossen
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werden, das ist gar keine Frage. Mir fehlt nur an der
einen oder anderen Stelle die Umsetzungsfantasie.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.): Ich
meine, wir haben uns auch in der letzten Legislatur-
periode mit dieser Frage der Schulausflüge lange
auseinandergesetzt; mehrtätige Klassenausflüge
konnten übernommen werden, eintägige konnten
das bisher nicht. Das ist nun geregelt. Das ist positiv,
jetzt muss man es umsetzen.

Vorsitzende Kipping: Eine reichliche Minute noch
für eine Frage. Haben Sie eine kurze Frage, Herr Vo-
gel, Herr Kober? Oder stellen Sie die zur allgemeinen
Verfügung? Dann kommen wir nun zu den Fragen
der Links-Fraktion zu diesem Themenblock und ich
wechsele wieder meinen Hut zu einer Fragestellung.

Die Linke hat für diese Fragerunde ebenfalls neun
Minuten, die jetzt laufen müssten. Herr Hoenig, Sie
schreiben in Ihrer Stellungnahme, Gutscheine für
Kinder sind eine Hürde. Und Sie lehnen diese ab.
Können Sie nochmals begründen, wieso Sie das als
Hürde bezeichnen? Eine ähnlich lautende Frage an
den Bundesrechnungshof. Herr Kammer, Sie schrei-
ben, die zu erwartenden Kosten der Gutscheinlösung
stehen in keinem Verhältnis zum Wert dieser Leis-
tung. Können Sie das bitte auch noch einmal ausfüh-
ren? Wechsel zurück, Herr Hoenig.

Sachverständiger Hoenig (Sozialverband Deutsch-
land (SoVD)): In der Tat, wir lehnen die Gutschein-
regelung, wie sie hier im Gesetzentwurf steht, ab.
Erstens: Als Praxis untauglich, die Sozialhilfe hat
bereits gezeigt - da haben wir mehrjährige Erfahrung,
was die Gutscheine angeht -, dass Gutscheine in dem
Bereich untauglich sind. Sie sind im Übrigen auch
stigmatisierend. Sie sind selbst dann stigmatisie-
rend, wenn man eine Chipkarte einführt. Denn so-
lange nicht alle Kinder eine solche Chipkarte benut-
zen und solange nicht alle Angebote diese Chipkarte
auch akzeptieren, wird eine Gutscheinregelung
stigmatisierend und diskriminierend sein. Ganz
deutlich wird das beispielsweise bei den Schulaus-
flügen und beim Schulmittagessen. Die Leistungen
des Schulmittagessens sind eigentlich nur ein Zu-
schuss von einem Euro. Das heißt, das betroffene
Kind bekommt einen Gutschein über diesen einen
Euro und soll den Rest irgendwie selbst bezahlen.
Wir finden das enorm bürokratisch und lehnen das
deshalb ab.

Bei den Schulausflügen wird auch noch einmal
deutlich, wie problematisch das ist. Das heißt, es sol-
len über den Bedarfszeitraum von sechs Monaten
jeweils monatlich drei Euro für den Schulausflug
angesetzt werden. Die Leistung kann auch im Voraus
über dieses halbe Jahr erbracht werden. Dieses führt
aber dazu, dass letztlich die Schulen mit der Bun-
desagentur für Arbeit den Gutschein abrechnen
müssen. Wir sehen hier nicht, dass die Schulen die
Kapazitäten und die Möglichkeiten haben, das auch
zu tun.

Sachverständiger Kammer (Bundesrechnungshof):
Der Bundesrechnungshof sieht in diesem Verfahren
einen erheblichen Mehraufwand. Wir hatten das
schon intern mit der Bundesagentur für Arbeit be-
sprochen. Wir sehen hier nicht nur den einmaligen

Aufwand, wenn es darum geht, mit den Trägern oder
Leistungserbringern Grundvereinbarungen abzu-
schließen, sondern man muss hier bedenken, dass
doch ein erheblicher laufender Aufwand, und zwar
in Form von Änderungsaufwand entsteht. Es wird
eine permanente Bewegung sein. Das schöne Wort
Volatilität wird hier angebracht sein, sowohl bei den
Kindern und Jugendlichen - Herr Alt hat vorhin die
Zahl genannt: Wir haben einen jährlichen Wechsel
von 800.000, die neu hereinkommen und dann auch
wieder neu herausgehen – und wir werden einen er-
heblichen Wechsel sicherlich auch bei den Leis-
tungserbringern oder Anbietern haben. Die Leis-
tungserbringer und Anbieter werden sich auch auf-
grund des Angebotes eine weitere Nachfrage ver-
schaffen. Kurzum, es wird hier eine erhebliche Be-
wegung geben, die die Mitarbeiter in den ARGEN
und in den kommunalen Trägern vor ganz erhebli-
che Anforderungen stellen wird. Wir glauben auch
nicht, dass das nur – wie die Bundesagentur für Ar-
beit meint – mit acht Minuten getan sein wird. Es
wird sicherlich auch hier weiteren Vollzugsaufwand
geben. Das lässt sich jetzt zwar nicht im Einzelnen
beziffern, wie dieser personelle Mehraufwand und
auch der Aufwand, der als solcher geleistet werden
muss, sich in Euro und Cent ausdrückt. Das wird
wohl in etliche Hunderte von Millionen Euro gehen.
Da stellt sich schon die Frage: Wie steht hier der
Vollzugsaufwand im Verhältnis zu den Zweckausga-
ben, die geleistet werden? Es ist auch unserer Sicht
etwas bedauerlich - das klang auch schon vorhin in
etlichen Beiträgen an -, dass hier der Bund als Retter
in der Not gesucht wird. Aus unserer Sicht ist er ein
nicht ganz tauglicher Retter, weil die Mittel nicht
ausreichen werden. Der Bund soll hier etwas korri-
gieren, wozu die Länder und vielleicht auch noch
die Kommunen mit ihren Mitteln nicht in der Lage
sind. Die finanziellen Gewichte sind aus unserer
Sicht auch falsch verteilt. Es fehlt im Grunde an ei-
ner klaren Aufgabenaufteilung zwischen Bund und
Ländern einschließlich der Kommunen. Wenn hier
Klarheit geschaffen wird, würden wir nicht hier sit-
zen und uns über die Kosten und den Vollzugsauf-
wand unterhalten.

Abgeordneter Kuhnert (DIE LINKE.): Meine Frage
richtet sich an Herrn Böker. Wir haben vorhin ge-
hört, dass nicht der Bedarf ermittelt wurde, den
Kinder und Jugendliche brauchen, sondern die Aus-
gaben, die man in den Haushalten vorgefunden hat.
Nun will man mit diesem Gutschein die Teilhabe si-
chern, insbesondere auch im Bereich des Sportes.
Aber was völlig außer Acht gelassen wird bei dem
Gesetzentwurf ist zum Beispiel, wenn Kinder im
Sport talentiert sind oder auch in der Musik oder
Kunst. Was ist mit den weiterführenden Schulen,
wenn Internatskosten entstehen, wenn sie im Sport-
bereich einen Mehraufwand an Ernährungskosten
haben? Wie bewerten Sie diese große Lücke gerade
im Bezug für die Entfaltung von Kindern und Ju-
gendlichen? Welchen Vorschlag haben Sie zur Lö-
sung des Problems?

Sachverständiger Böker: Mit den Gutscheinen ist es
immer das Problem, wer stellt sie aus? Wer löst sie
ein? Welche Verwaltungskosten entstehen dadurch?
Mit Geld ist das tendenziell immer einfacher zu lö-
sen. Die nächste Frage ist auch, was soll damit abge-
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deckt werden? Wir haben eben schon gehört, dass
dort die Entscheidungsfreiheit der Kinder dadurch
sehr stark eingegrenzt wird. dass man die Gutschei-
ne macht. Eine Geldlösung ist immer die einfachere
Lösung. Damit es keine Diskriminierung gibt,
braucht man eine flächendeckende Versorgung für
alle Kinder. Wenn Kinder tatsächlich so wichtig
sind, wie sie immer von der Politik dargestellt wer-
den, ist das eine Investition, von der alle profitieren
sollen. Das ist auch die Frage, warum soll es ausge-
rechnet nur die Armen erwischen, dass es ihnen
besser geht. Diese Leistungen braucht doch eigent-
lich jeder. Wenn ich dann noch Kinder habe, wo die
Eltern Aufstocker sind und einen Monat lang aufsto-
ckende Leistung bekommen und im nächsten nicht,
und im übernächsten Monat wieder, dann drei Mo-
nate herausfallen, dann hat das Kind den einen Mo-
nat Anspruch, aber im nächsten Monat nicht; dann
muss es den Gutschein wieder abgeben. Das ist ein
bürokratischer Aufwand, der steht in keinem Ver-
hältnis zu der Leistung, die dort irgendwo zugeteilt
werden soll.

Abgeordneter Birkwald (DIE LINKE.): Meine Frage
richtet sich an den Paritätischen Gesamtverband und
an Herrn Grüner. Aufgrund der mangelnden Validi-
tät der Daten kommt der Paritäter in seiner Stellung-
nahme in Bezug auf Kinder und Jugendliche zu dem
Schluss, dass die Verteilung von Regelbedarfen auf
der Grundlage des Statistikmodells gescheitert sei.
Deswegen frage ich Sie, welche Alternativen sehen
Sie dazu? Wie bewerten Sie den Vorschlag von Frau
Dr. Münnich, bei den Paarhaushalten mit Kind die
unteren 30 Prozent der Haushalte als Referenzgrup-
pe zu nehmen?

Sachverständiger Hesse (Der Paritätische Gesamt-
verband): Bei den Regelsätzen waren wir vorhin ei-
gentlich schon. Man hat nur zwei Möglichkeiten,
man muss entweder zum Warenkorb zurückkom-
men, was sicherlich seine Schwierigkeit hat, oder
die Referenzgruppe größer machen. Das kann man
machen, indem man die Oberkante verschiebt, wie
es hier vorgeschlagen wurde. Oder man wirbt ein-
fach dafür, mehr Personen mit in die Auswertung
hineinzubekommen und nicht nur nach der EVS-
Logik, die teilnehmende Haushalte sucht, sondern
man muss systematisch mehr Haushalte im unteren
Einkommensbereich suchen.

Sachverständiger Grüner: Ergänzend an meinen
Vorredner möchte ich sagen, man muss sich einfach
anschauen, was kostet Teilhabe von Kindern wirk-
lich? Wir hatten das Beispiel vom Sportverein. Das
ist klar, dass nur 1.200 Kinder in Berlin in Vereinen
sind. Im Fußballverein zu sein ohne Trikot, ohne
Fußballschuhe, macht einfach keinen Sinn, oder im
Tischtennisverein zu sein und dort vierteljährlich
einen neuen Schläger zu brauchen. Wenn man an
der Entwicklung dranbleiben will - das hat das Bun-
desverfassungsgericht vorgegeben -, macht es keinen
Sinn, wenn man sich nicht vierteljährlich für unge-
fähr 100 Euro einen neuen Schläger mit Belägen leis-
ten kann. Von daher muss man dann schauen, was
kostet das Ganze? Man muss dort wirklich schon
wieder ein Bedarfsbemessungssystem bzw. ein Wa-
renkorbsystem aufmachen und sehen, was kostet es,
um das Geld wieder zur Verfügung stellen zu kön-

nen. Natürlich, ein allgemeines System, ein freier
Zugang ist immer das Bessere, weil es nicht diskri-
minierend wirkt.

Vorsitzende Kipping: Wir kommen nun zu den Fra-
gen der GRÜNEN und beginnen mit den Fragen von
Herrn Kurth.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Dr. Borchert, der Sachverständige Struck hat
vorgeschlagen, über eine Erweiterung der An-
spruchsgrundlagen im SGB VIII in der Kinder- und
Jugendhilfe den individuellen Anspruch auf Bil-
dungs- und vor allem Teilhabeleistung zu realisie-
ren. Es ist sehr bedenkenswert angesichts der hohen
Fluktuation, von der wir hörten. Halten Sie das ver-
einbar mit der Zielsetzung des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts?

Sachverständiger Dr. Borchert: Karlsruhe hatte nur
gesagt, dass auch Bildung zum Existenzminimum
gehört. Wenn wir uns einmal überlegen, was das be-
deutet für die Kinder im Leistungsbezug, dann dür-
fen wir uns auf keinen Fall auf die Überlegung ein-
lassen, dass es da unten mit einem Minimum getan
wäre. Bildung bedeutet, Chancengleichheit zu eröff-
nen. Wer unten ist, braucht mehr. Das bedeutet im
Zweifel auch, auch einmal nach oben zu schauen,
was oben an Bildung realisiert wird. Ich sage nur,
Fremdsprachenerwerb im Ausland. Was nun die Or-
ganisation angeht, die Sie gerade angesprochen ha-
ben, das ist doch sonnenklar, dass die Bundesagen-
tur da nicht die originäre Ansprechpartnerin ist für
diese Fragen. Das haben mittlerweile auch alle föde-
ralen Ebenen sehr in Zweifel gezogen. Der Gesetz-
entwurf geht punktuell darauf ja auch ein. Nur noch
einmal mein Petitum: Bei all diesen Fragen muss
man sich klarmachen, dass es mit dem Bezahlen in
kleiner Münze bei den Bildungsbedürfnissen unserer
Jugend nicht getan ist. Ich erinnere nochmal daran,
dass das Problem ganz woanders verortet ist. Wir
stellen nämlich fest, dass die Kommunen letztlich
diejenigen sind, die die Hunde beißen. Die kriegen
nur 12,5 Prozent der Gemeinschaftssteuern, sind
aber verantwortlich für 75 Prozent aller Infrastruktu-
ren. Da muss man ansetzen, der Verteilungsschlüssel
der Finanzverfassung muss verändert werden, wenn
uns Bildung so wichtig ist.

Abgeordnete Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage richtet sich an Frau Schmiedho-
fer. Die Kosten der Unterkunft sind auch Bestandteil
des Gesetzentwurfes. Mich würde interessieren: Es
ist jetzt vorgeschlagen, die Beteiligung von 23,6 auf
25,1 Prozent leicht anzuheben, nachdem dreimal in
Folge vorher abgesenkt wurde. Was bedeutet das für
eine Stadt wie Berlin finanziell? Fängt das die ande-
ren kritischen Faktoren in den Kosten der Unter-
kunft und ihrer Entwicklung auf?

Sachverständige Schmiedhofer: Leider nicht. Berlin
ist nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik
Deutschland, sondern leider auch die Hauptstadt
von Hartz IV. Wir haben eigentlich von Anfang an
einen Anstieg von Bedarfsgemeinschaften. Wir sind
jetzt ungefähr bei 330.000 Menschen, bei einer Ein-
wohnerzahl von 3,2 Mio. Das sind ungefähr 1,6 bis
1,7 Menschen in einem Haushalt. Die
Unterkunftskosten sind allmählich auf 1,45 Mrd. Eu-
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ro angestiegen. Ein Prozentpunkt sind also 15 Mio.,
die wir mehr oder weniger bekommen. Ich glaube,
Sie brauchen nicht viel Phantasie, um sich damit
auszurechnen, dass es keine strukturelle Verbesse-
rung ist, wenn wir dort ein oder zwei Punkte mehr
bekommen.

Abgeordnete Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse des
Deutschen Bundestages ist ja vorgesehen, den Heiz-
kostenzuschuss im Wohngeld, das Kinderwohngeld
zu streichen und die Hinzuverdienst-Möglichkeiten
auszuweiten. Welche Auswirkungen hätte das auf
die Kosten der Unterkunft und die Kosten für eine
Stadt wie Berlin?

Sachverständige Schmiedhofer: In Berlin haben
schon jetzt 37 Prozent der Beschäftigten sogenannte
atypische Beschäftigungsverhältnisse, das heißt Mi-
ni-, Medi- oder Teilzeitjobs, oft auch noch befristet.
Viele von ihnen verdienen nicht mehr als 900 Euro
brutto. Das heißt, sie sind ohnehin im ergänzenden
Bezug. Wenn jetzt die Möglichkeit des Zuverdientes
noch erweitert wird, heißt das natürlich, dass noch
mehr Bedarfsgemeinschaften bestehen bleiben bzw.
nicht aus dem Leistungsbezug hinausfallen. Da ist
die raffinierte Lösung zu Lasten der Kommunen,
dass immer die Unterkunftskosten als Letztes blei-
ben. Das heißt natürlich, dass sie auch noch weiter
steigen werden. Ich bin im Bezirk Charlotten-
burg/Wilmersdorf verantwortlich. Das ist die Num-
mer zwei der zwölf Berliner Bezirke. Aber selbst da
ist es so, wenn jemand auf dem ersten Arbeitsmarkt
eine Beschäftigung findet, bleiben die Leute immer,
wenn es mehr als eine Person ist, im Leistungsbezug.
Bei einer Person kommt es darauf an, wie hoch die
Miete insgesamt ist.

Abgeordnete Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dann habe ich noch eine Frage an Frau
Schmiedhofer und an die Kommunalen Spitzenver-
bände. Kann die jetzt bestehende Anpassungsformel
eigentlich der Indikator für die Kosten der Unter-
kunft sein – angesichts der Entwicklungen, die wir
gerade skizziert bekommen haben?

Vorsitzende Kipping: Noch reichlich zwei Minuten.
Wir beginnen mit der Antwort von Frau Schmiedho-
fer.

Sachverständige Schmiedhofer: Natürlich nicht. Es
ist absolut nicht ausreichend. Ich finde auch die Be-
rechnungszahlen nach den Bedarfsgemeinschaften
nicht nachvollziehbar. Jedenfalls nicht, wenn es da-
rum geht, auch eine Unterstützung zu geben. Wenn
ich das einmal so sagen darf, es ist empörend, dass
es so unterschiedliche Anteile zwischen einzelnen
Bundesländern gibt. Wir werden jetzt sicherlich
noch die Forderung hören, dass es eigentlich 35 Pro-
zent sein müssten. Der schließe ich mich natürlich
vorbehaltlos an.

Vorsitzende Kipping: Die Kommunalen Spitzenver-
bände, wir beginnen diesmal mit Herrn Lübking.

Sachverständiger Lübking (Deutscher Städte- und
Gemeindebund e.V.): Ich kann es kurz machen. Die
kommunalen Spitzenverbände haben für das Jahr
2010 eine Beteiligungsquote von bundesdurch-
schnittlich 35,8 Prozent, für 2011 von 37,7 Prozent

angemahnt, um das eigentlich mit der Zusammenle-
gung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im SGB
II beabsichtigte Ziel, die Kommunen um 2,5 Mrd.
Euro zu entlasten, auch tatsächlich zu erreichen.

Sachverständige Göppert (Deutscher Städtetag): Es
ist ja nicht das erste Mal, dass wir über diese Anpas-
sungsformel reden. Jedesmal, wenn es um die Bun-
desbeteiligung ging, haben wir unsere Auffassung
vorgetragen. Die Formel, anknüpfend an der Ent-
wicklung der Bedarfsgemeinschaft, ist nach unserer
Auffassung nicht die richtige. Wir brauchen eine
Anpassung, die sich an der Kostenentwicklung ori-
entiert. Dann kämen wir zu anderen Bundesbeteili-
gungsquoten, als es derzeit im Gesetzentwurf vorge-
sehen ist. Ich denke, wir werden im dritten Teil der
Anhörung nochmals über diese Themen sprechen.
Darüberhinaus gibt es weitere Punkte, zu denen wir
uns gerne äußern wollen.

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Die Anpassungsformel, so wie wir sie jetzt ha-
ben, an die Bedarfsgemeinschaften anknüpfend, ist
nicht sachgerecht. Wir teilen die Einschätzung, die
Frau Haßelmann vorgetragen hat, eine Anbindung an
die tatsächlichen Ausgaben. Nur damit kann man
den – gleichfalls im Gesetz verankerten - Auftrag der
kommunalen Entlastung überhaupt erreichen.

Vorsitzende Kipping: Das war eine richtig gute
Punktlandung und schon ein kleines Vorchattering
auf den dritten Teil, wo es nochmals um die Kosten
der Unterkunft geht und um auch eine weitere An-
hörung. Jetzt treten wir erst einmal in eine fünfminü-
tige Pause ein. Wir haben uns im Vorfeld mit den
Obleuten verständigt, dass diese Pause eher für die
Sachverständigen gedacht ist. Weil die Erfahrungen
gelehrt hat, wenn ein Abgeordneter einmal rausgeht
und anfängt, Dinge zu erledigen, dass es nicht bei
fünf Minuten bleibt. Ich will nur darauf hinweisen,
dass wir strikt nach fünf Minuten hier mit der Sit-
zung fortfahren.

5 Minuten Sitzungsunterbrechung

Vorsitzende Kipping: Wir würden jetzt eintreten in
die dritte Fragerunde. Diese wird eröffnet durch die
Fragen der CDU/CSU-Fraktion. Damit auch diese
Fraktion volle Aufmerksamkeit hat für ihre Fragen,
spiele ich noch ein bisschen auf Zeit. Die CDU/CSU-
Fraktion hat in dieser Fragerunde wieder 28 Minu-
ten. Als erstes gemeldet ist Herr Schiewerling und
da inzwischen zumindest die Reihen der Sachver-
ständigen wieder fast vollständig sind, all diejeni-
gen, die es noch nicht geschafft haben, glaube ich, es
liegt daran, das wir hier einen kleinen Engpass ha-
ben, was die sanitären Anlagen anbelangt, aber so
nach und nach kommen alle rein. So, jetzt habe ich
genug auf Zeit gespielt, Herr Schiewerling, Sie haben
das Wort.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Frau Vor-
sitzende, herzlichen Dank. Es geht um die Fragen
der Kosten der Unterkunft und der Möglichkeiten
durch eine Satzungsregelung zu Pauschalierungen
zu kommen. Meine Fragen gehen an die Bundes-
agentur für Arbeit, an die Kommunalen Spitzenver-
bände und an den Deutschen Verein. Sehen Sie die-
se Regelungen, die wir dort schaffen, als eine realis-
tische Möglichkeit an, zu erheblichen Einsparungen
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im Bereich der Verwaltungskosten zu kommen und
dabei dennoch die Angemessenheit der Unterkosten
der Unterkunft einzuhalten?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Herr Schiewerling, eigentlich sind die Kommunalen
Spitzenverbände für diese Frage verantwortlich,
nicht die Bundesagentur für Arbeit. Aber ich möchte
trotzdem etwas zu den Verwaltungskosten sagen,
weil wir immer die Frage haben, Einzelfallgerechtig-
keit und Verwaltungsökonomie. Ich persönlich bin
der Meinung, dass Pauschalierungen immer einen
hohen Grad an Verwaltungsökonomie haben. Hier
käme in meinen Augen auch noch dazu, dass wir ein
Stück weit die Eigenständigkeit der Menschen in der
Gestaltung ihrer Miete und ihrer Nebenkosten unter-
stützen. Derzeit haben wir etwa ein Viertel aller Wi-
dersprüche und Klagen in diesem Bereich, wo es um
Einzelfälle geht, so dass ich es aus verwaltungstech-
nischen Gründen sehr begrüßen würde, wenn die
Kommunen sich dazu entschließen könnten, hier zu
pauschalen Regelungen zu kommen.

Sachverständiger Lübking (Deutscher Städte- und
Gemeindebund e. V.): Die Möglichkeit der Kommu-
nen, im Wege einer Satzung die Unterkunftskosten
zu regeln, ist sicherlich eine Stärkung der Selbst-
verwaltung. Aber ich habe Zweifel, ob damit erheb-
liche Einsparungen verbunden sein können. Nach
wie vor bleiben die Parameter, die man für die Un-
terkunft, für die Mieten setzen muss, die Angemes-
senheit. Damit kann es sein, dass es bei den
Bürokratiekosten zu gewissen Einsparungen kom-
men kann. Aber mit nennenswerten Einsparungen
ist auf kommunaler Seite nicht zu rechnen.

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Ich möchte die Frage auch mit einem klaren
Nein beantworten. Zum einen ist die Satzung als
solche nur eine Formfrage, die noch nichts über die
Inhalte aussagt. Der Gesetzentwurf verbindet aber
die Satzung mit bestimmten Inhalten. Deswegen
muss man auf die Inhalte abstellen. Wir sagen
gleichfalls, die Kriterien für die Angemessenheit der
KdU müssen auch bei einer Satzungslösung erfüllt
sein. Das ist genauso verwaltungsaufwendig, wie es
heute ist. Von einer Pauschalierung der KdU, die in
der Satzung ermöglicht wird, erwarten wir keine
Einsparungen, sondern im Gegenteil, wir befürchten
in den Landkreisen sogar mehr Ausgaben, weil zu
erwarten ist, dass der Mietmarkt reagiert, indem die
Mieten an die Höhe der Pauschale angepasst und da-
runter keine Mieten mehr verfügbar sein werden.
Deswegen gehen wir von Einsparungen in diesem
Bereich insgesamt nicht aus.

Sachverständige Göppert: Mit der Satzungslösung
kann das Ziel, Einsparungen zuerzielen keinesfalls
verknüpft werden, das ist kein geeignetes Instru-
ment. Auch bei den Unterkunftskosten müssen wir
das Existenzminimum absichern und das hängt mit
der Angemessenheit der Wohnkosten zusammen.
Der sehr unterschiedliche Wohnungsmarkt in den
Kommunen erlaubt keine verallgemeinernden Aus-
sagen. Dazu sind die Wohnkosten zu unterschied-
lich, die es vor Ort gibt. Für uns ist in diesem Zu-
sammenhang wichtig,, dass es keinen Zwang für die
Kommunen geben darf, die Satzung zu erlassen. Im
Gesetzentwurf ist jetzt noch enthalten, dass „die

Länder die Kommunen zum Erlass verpflichten
können“. Wir plädieren eindringlich dafür, diesen
Passus zu streichen. Es sollte für denjenigen Kom-
munen ermöglicht werden, die aufgrund des örtli-
chen Wohnungsmarktes dazu in der Lage sind, hier
vernünftige Regelungen zu schaffen, aber es darf
nicht zur Pflicht werden. Und schon gar nicht kann
mit einer satzungsregelung die Hoffnung verbunden
werden, man könnte hier große Einsparungen erzie-
len.

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e. V.): Ich will vorab
noch einmal darauf hinweisen, dass die Situation
der Kosten der Unterkunft in der Gesamtrepublik
außerordentlich unterschiedlich ist. Deshalb hat
man in vergangenen Jahren auch bewusst davon Ab-
stand genommen, eine Bundesordnung zu manifes-
tieren, die einheitlich für die ganze Bundesrepublik
Deutschland den Versuch unternimmt, das Ganze
einigermaßen auskömmlich zu gestalten. Man hat
dafür einfach keine Möglichkeit gesehen und sich
eher auf den Bereich von Empfehlungen, unter ande-
rem auch des Deutschen Vereins, gestützt. Wir sind
sehr skeptisch, was die jetzigen Entwicklungen an-
geht. Zum einem im Hinblick auf die Satzungser-
mächtigung. Es kann gemacht werden, muss aber
nicht gemacht werden, das ist die Regel. Die Erfah-
rung, die wir mit dem Bundessozialhilferecht ge-
macht haben, ist so, dass die Kommunen nur die
Ermächtigung sehr, sehr spärlich aus guten Gründen
in Anspruch genommen haben. Eine Stadt, an die
ich mich jetzt erinnere – ohne sie namentlich nen-
nen zu wollen –, hat eine Satzung gemacht und ist
prompt mit der Satzung vor Gericht auf die Nase ge-
fallen, weil das Gericht die Satzung als nicht ange-
messen empfunden hat. Deshalb warne ich Neugie-
rige zu glauben, dass mit einer Satzungslösung und
darauf aufbauenden Bescheiden sich dann zum Bei-
spiel die Zahl der Gerichtsverfahren minimiert. Wir
werden zwei verschiedene Strecken von Gerichtsver-
fahren kriegen, einmal gegen die Satzungen selbst
und dann noch einmal gegen die Bescheide, die auf
der Basis von Satzungen erlassen werden. Unterm
Strich, glaube ich nicht, dass etwas dabei heraus-
kommt. Aber man kann natürlich einen Versuch ma-
chen.

Zweiter Punkt: Pauschalen, ja, verwaltungsvereinfa-
chend und sie sind selbstbestimmend. Dann müssen
die Pauschalen aber auch so hoch sein, dass sie be-
darfsdeckend sind. Wie man das anstellen will, bei
der unterschiedlichen Lage, die von Straßenzug zu
Straßenzug teilweise schon unterschiedlich ist, da
habe ich ein großes Fragezeichen.

Dritter Punkt: Man braucht auch Mietspiegel. Wenn
ich richtig informiert bin, haben die 80 Prozent der
Kommunen den noch nicht, aber nageln Sie mich
nicht auf die Zahl fest. Auch das ist außerordentlich
kompliziert. Deshalb bin ich da sehr skeptisch, was
das Ganze angeht, und glaube, man sollte doch die
Einzelfallbescheidung optimieren. Da zu versuchen,
Qualität durch Ausnutzung der Rechtsprechung zu
erzeugen, da gibt es bestimmt Grundlagen, die be-
reits geschaffen worden sind, um zu vernünftigen
Verfahren zu kommen. Das, was jetzt vorgeschlagen
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wird, ist gut gemeint. Ich befürchte aber, dass der
Schuss nach hinten los geht.

Abgeordneter Dr. Linnemann (CDU/CSU): Ich habe
eine Frage an IAB und an IW. Tut mir leid, Herr
Schäfer, dass ich Sie heute oft rannehme, aber Sie
haben in dem Bereich der Erwerbstätigenfreibeträge
eine gute Expertise. Auch eine Frage an die BDA, al-
so an alle drei Institutionen die gleiche Frage. Es
geht um die Erwerbstätigenfreibeträge. Wie schätzen
Sie das ein, was jetzt vorgenommen wird im Zuge
des neuen Gesetzes, dass man sagt, dass man für die-
jenigen, die mehr arbeiten, die zwischen 800 und
1.000 Euro verdienen, dort den Selbstbehalt von
zehn auf zwanzig Prozent erhöht? Ist das ein Schritt
in die richtige Richtung, wenn auch ein kleiner
Schritt? Oder ist es ein falscher Schritt? Und wie
sollte man es Ihrer Meinung nach am Ende des Tages
ausgestalten? Wir wollen uns in ein, zwei Jahren
diese Regelung nochmals vornehmen.

Sachverständiger Feil (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung): Die jetzt gefundene Regelung
schätzen wir als marginale Anpassung ein, die auch
lediglich zu marginalen Veränderungen führen wird.
Das betrifft sowohl die Kosten als auch die zusätz-
lich Anspruchsberechtigten und schließlich auch die
Anreizeffekte. Wir erwarten keine nennenswerten
oder sichtbaren größeren Auswirkungen auf das Er-
werbsverhalten der Hilfebedürftigen. Es ist, wenn
Sie so wollen, ein Schritt in die richtige Richtung, da
würde ich mitgehen. Es wurde allerdings vermieden,
hier nennenswerte Veränderungen vorzunehmen.
Das hätte entweder bedeutet, man hätte die Anreize
stärker ausgeweitet, also insbesondere große Teilzeit-
und Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse attraktiver
gemacht durch großzügigere Anrechnungsregelun-
gen. Oder aber man hätte sozusagen kleine und
kleinste Jobs unattraktiver gemacht, indem man über
Vollanrechnung nachgedacht oder eine Vollanrech-
nungsschwelle - wie der Sachverständige das nennt -
eingezogen hätte. Man hätte sich natürlich auch eine
Kombination aus beidem vorstellen können, also
Vollanrechnung und höhere Anreize bei größeren
Jobs, um insgesamt auch wieder die Kosten zu be-
schränken. Denn bei all dem, was hier zu diskutie-
ren und aus dem Menü zu wählen ist, ist natürlich
immer zu beachten, dass die Kosten schnell erheb-
lich steigen können, weil eben zusätzlich An-
spruchsberechtigte mit in das System hineinkom-
men. Wie auch immer man dann das Anspruchsver-
halten der Leute beurteilen möchte, aber der Sach-
verständigenrat hat es in seinem aktuellen Gutachten
auch noch einmal vorgerechnet, man erreicht
schnell Milliardenbeträge an zusätzlich öffentlichen
Kosten.

Sachverständiger Schäfer (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln): Die Intention des Gesetzgebers, die
Anreize zu erhöhen, eine Vollzeitbeschäftigung oder
eine Beschäftigung mit einer hohen Stundenzahl
aufzunehmen, ist grundsätzlich als Schritt in die
richtige Richtung zu begrüßen. Weniger gut ist aller-
dings, dass die Anreizeffekte dabei - da kann ich
mich meinem Vorredner anschließen - sehr gering
ausfallen werden, weil das Grundproblem der An-
rechnung von Erwerbseinkommen nicht gelöst wird.
Das Grundproblem besteht darin, dass ein sehr star-

ker Anreiz besteht, nur geringfügige oder Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse anzunehmen, auf Grund
der Staffelung der Erwerbsfreibeträge. Die sind bei
geringen Einkommen höher als bei höheren Ein-
kommen. Das ließe sich nur ändern, wenn wir die
Anrechnung grundlegend umgestalten, eine hohe
oder sogar vollständige Anrechnung kleiner Ein-
kommen vornehmen und dafür mit den gewonnen
Spielräumen die Freibeträge für die höheren Ein-
kommen stärken.

Sachverständiger Petrak (BDA): Ich kann mich da
auch meinen Vorrednern anschließen. Es ist ein
Schritt in die richtige Richtung, aber ein völlig unzu-
reichender Schritt, denn – Herr Schäfer hat es schon
angesprochen – wir behalten das Grundproblem bei,
dass kleine Verdienste privilegiert werden. Und das
macht es durchaus für viele, die in dem Hilfebezug
sind und etwas dazu verdienen, attraktiv, sich in
diesem Hilfebezug einzurichten und dann einfach
nur mit dem, was man nach einem optimalen Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis an Arbeitskraft einsetzen
kann, einen entsprechenden Hinzuverdienst zu er-
reichen. Die Zahlen belegen das durchaus ein-
drucksvoll, dass von den 1,3 Millionen erwerbstäti-
gen Hilfebedürftigen 60 Prozent einer Beschäftigung
bis maximal 400 Euro nachgehen, viele davon ver-
dienen sogar nur den anrechnungsfreien Betrag von
100 Euro. Und das ist auch durchaus rational, für
200 Euro zu arbeiten und 120 Euro davon zu behal-
ten, anstatt mit der vierfachen Arbeitsleistung 800
Euro zu erzielen und nur noch weitere 120 Euro zu
behalten. Wenn jetzt die Anreize so gesetzt werden,
dass zwischen 800 und 1.000 Euro 10 Prozent mehr
freigestellt werden und damit zwanzig Euro mehr
behalten werden können, wenn 1.000 Euro verdient
werden, wird gerade nicht dieses Anreizproblem im
unteren Bereich - eben bei Verdiensten bis 400 Euro
- aufgegriffen. Wir haben den Vorschlag gemacht, der
eine Kombination von Anreizwirkungen im oberen
Einkommensbereich und stärkere Anrechnung im
unteren Einkommensbereich vorsieht, dass man eine
Vollzeittätigkeit aufnimmt. Wir schlagen vor, die ers-
ten 200 Euro komplett auf den Fürsorgebezug anzu-
rechnen und dafür dann die Freibeträge für
Hinzuverdienste, die darüber liegen, zu verdoppeln,
also bis 800 Euro auf 40 Prozent hochzugehen und
zwischen 800 Euro und 1.000 auf 20 Prozent zu er-
höhen. So wie jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen,
wird - wie ich das eingangs gesagt habe - ein unzu-
reichender, aber wenigstens in die richtige Richtung
weisender Schritt getan, dass die Tätigkeiten, wenn
1.000 Euro verdient und damit schon zumindest
vollzeitnahe Stellen ausgeübt werden, etwas privile-
giert werden.

Abgeordneter Lehrieder (CDU/CSU): Meine Frage
geht an den Deutschen Verein, Herrn Löher, und an
die Bundesagentur für Arbeit, Herrn Alt. Sollte eine
direkte Überweisung von Leistungen zur Deckung
der Bedarfe für eine Unterkunft und Heizung bereits
dann möglich sein, wenn sich der Betroffene mit ei-
ner vollen Monatsmiete seit drei Wochen in Verzug
befindet? Wie kann man es ermöglichen, dass, auch
wenn ausreichend geeigneter Wohnraum vorhanden
ist, ein Langzeitarbeitsloser diesen Wohnraum auch
bekommt und nicht, wie mir es kürzlich in meinem
Wahlkreis bestätigt worden ist, ein Langzeitarbeits-
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loser über hundert Absagen bekommen hat, in dem
Moment wo er gesagt hat, dass er ein Hartz IV Emp-
fänger ist. Dann heißt es nämlich: Tut uns leid,
Wohnung ist vergeben. Ist da ein Vertrauen auch auf
der Vermieterseite machbar? Oder würde besser eine
Überweisung schneller ausgeführt, als es vielleicht
bisher der Fall ist?

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e.V.): Ich beginne
beim Letzteren: Ich muss sagen, dass mich Ihre Er-
kenntnis der Basis da etwas überrascht. Ich habe
bisher die Auskünfte von vielen Vermietern, auch
von vielen Organisationen der Wohnungswirtschaft,
dass sie eigentlich gerade bei Transferleistungsemp-
fängern mit der entsprechenden Sicherheit, dass die
ARGE oder die Kommune oder wer auch immer
zahlt, eigentlich meistens besser fahren als mit
manch anderen. Von daher würde ich das jetzt nicht
so als allgemein gültig für die gesamte Republik ste-
hen lassen wollen, dass dies System, oder wie im-
mer man das nennt, ist. Auf der anderen Seite wis-
sen wir natürlich auch, dass generell sozial Benach-
teiligte Schwierigkeiten haben, am Wohnungsmarkt
Wohnraum zu finden. Das bezieht sich aber jetzt
nicht nur auf Langzeitarbeitslose. Es bezieht sich ge-
nau so auf Menschen mit Migrationshintergrund
oder Alleinerziehende oder Ähnliches mehr. Das ist
ein weites Feld. Der andere Punkt, den Sie anspre-
chen mit der Frage des Mietrückstandes und der Di-
rektüberweisung, das ist grundsätzlich ein gutes Mit-
tel. Die im Gesetzesvorschlag vorgesehene Regelung
ist - glaube ich - angemessen und würde auch tragfä-
hig sein.

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Was die solventen Mieter angeht würde ich Herrn
Löher zustimmen. Es ist auch meine Beobachtung,
dass man eher daran interessiert ist, Transferemp-
fänger zu haben, als dass man diese generell ablehnt.
Ich glaube, da findet in der Regel zumindest keine
Diskriminierung statt, weil man weiß, im Zweifels-
fall kriegt man sein Geld. Ich finde diese Frage, soll
man schon nach einem Monat die Miete überweisen,
ist im Einzelfall zu prüfen und auch der Verwal-
tungsaufwand ist zu bedenken. Es ist natürlich öko-
nomischer, wenn der Betreffende seine Miete selbst
zahlt, und es ist auch integrationsförderlicher, wenn
er seine Miete selbst zahlt. Deswegen würde ich mir
den Einzelfall angucken. Es gibt auch durchaus
Wohnsituationen, wo zu Recht keine Miete mehr be-
zahlt wird, weil die Wohnung in einem unakzeptab-
len Zustand ist. Hier muss man immer im Einzelfall
gucken, worum geht es. Aber ich würde es ablehnen,
generell zu sagen, nach einem Monat Mietrückstand
immer Direktüberweisung durch die entsprechende
Grundsicherungsstelle.

Abgeordneter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): Ich
möchte auf die Frage des Kollegen Karsten Linne-
mann noch einmal zurückkommen und vom Vertre-
ter des Deutschen Gewerkschaftbundes und der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege um Beantwortung bitten. Wie schätzen Sie die
im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen der
Erwerbstätigenfreibeträge ein und ob dies die
Schwelle zur Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeit nach Ihrer Einschätzung senken

würde? Und vielleicht noch dazu: Welche Neurege-
lungen würden Sie sich wünschen, und wo sehen
Sie vor allem die Grenzen, um zu verhindern, dass
auf Dauer die Kombination aus Arbeitslosengeld-II-
Bezug und aufstockender Erwerbstätigkeit als Kom-
bilohnmodell praktiziert wird?

Sachverständiger Kolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund): Wir glauben, die Lösung des Problems bei
den Erwerbstätigenfreibeträgen lässt sich nicht bei
der Freibetragsregelung selber suchen, sondern man
muss zwei andere Dinge in den Blick nehmen: Das
eine ist die Beseitigung des Phänomens, dass immer
mehr Leute in Deutschland trotz Arbeit arm sind.
Wir brauchen endlich den flächendeckenden Min-
destlohn. Das ist das Wichtigste, um zu verhindern,
dass es Arbeitgeber gibt, die bei der Einstellung von
Mitarbeitern ihnen schon sagen: „Wenn das Geld
nicht reicht, dann gehst du zum Jobcenter“. Das gibt
es in Deutschland, und das ist ein Unding. Das ist
ein Skandal.

Das zweite Problem ist die Attraktivität der Mini-
jobs. Auch das nimmt der Gesetzgeber nicht in den
Blick. Es ist im Moment für Arbeitgeber und für Ar-
beitnehmer übereinstimmend günstiger, Minijobs
anzubieten bzw. anzunehmen als regulär sozialver-
sicherungspflichtige Tätigkeit. An der Stelle müsste
der Gesetzgeber auch ran. Das ist seit langem be-
kannt, aber da passiert nichts. Was jetzt gemacht
wird, ist, dass man ein bisschen hochgeht beim
Erwerbstätigenfreibetrag in einem bestimmten Ein-
kommenssegment. Das reicht nicht. Man setzt da
wirklich an der falschen Stelle an. Und dann haben
wir noch den pragmatischen Vorschlag gemacht,
dass man sich überlegen könnte, die
Erwerbstätigenfreibeträge nach der Familiengröße zu
staffeln. Das gab es früher in der Sozialhilfe, dass
man sagte, wenn Kinder im Haushalt sind - denn ge-
rade um Kinder soll es gehen -, dann gebe ich einen
etwas höheren Freibetrag. Das wäre eine Lösung auf
der kleinen Ebene, aber die großen strukturellen
Probleme bleiben ungelöst. Da kommen Sie mit dem
Erwerbstätigenfreibetrag nicht weiter.

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.): Ich
bin jetzt insofern in dem Dilemma, weil die Bundes-
arbeitsgemeinschaft hierzu keine gemeinsame Posi-
tion hat. Vielleicht ein paar kurze Bemerkungen: Die
Passung von Transfer- und Einkommensbezug im
Niedrigeinkommensbereich ist extrem komplex. Wir
haben jetzt eine marginale Anpassung, die eine mar-
ginale Veränderung bewirken wird. Ich hätte Beden-
ken gegen den Vorschlag, die Einkommen bis 200
oder 400 Euro voll anzurechnen, denn der Freibetrag
von 100 Euro hat zwei Gründe: Erstens sind mit der
Erwerbsaufnahme Werbekosten verbunden, die in
einem verwaltungseinfachen Verfahren damit abge-
deckt werden sollen. Das ist der zentrale Grund. Das
Zweite ist natürlich, dass auch jeder Zeitungsausträ-
gerjob von der Agentur dann gegengerechnet werden
müsste. Und das wäre nicht praktikabel. Sie haben
auch die Frage gestellt nach einem weiterreichenden
System. Da habe ich keine abschließende Antwort.
Es gibt auch keine simple Antwort. Ich denke nur,
wenn wir Bereiche haben, wo Personen mit Fami-
lienverantwortung ganztags arbeiten und auf ergän-
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zende Transferleistungen angewiesen sind, dann
sollten wir das langfristig über ein einkommensab-
hängiges Kindergeld lösen und außerhalb eines Sys-
tems, das Grundsicherung für Arbeitsuchende heißt.
Denn eine Grundsicherung für Arbeitsuchende ist
etwas anderes als eine familienbezogene Leistung für
Menschen, die eben zu niedrige Einkommen bezie-
hen, um ihre Familie zu ernähren und ihre Teilhabe
zu sichern. Der Kinderzuschlag ist da ein erster
Schritt, aber den zukünftigen Weg würde ich im
Sinne eines einkommensabhängigen Kindergeldes
sehen.

Abgeordnete Michalk (CDU/CSU): Ich habe Fragen
zum Thema Krankenversicherung der Grundsiche-
rungsempfänger. Deshalb die Frage zunächst an den
Deutschen Richterbund und dann an den Deutschen
Verein. Halten Sie es unter Berücksichtigung des
verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums
für sachgerecht, die sogenannte PKV-Beitragslücke
dadurch zu schließen, dass Arbeitslosengeld-II-
Empfänger künftig grundsätzlich wieder in der GKV
versichert sind? Das wäre Variante 1. Oder die priva-
ten Krankenversicherungsbeiträge sind so abgesenkt,
dass sie dann quasi durch den Zuschuss gedeckt
sind. Das wäre die Variante 2. Dann die Gegenfrage
an die Bundesagentur für Arbeit, an den Deutschen
Landkreistag, den Deutschen Städtetag und an den
Städte- und Gemeindebund: Wie schätzen Sie bei
Variante 1 oder 2 den Verwaltungsaufwand ein, der
dann auf die Träger der Grundsicherung zukäme?
Und, in die Vergangenheit geblickt, noch die Frage
an die Bundesagentur für Arbeit: Halten Sie es für
sachgerecht, dass die in der Vergangenheit aufgelau-
fenen Beitragsrückstände vom Bund übernommen
werden? Oder wie soll diese Frage nach Ihrer Mei-
nung gelöst werden? Erleichtert dies unter Umstän-
den die Wiedereingliederungsbemühungen für die
Betroffenen?

Sachverständiger Dr. Scholz (Deutscher Richter-
bund): Die sogenannte Beitragslücke bei der Privat-
versicherung ist natürlich ein Problem, das auf jeden
Fall behoben werden muss. Es gehört selbstverständ-
lich zu einem Existenzminimum dazu, dass jeder
Leistungsempfänger auch krankenversichert ist. Ob
das jetzt über die gesetzliche Krankenkasse erfolgt
oder über die Privatversicherung, ist eine zweite
Frage. Das Problem ist entstanden durch die Zuord-
nung derjenigen zur Privatversicherung, die noch
nicht vorher gesetzlich krankenversichert waren, im
Rahmen der Gesetzgebung zur Versicherungspflicht.
Für problematisch würde ich halten, dass man die-
sen Personenkreis der Privatversicherung überant-
wortet und dann gleichzeitig auch noch einen Bei-
trag mit diktiert, der in Höhe desjenigen Zuschusses
ist, der zur gesetzlichen Krankenkasse geleistet wer-
den müsste. Das würde einen nicht erklärbaren und
mit sachfremden Erwägungen begründeten Eingriff
in das System der Privatversicherung bedeuten. Also
wenn, dann müsste man schon in diesem Privatver-
sicherungssystem den Beitrag gewährleisten. Oder
man sagt eben, alle Leistungsempfänger sind pflicht-
versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung
und hätten dann eben den dort üblichen Beitrags-
satz, der dann zu zahlen wäre.

Sachverständiger Löher (Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e.V.): Ich finde es
sehr gut, dass dieses im Grunde seit 2008 bekannte
sozialpolitische Problem mal auf den Tisch kommt.
Wir haben bei der damaligen Novellierung schon da-
rauf hingewiesen, dass dieses Problem eintreten
wird. Inzwischen gibt es erste Gerichtsurteile, die
sagen, die Grundsicherungsstellen müssen diese er-
gänzende Finanzierung, die über den Betrag für die
gesetzliche Krankenversicherung hinausgeht, auch
der privaten Krankenversicherung erstatten. Das ist
bundesweit uneinheitlich. Aber hier ist etwas ins
Rollen gekommen, deshalb gibt es dringenden Hand-
lungsbedarf. Es gibt grundsätzlich zwei Lösungsmög-
lichkeiten: Die eine ist, wir öffnen wieder die gesetz-
liche Krankenversicherung für die Menschen, um
die es hier geht, denn das gab es ja mal. Das ist dann
ausgeschlossen worden. Sie wurden herausgedrängt
mit der Folge, dass sie in einer solchen Situation
nicht wieder in die gesetzliche Krankenversicherung
zurück konnten. Ändern wir dies, hat das den Nach-
teil, dass auch Selbstständige, die jahrelang nicht in
die gesetzliche Krankenversicherung eingezahlt ha-
ben, plötzlich wieder im Solidarsystem landen. Das
muss man wissen. Oder aber wir versuchen, im Be-
reich der privaten Krankenversicherung eine gesetz-
liche Deckelung hinzubekommen, indem man recht-
lich den Beitragssatz begrenzt. Die dritte Möglichkeit
wäre, dass die Grundsicherungsstellen bezahlen.
Das geht dann zusätzlich ins Geld. Also diese drei
Wege gibt es, nicht nur Variante 1 und 2, sondern
auch 3. Die Unproblematischste ist sicherlich, sie in
die gesetzliche Krankenversicherung zurückzufüh-
ren. Diese Lasten der privaten Krankenversicherung
noch aufzubürden wird ihnen auch ein neues Ver-
fassungsgerichtsverfahren einbringen, weil die na-
türlich auch irgendwann sagen, nachdem sie schon
den Basistarif einführen mussten, dass noch eine
Schippe darauf irgendwann problematisch wird.
Von daher wäre es am einfachsten und am unprob-
lematischsten, Sie öffnen wieder die gesetzliche
Krankenversicherung für diejenigen, um die es hier
geht, mit den entsprechenden Folgen. Man kann
auch gesetzlich einen Text einfügen, wie: Der Versi-
cherer kann in diesem Fall nur einen Beitrag in der
Höhe X verlangen. Dann hätten sie die private Kran-
kenversicherung in die Pflicht genommen. Beide Va-
rianten sind denkbar, das ist eine Geschmacksfrage,
aber auch eine rechtliche Frage, die noch gelöst
werden muss.

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Wir müs-
sen nur an einem Punkt aufpassen, Herr Löher, dass
wir hier keinen Umgehungstatbestand schaffen, dass
Menschen, die in der PKV sind und dort raus wol-
len, nur deshalb Leistungsbezieher werden, weil sie
damit in die GKV kommen. Das wäre eine ganz
schlechte Lösung. Alles schon erlebt, von daher
nichts Neues, das gibt es. Insbesondere für Men-
schen, die kurz vor der Rente stehen, kann es hoch-
attraktiv sein, in die GKV zu kommen, weil sie spä-
ter einen Krankenversicherungsbeitrag erwarten in
Höhe von 1000 Euro oder was weiß ich. Man muss
zunächst mal sehen, dass es sich hier nicht um eine
große Gruppe handelt. Wir gehen davon aus, dass es
etwas 4000 bis 5000 Leistungsbezieher sind. Das ist
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bezogen auf alle Leistungsempfänger eine ganz klei-
ne Gruppe. Und zur letzten Frage der Beitragsschul-
den. Da haben wir keine Empirie dazu, ob es diese
Beitragsschulden gibt. Ich würde diese Schulden
aber nur in Form eines Darlehens übernehmen,
wenn dadurch eine Integration gefährdet wäre. Also
wenn jemand vor einer Integration steht, die mei-
netwegen zu aufstockenden Leistungen führt, er sagt,
ich kann meine Beitragsschulden nicht zahlen, wäre
das anders zu beurteilen, als wenn jemand einen gut
bezahlten Job kriegt und er kann seine Beitrags-
schulden auch dann in dem gut bezahlten Job abtra-
gen. Aber wir haben dazu keine Empirie.

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Wir sehen einen zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand eigentlich bei beiden Varianten nicht. Von den
Varianten haben wir in unserer Stellungnahme die
Variante 2 selbst vorgeschlagen, als Zwischenschritt,
als relativ einfache Lösung, zu erreichen, dass das
Problem in der Praxis gelöst wird. Wobei man dann
verhindern muss, dass bei einem reduzierten Beitrag
die PKV hingeht und auch ihren Leistungskatalog
reduziert. Das darf dann nicht passieren. Eigentli-
ches Fernziel muss aber die Variante 1 sein. Das ist
unsere grundlegende Forderung, alle Leistungsemp-
fänger in die GKV einzubeziehen. Das gilt für alle
SGB-II-Empfänger, aber auch insgesamt für den Be-
reich der SGB-XII-Empfänger.

Vorsitzende Kipping: Danke schön, wir sind damit
vor der Zeit fertig geworden. Wir kommen nun zu
den Fragen der SPD-Fraktion in der dritten Runde.
Frau Lösekrug-Möller bitte.

Abgeordnete Lösekrug-Möller (SPD): Ich möchte das
Augenmerk auf einen anderen Aspekt richten, näm-
lich die Frage des Personals in den Jobcentern, die
erste Fragehälfte geht an Herrn Struck. Ich möchte
wissen, wie in den Jobcentern zukünftig Kindern
und Jugendlichen Zugang zu geeigneten vorhande-
nen Angeboten sichergestellt werden soll, gesell-
schaftliche Teilhabe und Bildung. Welcher professi-
onellen Qualifikation bedarf das eigentlich, damit
das auch gut erfolgt? Die zweite Hälfte der Frage
richte ich an die Agentur für Arbeit: Wäre denn si-
chergestellt, dass das zunächst von Herrn Struck zu
beschreibende Qualitätsniveau im Personal auch ge-
halten werden kann durch Beschäftigte der Jobcenter
oder auch der Optierer?

Sachverständiger Struck: Die Fragestellung ist ein
bisschen problematisch für mich, weil ich nicht der
Meinung bin, dass wir das konkurrierende System in
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe für arme Kinder
in der Bundesanstalt aufbauen sollten, sondern dass
das originär Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
sein und bleiben sollen.. In der Kinder- und Jugend-
hilfe haben wir ein Fachkräftegebot. Das heißt, die
Personen, die da agieren und entscheiden, sind sozi-
alpädagogische Fachkräfte. Ich halte es für absolut
sinnvoll, dass wir in diesem System bleiben und
kein konkurrierendes System aufbauen, in dem das
entschieden werden soll. Ich glaube, das will auch
keiner, und hoffe, das wird auch nicht passieren.

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Wir haben zunächst einmal keinen Beratungsauftrag,
sondern das Gesetz sagt, dass wir sicherstellen, dass

die Leistung in Anspruch genommen werden kann.
Nicht mehr. Natürlich werden wir auch zu den Leis-
tungen befragt, deswegen fänden wir es in der Praxis
am günstigsten, wenn die Kommunen sagen würden,
wir möchten mit diesen Leistungen beauftragt wer-
den, weil bei den Jugendämtern, den Sozialämtern
zweifellos die Expertise für diese Beratung liegt und
dort auch die entsprechenden Beratungen erfolgen
können und der Jugendliche nicht nur ein Problem
hat in der Zeit, in der zufällig seine Bedarfsgemein-
schaft, seine Eltern, seine Mutter, sein Vater, Hartz-
IV-Leistungen beziehen, sondern er hat das Problem
wahrscheinlich schon vorher gehabt, und er wird es
ein Stück nachher haben. Deswegen, um Kontinuität
sicherzustellen, um Professionalität sicherzustellen,
wäre eine Beauftragung durch die Kommunen sicher
der beste Weg.

Abgeordnete Krüger-Leißner (SPD): Ich möchte
nochmals auf die Möglichkeit der Satzungsermächti-
gung eingehen und hierbei Herrn Kolf und Herrn
Hoenig vom Sozialverband fragen. Die Kommunen
sollen ermächtigt oder verpflichtet werden, Satzun-
gen zur Angemessenheit der Kosten zur Unterkunft
und Heizung zu erlassen. Ist das aus Ihrer Sicht eine
geeignete Lösung für die Kommunen, die Höhe der
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in ih-
rem Gebiet angemessen zu bestimmen und auch ab-
weichend von der Grundregel die Bedarfe durch ei-
ne monatliche Pauschale zu berücksichtigen?

Sachverständiger Kolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund): Die Unterkunftskosten sind Teil des Exis-
tenzminimums. Von daher ist es schon verfassungs-
rechtlich gar nicht so einfach, vielleicht sogar gar
nicht möglich, die zu pauschalieren. Denn, wenn die
Pauschalierung tatsächlich im Einzelfall bedarfsde-
ckend ausgestaltet sein sollte, dann müsste der Be-
trag so hoch sein, dass die mit einer Pauschalierung
eigentlich beabsichtigte Kosteneinsparung - das ha-
ben wir heute auch schon gehört - gar nicht zu erzie-
len ist. Dann stellt sich natürlich die Frage nach dem
Sinn der Operation. Wir als DGB sind gegen eine
Pauschalierung. Wir glauben, Unterkunftskosten
können nur im Einzelfall bemessen werden, und wir
halten es auch für ganz wichtig, dass der Recht-
schutz gegen Bescheide der Jobcenter nicht abge-
schnitten wird. Bei der Satzungsmöglichkeit sehen
wir die Gefahr, dass der Rechtsweg, den das Indivi-
duum im Streitfall noch beschreiten kann, nicht
mehr so ist, wie es derzeit ist. Das heißt, die Gerichte
würden dann nicht mehr allumfassend prüfen, ob
dem Einzelfall gerecht geworden ist oder nicht. Das
ist an der Stelle die große Gefahr. Denn die Satzung
soll - so ist es vorgesehen - nur in einer Normenkont-
rollklage abstrakt überprüft werden. Wenn dann
einmal festgestellt ist, die Satzung ist rechtmäßig,
dann leitet sich daraus die Frage ab, was heißt das
denn im Einzelfall? Mit welchen Begründungen
kann dann noch der Bürger sagen, in meinem kon-
kreten Fall ist aber die Bedarfsgerechtigkeit verletzt?
Da machen wir ein großes Fragezeichen, ob mit die-
ser Satzungslösung letztlich nicht der Rechtschutz
erheblich verschlechtert wird.

Sachverständiger Hoenig (Sozialverband Deutsch-
land (SoVD)): Ich kann mich den Ausführungen des
Kollegen vom DGB im Wesentlichen anschließen,
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möchte aber auf einen Aspekt ergänzend hinweisen.
Die Bemessung der Regelsätze basiert auf der An-
nahme, dass auch die Leistungen zur Unterkunft
und Heizung individuell erbracht werden, so dass,
wenn Sie hier jetzt eine Pauschalierung einführen,
wiederum fraglich ist, welche Auswirkungen das auf
die Regelsatzbemessung hat. Auch deshalb sprechen
wir uns mit Nachdruck gegen eine Pauschalierung
aus. Mal abgesehen davon, dass das Gesetz schon
jetzt dem Bund die Möglichkeit eröffnet, einzelne
strittige Fragen im Rahmen der Angemessenheit zu
lösen. Das sind nicht mehr so viele, weil die Recht-
sprechung der Sozialgerichte hier schon sehr hilf-
reich war. Aber einzelne Fragen auf dem Verord-
nungsweg zu lösen - auch deshalb stellt sich uns die
Frage, warum jetzt die ganze Problematik durch
kommunale Satzungen nochmals gelöst werden soll.
Wir sprechen uns ganz klar dagegen aus.

Abgeordnete Kramme (SPD): Ich würde gern noch-
mals bei Herrn Alt von der Bundesagentur für Arbeit
nachhaken, und zwar geht es mir noch einmal um
das Personal. Reicht das Personal aus, um tatsäch-
lich die zusätzliche Aufgabe der Abwicklung des
Teilhabepakets zu gewährleisten? Eine zweite Frage
ist: Wie hoch schätzen Sie den Verwaltungsaufwand
ein? Es wird so sein, dass Sie eine Vielzahl von Ver-
trägen schließen müssen, es geht auch um die Ab-
rechnung von sehr kleinteiligen Leistungen. Wir
wissen beispielsweise, dass der durchschnittliche
Vereinsbeitrag nur bei 23 Euro liegt. Die dritte Frage
ist: Sind Sie tatsächlich im Stande, ab 01.01. die
Umsetzung des Teilhabepakets zu gewährleisten,
wenn Sie das denn tun müssen?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten.
Zum Thema Personal haben wir uns in unserer Stel-
lungnahme geäußert, Herr Kammer hat darauf auch
schon Bezug genommen, wir glauben, dass das ein
Einstieg in die Personalkostendiskussion ist. Ob die
Kosten sich tatsächlich in dieser Größenordnung be-
laufen werden, ist derzeit schwer einzuschätzen,
weil wir die Praxis noch nicht kennen, sondern wir
haben nur eine Vorstellung davon, wie die zukünfti-
ge Praxis aussehen könnte. Wir wissen nicht, wel-
chen Beratungsbedarf die Bedarfsgemeinschaften
haben, die schulpflichtige Kinder haben etc. Das
lässt sich im Moment nicht beziffern. Deswegen
werden wir die Frage seriös erst beantworten kön-
nen, wenn wir tatsächlich Verwaltungspraxis haben.
Wir wissen auch nicht, wie viele tatsächlich diese
Leistungen in Anspruch nehmen werden. Werden
das 95 Prozent sein oder werden das - wenn ich mal
Berlin hochrechne, was die Sportvereine angeht -
nur zwei Prozent sein? Das lässt sich im Moment nur
schwer kalkulieren. Natürlich müssen wir auch alle
Werbung dafür betreiben, dass die Menschen ihre
Ansprüche kennen und darauf hingewiesen werden,
dass es die Möglichkeiten für die Kinder gibt. Nur,
wir können im Moment die Inanspruchnahme noch
nicht beziffern.

Wir wissen auch nicht, wie reibungslos die Zusam-
menarbeit mit allen Leistungserbringern funktio-
niert. Wir werden sicher stärkere Kontakte zu 35.000
allgemeinbildenden Schulen haben müssen, zu
50.000 Kindertagesstätten, zu 90.000 Sportvereinen,

organisiert im Deutschen Olympischen Sportbund,
zu 1.000 Musikschulen. Große Sorge bereiten mir
auch 600.000 Lehrkräfte an deutschen Schulen, die
die Klassenfahrten mit uns abrechnen. Wir wissen
noch nicht, wie brilliant uns das gelingen wird. Wir
wollen von unserer Seite alles daransetzen, dass das
wirklich möglichst einfach, bürokratiearm und
transparent passieren kann. Beispielsweise würden
wir sehr uns wünschen, dass es keine Rückforderung
gibt. Da steht noch eine Nachhilfestunde aus, wir
sprechen mit dem Vater oder der Mutter über die
Arbeitsaufnahme. Dann hätte ich gerne, dass wir sa-
gen, die Nachhilfestunde kann noch stattfinden,
selbst wenn der Vater oder die Mutter eine Woche
vorher in Arbeit geht. Das wäre für mich nicht das
Problem. Oder die Frage der Einkommensanrech-
nung. Macht das das Ganze nicht nochmal sehr bü-
rokratisch? Könnten wir nicht sagen, bei Leistungs-
empfängern verzichten wir auf die Einkommensan-
rechnung, wir gewähren diese Leistung?

Wir haben auch noch ein großes Feld, das mitbetei-
ligt ist. Das sind die Familienkassen, über die man
die Kinderzuschläge bezieht – für etwa eine Viertel-
million Kinder. Dort sind Leistungsträger die Fami-
lienkassen. Auch hier wissen wir nicht, ob der jetzi-
ge Vorschlag, das Bundesamt für Zivildienst das ab-
wickeln zu lassen, wirklich dazu führt, dass das für
die Kinder gut funktioniert. Die sind nicht vor Ort
präsent, und es ist schwierig, das dort zu machen.
Wir würden eher davon abraten. Ich verstehe auf der
anderen Seite die Sorge, dass es hier Kolleginnen
und Kollegen gibt, die einen Auftrag brauchen und
dass die auch beschäftigt werden sollten – zweck-
mäßigerweise. Wir können aber, Frau Kramme, über
die Bürokratiekosten im Moment nur ein Stück weit
spekulieren, weil wir die tatsächlichen Umfänge
noch nicht erkennen können. Wir wissen auch nicht,
wie viele Widersprüche es geben wird, wie viele
Klageverfahren, wie die Leistung angenommen wird.
All das ist im Moment schwer zu greifen. Mein
Wunsch wäre es natürlich, dass wir unter den 135
Mio. Euro bleiben und nicht darüber hinausgehen.

Abgeordnete Mast (SPD): Meine Fragen richten sich
an Frau Dr. Fuchsloch, und zwar geht es mir um den
Oberbegriff der Sanktionen in dem Entwurf. Meine
Frage ist zweigeteilt. Erstens: Es soll ja künftig auf
eine schriftliche Belehrung über die Rechtsfolge bei
Sanktionen verzichtet werden. Es soll vielmehr
künftig ausreichen, dass der Betreffende von den
Rechtsfolgen nur Kenntnis hat. Wie bewerten Sie
diese Neuregelung? Welche Schwierigkeiten könn-
ten hier gegebenenfalls auftreten? Mein zweiter Fra-
genbestandteil bezieht sich auf die härteren Sankti-
onsregeln für unter 25jährige im Vergleich zu allen
anderen. Sind die aus Ihrer Sicht angemessen? Gibt
es gegebenenfalls problematische Rückwirkungen,
insbesondere auf andere in der Bedarfsgemeinschaft
lebende Angehörige? Sind sie ausreichend flexibel?
Ist die Sicherung des Existenzminimums mit diesen
Sanktionsregelungen zu gewährleisten?

Sachverständige Dr. Fuchsloch: Insgesamt sind die
Sanktionsregelungen in vielen Teilen für die Recht-
sprechung besser, klarer und verständlicher gewor-
den. Aber es gibt einige Punkte, da fragt man sich,
warum ist das hinein gekommen. Es ist künftig so,
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dass es zwei Möglichkeiten gibt - entweder eine
schriftliche Rechtsfolgenbelehrung oder alternativ
die Kenntnis. Dieses zweite Element, die Kenntnis
von den Rechtsfolgen, ist ausgesprochen unprakti-
kabel. Im Alltag sagt man, warum soll man denn ei-
ne schriftliche Rechtsfolgenbelehrung bekommen?
Die Leute werden wohl Bescheid wissen; wenn sie
über eine rote Ampel gehen, dann gibt es auch eine
Strafe. Das ist aber im Rahmen des SGB II ganz an-
ders. In welchem Umfang eine Sanktion eintritt, mit
welchem Prozentsatz, das hängt davon ab, die wie-
vielte Pflichtverletzung es ist und welche Alters-
gruppe man hat. Deshalb ist eine schriftliche Rechts-
folgenbelehrung schon zur Dokumentation des Gan-
zen erforderlich. Ich würde wirklich empfehlen, die-
se Kenntnisnahme herauszunehmen.

Bei dem zweiten Punkt: Es ist in mehreren Stellung-
nahmen empfohlen worden, die Sonderregelung für
die unter 25jährigen mit der besonders harten Sank-
tion zu streichen und ganz entfallen zu lassen. Ein
pädagogischer Ansatz lautet normalerweise, je jün-
ger die Leute sind, umso niedrigschwelliger muss
die Sanktion sein. Im Sozialgesetzbuch II ist es ge-
nau andersrum. Je jünger die Leute sind, umso härter
– nämlich mit 100 Prozent – tritt sofort die Sanktion
ein. Ich möchte darauf hinweisen, dass die gemein-
same Kommission der Justizminister und der Ar-
beits- und Sozialminister ungeachtet jeder politi-
scher Zugehörigkeit empfohlen hat, diese Sonderre-
gelung für die unter 25jährigen zu streichen. Das wä-
re aus meiner Sicht ein großer Schritt, um vor Ort
mehr Flexibilität zu haben. Um zu verhindern, dass
durch ein Kind die vollen Kosten der Unterkunft für
die ganze Familie nicht mehr gezahlt werden kön-
nen, und hier mehr Entscheidungskompetenz vor
Ort zu erreichen. Insofern würden einzelne Verände-
rungen im Rahmen der Sanktionen diesem Entwurf
wirklich gut tun.

Abgeordneter Juratovic (SPD): Auch meine Frage
richtet sich an Frau Fuchsloch zum Thema der Pau-
schalierung von Kosten der Unterkunft und Heizung
in der Grundsicherung. Ist es aus Ihrer Sicht mit der
grundgesetzlich garantierten institutionellen Garan-
tie der kommunalen Selbstverwaltung vereinbar,
dass Kreise und Städte durch Satzung verpflichtet
werden können, eine Satzung zu den Kosten der Un-
terkunft zu beschließen? Welche Erwägungen spie-
len hierbei für Sie eine Rolle?

Sachverständige Dr. Fuchsloch: Ich bin nicht nur
Sozialrichterin in Schleswig-Holstein, sondern im
Nebenamt auch Verfassungsrichterin im Land Bran-
denburg. Ich bin zusammengezuckt, als ich diese
Möglichkeit gelesen habe, dass die Länder die
Kommunen verpflichten können, die Satzung zu er-
lassen. Ich meine, die Verpflichtung zum Erlass von
kommunalen Satzungen ist mit der gemeindlichen
Selbstbestimmung und der Möglichkeit, vor Ort die
Sachen selbst zu regeln, nicht vereinbar. Es er-
schließt sich auch aus der Gesetzesbegründung
nicht, warum diese Möglichkeit der Verpflichtung
gegeben ist. Denn es gibt ja alternativ immer noch
die Möglichkeit, nach § 22 die Kosten im Einzelfall
abzurechnen. Insofern diskreditiert man aus meiner
Sicht den Ansatz - wobei ich die Satzungslösung
grundsätzlich positiv beurteile, auch wenn man über

Einzelheiten noch einmal nachdenken sollte -, aber
man diskreditiert diesen Entwurf aus Sicht der
Kommunen, wenn die Länder hier Verpflichtungen
vorsehen können, eine Satzung zu machen.

Abgeordnete Hiller-Ohm (SPD): Dann stelle ich
meine Frage an den DGB, Herrn Kolf. Wir hatten
schon darüber gesprochen, dass die Ausweitung der
bestehenden Freibeträge für Einkommen aus Er-
werbstätigkeit vorgenommen werden soll. Ich möch-
te Sie fragen, ist das vertretbar und müssen wir nicht
gleichzeitig einen gesetzlichen Mindestlohn einfüh-
ren, damit das überhaupt Sinn macht?

Sachverständiger Kolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund): Zum gesetzlichen Mindestlohn habe ich eben
schon geantwortet. Ja, das ist unbedingt notwendig.
Ich weise darauf hin, in der letzten Legislaturperiode
hat das Bundesarbeitsministerium ausgerechnet, bei
einem Stundenlohn von 7,50 Euro würde der Ge-
setzgeber mindestens 1,5 Mrd. Euro im Hartz-IV-
System einsparen. Sie können Ihren Bundeshaushalt
entlasten und auch den kommunalen Haushalt vor-
neweg, wenn Sie einen gesetzlichen Mindestlohn
einführen. Das ist das Eine. Der zweite zusätzliche
Gedanke ist ein ordnungspolitischer. Es kann doch
nicht so sein, dass es Firmen gibt, die sich einen Teil
ihrer Löhne vom Staat finanzieren lassen und sich
dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Betrie-
ben verschaffen, die anständig bezahlen. Das sollte
man sich wirklich gründlich durch den Kopf gehen
lassen.

Vorsitzende Kipping: Damit kommen wir zu den
Fragen der FDP-Fraktion in der dritten Runde. Es
beginnt Herr Kober.

Abgeordneter Kober (FDP): Meine Frage geht an den
Deutschen Richterbund. Wir haben schon darüber
gesprochen, es geht um die Frage der Sanktionen
und der Rechtsfolgenbelehrung - in Zukunft nicht
mehr schriftlich, sondern es reicht die Kenntnis der
Rechtsfolgen aus. Fürchten Sie, dass es dadurch zu
willkürlichen Leistungskürzungen in Zukunft
kommt? Oder denken Sie, dass das so auch eine
machbare Lösung ist?

Sachverständiger Dr. Scholz (Deutscher Richter-
bund): Dass es zu willkürlichen Leistungskürzungen
kommen wird, ist aus meiner Sicht nicht zu befürch-
ten. Wie eben schon von der Kollegin dargelegt, ist
das mit der Kenntnis und dem Nachweis der Kennt-
nis recht problematisch im sozialgerichtlichen Ver-
fahren. Vor allen Dingen in der Kombination mit der
Rechtsfolgenbelehrung muss man sich fragen, ob
dieses Tatbestandsmerkmal "Kenntnis" hier über-
haupt einen eigenen Wert hat. Wenn eine Rechtsfol-
genbelehrung gegeben worden ist, dann vermittelt
die ja die Kenntnis. Häufig ist es so oder man kann
fast sagen, fast immer, es sei denn, es ist ein langjäh-
rig erfahrener Leistungsempfänger, dass diese
Kenntnis auch vermittelt werden muss, weil sie kein
Allgemeingut ist. Deswegen würde ich vorschlagen,
eher auf die Systematik des § 48 SGB X zurückzu-
greifen, in dem von grober Fahrlässigkeit oder posi-
tiver Kenntnis die Rede ist. Diese Voraussetzungen
würden dann dazu führen, dass auch Rechtsfolgen-
belehrungen erteilt werden müssen. Aber man könn-
te dann das Problem, wenn es tatsächlich nachweis-
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bar ist, dass positive Kenntnis vorliegt, auf diese
Weise, aus meiner Sicht, in den Griff bekommen.

Abgeordneter Dr. Kolb (FDP): Ich wollte noch ein-
mal zurückkommen auf eine Frage, die die Kollegin
Michalk gestellt hatte, die aber, nach meiner Be-
obachtung, nicht beantwortet wurde vor lauter hitzi-
gem Disput darüber, wie man die Deckungslücke bei
der PKV schließen will. Es war nämlich auch danach
gefragt worden, wie man mit den in der Vergangen-
heit aufgelaufenen Beitragsschulden umgehen will.
Da frage ich jetzt gezielt Herrn Alt von der Bundes-
agentur für Arbeit, ob die nach Ihrer Auffassung vom
Bund übernommen werden sollen, ob man damit
möglicherweise sogar die berufliche Wiedereinglie-
derung von Betroffenen verbessern könnte. Wie ist
Ihre Meinung dazu, Herr Alt?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass es
eine relativ kleine Gruppe, 4.000 bis 5.000, ist, die in
der PKV sind. Über die Beitragsschulden wissen wir
derzeit nichts. Wir hätten aber kein Problem, ein
Darlehen anzubieten, um diese Beitragsschulden ab-
zustottern. Wenn allerdings eine Integration in eine
gute bezahlte Arbeit erfolgt, muss ich immer den
Einzelfall ansehen, und wenn die Lohnpfändung
nicht das Beschäftigungsverhältnis kaputt macht,
finde ich, kann jemand seine Beitragsschulden selbst
bezahlen.

Abgeordneter Vogel (FDP): Ich bleibe direkt bei Ih-
nen, Herr Alt. Wir haben jetzt schon über die Mög-
lichkeit der Pauschalierung bei den Kosten der Un-
terkunft gesprochen. Da ging es aber vor allem um
die Frage, gibt es eine Verwaltungskosteneinsparung,
ja oder nein? Ein bisschen unterbelichtet scheint mir
der Aspekt der Frage der Eigenverantwortung zu
sein. Ob es nicht attraktiver für die Betroffenen ist,
zu sagen, ich kriege eine Pauschale und gehe eigen-
verantwortlich mit meinem Geld um. Meine konkre-
te Frage wäre, hat die BA aus vergangenen Zeiten -
es gab ja schon durchaus unterschiedliche Regelun-
gen der Kosten der Unterkunft in der Vergangenheit
- Erkenntnisse, wie diese Pauschalierung aus Sicht
der Betroffenen angenommen werden könnte?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Ich bin nach wie vor ein Befürworter der Pauschalie-
rung, weil wir – das ist völlig richtig – nach § 1 SGB
II die Eigenverantwortung der Leistungsempfänger
stärken sollen. Spätestens dann, wenn jemand in Be-
schäftigung geht und die ist existenzsichernd, muss
er sich auch um seine Mietkosten alleine kümmern
und hat nicht mehr die Chance, zu sagen, ich teile
das jetzt auf und lasse das refinanzieren oder sonst
etwas. Jede kleine Rentnerin, jeder kleine Rentner
kriegt seine Mietkosten und seine Nebenkosten nicht
separat, sondern er muss sie von seiner kleinen Ren-
te eigenverantwortlich finanzieren. Deswegen wäre
es für mich auch ein Thema der Eigenverantwor-
tung, wenn wir über Pauschalierung reden. Wir ha-
ben heute im Bereich insbesondere der Nebenkosten
teilweise bürokratische Monster. Wenn wir bei-
spielsweise mit Gas heizen und mit Gas kochen,
dann wird das Kochgas beim Heizgas angerechnet.
Wenn wir mit Strom heizen und kochen, dann rech-
nen wir die Nachspeicherheizung extra, weil die
Menschen nur einen Stromzähler haben. Wenn dann

noch jemand so ehrlich ist, kommt und sagt, ich ha-
be 20,00 Euro Stromkosten zurückgekriegt und wir
verteilen das wieder auf die Grundsicherungsleis-
tung und auf das, was er Nebenkosten zu kriegen
hat, wird es besonders spannend. Das System durch-
schaut keiner mehr, würde ich behaupten, insbeson-
dere die Leistungsempfänger selbst nicht mehr.
Deswegen, glaube ich, eine Pauschale wäre klarer,
wäre transparenter, wäre durchschaubarer und wür-
de vielleicht auch einen Anreiz bieten, bei den Ne-
benkosten und bei der Miete sich in der richtigen
Richtung, nicht in der falschen Richtung zu optimie-
ren. Ich persönlich habe auch keine Empirie, Frau
Dr. Vorholz, ob das nach oben oder nach unten geht,
wenn wir pauschalieren. Man könnte aber durchaus
- das war einmal mein Vorschlag, zu dem ich mich
auch öffentlich geäußert habe - sagen, wir bieten es
denen, die es möchten, durchaus an und sagen, wer
glaubt, mit einer Pauschale zurechtzukommen, be-
kommt das Angebot und macht es. Dieses Angebot
gab es vor 2005 schon einmal in der Sozialhilfe.
Wenn ich mich recht erinnere, sind in der Sozialhil-
fe damit nicht durchgängig schlechte Erfahrungen
gemacht worden, sondern viele Sozialhilfeempfän-
ger haben damals, wo es möglich war, für die Pau-
schale plädiert, weil sie eigenverantwortlich mit die-
sen Kosten umgehen wollten.

Abgeordneter Kober (FDP): Ich habe eine Frage zum
Thema Beteiligung des Bundes an den Kosten der
Unterkunft an das IAB. Es wird häufig kritisiert, dass
sich der Anteil des Bundes nicht an der tatsächli-
chen Entwicklung der Energiekosten bemisst, son-
dern an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Ich ha-
be eine Frage – wie gesagt an das IAB: Wie bewerten
Sie das, gerade im Hinblick darauf, dass es auch eine
gewisse Art finanzielle Anreizwirkung geben muss
für die Beteiligten im System? Vielen Dank.

Sachverständiger Feil (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung): Die Frage liegt ein bisschen
außerhalb unseres Forschungsgebietes. Ich möchte
dennoch etwas dazu sagen. Ja, ich bin der Meinung,
dass alle Kostenträger einen Anreiz haben sollten,
mit den öffentlichen Mitteln sparsam umzugehen. Es
geht, denke ich, auf der einen Seite darum, die Zahl
der Hilfebedürftigen zu steuern und über Aktivie-
rung und Angebote hier anzusetzen. Es geht aber
auch darum, die Kosten der Unterkunft – sprich
Heizkosten, Isolierung, alles was da dran hängt, ge-
eigneter Wohnraum, usw. und so fort – , die pro Be-
darfsgemeinschaft anfallen, auch zu vermindern. In-
sofern finde ich eine Kostenteilung als solche ange-
zeigt. Dass es nun eine einfache prozentuale Rege-
lung ist, dagegen spricht eigentlich aus wissenschaft-
licher Sicht auch nichts. Man könnte sich natürlich
auch noch kompliziertere Lösungsmöglichkeiten
vorstellen, aber insgesamt, denke ich, wird dem
Anreizaspekt Rechnung getragen.

Abgeordneter Vogel (FDP): Ich habe noch einmal ei-
ne Nachfrage zu den Erwerbstätigen-Freibeträgen an
das IAB und das IW, also Herrn Feil und Herrn
Schäfer. Jetzt haben wir eben gehört, der Weg von
höheren Freibeträgen wäre nicht richtig, weil dort
niedrigere Löhne subventioniert werden würden. Ist
es aber nicht so, dass die Zahl der alleinstehenden
Vollzeitaufstocker heute schon verschwindend ge-
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ring ist, dass die Mehrzahl der Aufstocker Anspruch
auf ergänzendes ALG II hat, entweder weil die Be-
darfsgemeinschaft zu groß ist oder weil sie eben in
Teilzeit, oft nur als Minijob arbeiten. Wenn man den
Stundenlohn auf Vollzeit ausdehnen würde, würde
man die Bedarfsnötigkeit verlassen. Würde das nicht
dafür sprechen, genau diesen Weg 2012 fortzusetzen,
unten die Anreize etwas zu minimieren und dafür
im mittleren Einkommensbereich über 400,00 Euro
die Freibeträge erheblich zu erhöhen?

Sachverständiger Feil (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung): Ja, soweit ich die Zahlen jetzt
präsent habe, ist wirklich davon auszugehen, dass
unter den alleinstehenden Hilfebedürftigen, die in
Vollzeit arbeiten, relativ wenige sind, die noch er-
gänzenden Anspruch auf SGB-II-Leistungen haben,
also auf die teilweise Übernahme der Kosten der Un-
terkunft; es sind ca. 70.000. Man sieht ja in der Ver-
teilung der Jobs, geordnet nach den
Hinzuverdiensten, dass die sich überwiegend bei
den unter 400,00 Euro auf Alleinstehende konzent-
rieren. Insofern kann ich Ihre Aussage unterstrei-
chen. Zu den Anreizwirkungen habe ich schon vor-
hin etwas gesagt. Ich denke, das ist schon richtig,
man könnte sich aus wissenschaftlicher Sicht vieles
vorstellen, auch eine negative Einkommensteuer hat
ihren Charme. Aber wenn man die Anrechnungssät-
ze relativ günstig - sagen wir einmal 50 Prozent oder
60 oder so etwas -gestaltet, dann wird es leicht sehr,
sehr teuer und mit der Vollanrechnung im unteren
Bereich, und wenn es auch nur bis 200,00 Euro sind,
gibt es einen gewissen Gegeneffekt, den man nutzen
könnte.

Sachverständiger Schäfer (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln): Der typische Aufstocker ist nicht
derjenige, der einen geringen Lohn hat und aufgrund
seines geringen Lohnes zum Lebensunterhalt noch
etwas dazubekommen muss, sondern der typische
Aufstocker ist derjenige, der Arbeitslosengeld II be-
zieht und in geringstem Umfang als Taschengeld ei-
nen Hinzuverdienst hat. Wir haben 57 Prozent der
Menschen, die nur bis 400,00 Euro verdienen. Wir
haben sogar über 20 Prozent, die nur den Grundfrei-
betrag von 100,00 Euro ausschöpfen, also genau den
Bereich, wo ihm nichts angerechnet wird. Das
spricht ganz stark dafür, dass wir eine Fehlsteuerung
durch die Erwerbsfreibeträge haben. Es ist einfach zu
attraktiv, in diesem geringen Umfang zu arbeiten. Es
stimmt nicht, dass hier ein Grundfreibetrag gegeben
ist, um die Kosten der Erwerbsarbeit abzudecken,
wie ein steuerlicher Freibetrag, sondern hier wird
ein Anreiz geschaffen, nur genau in diesem Rahmen
erwerbstätig zu sein. Wenn wir das Problem lösen
wollen, dann können wir im Grunde genommen nur
die Attraktivität der Vollzeitarbeit steigern. Das kön-
nen wir nicht machen, ohne unten etwas zu verän-
dern, ohne bei den kleinen Einkommen etwas zu
ändern, weil eine reine Erhöhung des Erwerbsfreibe-
trages für höhere Einkommen dazu führt, dass sich
der Kreis der Anspruchsberechtigten enorm stark
ausdehnt. Das heißt, es gibt mehr Arbeitslosengeld-
II-Empfänger mit entsprechend negativen fiskali-
schen Folgen.

Abgeordnete Kunert (DIE LINKE.): Ich will vorweg
schicken, dass der Bundesrechnungshof in seiner

Stellungnahme kritisiert hat, dass die Zeit für eine
wirklich gründliche Stellungnahme einfach nicht
ausgereicht hat. Eigentlich sind nach § 50 GGO vier
Wochen vorgesehen und wenn man auch in Betracht
zieht, dass die Sozialverbände, der DGB oder zwei
kommunale Spitzenverbände vorgeschlagen haben,
dieses Gesetzpaket zu teilen, also die bestimmten
Parameter herauszunehmen und intensiv auch in-
haltlicher zu diskutieren, habe ich zwei Fragen an
den DGB und an den Bundesrechnungshof. Was
spricht aus Ihrer Sicht für eine Rechtsverordnung
des Bundes, was die Mindestkriterien der Angemes-
senheit angeht, und was spricht gegen die jetzt vor-
gesehene Satzungsermächtigung? Wir haben dazu
etwas gehört, was die Kosten der Unterkunft angeht,
und ich will die Frage der Pauschalierung einmal
anders herum stellen. Nach welchen Kriterien wür-
den Sie eine Pauschalierung dieser Kosten befürwor-
ten?

Sachverständiger Kolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund): Das ist richtig. Wir haben den Vorschlag ge-
macht, das im Gesetzentwurf zu teilen, den ganzen
Bereich Unterkunftskosten, aber auch den Bereich
Sanktionen sowie andere Bereiche wie Einkom-
mensanrechnung, darlehensweise Hilfe in einen
weiteren Gesetzentwurf zu packen und den dann
nach ausführlicher Beratungszeit erst im Laufe des
folgenden Jahres zu beschließen. Es gibt keine Not-
wendigkeit, diese ganzen schwierigen Fragen jetzt
im Zusammenhang mit der Regelsatzneubemessung
in ein Gesetz zu packen. Das sollte man nicht tun.
Da werden sehr viele Dinge im kommenden Jahr erst
bewusst werden und spätestens dann, wenn die So-
zialgerichte wieder befasst werden, wird deutlich
werden, dass man mit mehr Beratungszeit zu sachge-
rechteren Lösungen hätte kommen können. Wir ha-
ben vorgeschlagen zum Bereich der Unterkunfts-
kosten, dass der Bund eine Rahmenverordnung zur
Angemessenheit macht. Da sollen mitnichten kon-
krete Beträge genannt werden, was an
Unterkunftskosten übernommen wird, aber doch ge-
sagt werden, dass z.B. für bestimmte Personengrup-
pen - Beispiel jetzt schulpflichtige Kinder - Aus-
nahmen von den Angemessenheitsbedingungen auf
regionaler Ebene gemacht werden müssen. Es gibt
weitere Gruppen, das sind Behinderte im Haushalt,
wo es möglich sein sollte, auch einmal abzuweichen
nach oben und dergleichen mehr. Wir wollen aber,
dass es weiterhin vor Ort bestimmt wird, was a) an-
gemessen ist, und b), dass der Rechtschutz, den die
Hilfeempfänger genießen, wenn sie mit dieser Ent-
scheidung des lokalen Jobcenters nicht einverstan-
den sind, nicht abgeschnitten wird. Da haben wir
jetzt die große Sorge, dass mit dieser Satzungsmög-
lichkeit und vor allem mit einer Pauschalierung der
Rechtsweg verschlechtert wird.

Sachverständiger Kammer (Bundesrechnungshof):
Zur Frage, die als erste gestellt wurde: Was spricht
gegen die Satzungsermächtigung und komplementär,
was spricht für eine eventuelle Bundesverordnung
zur Frage der Angemessenheit der Kosten der Unter-
kunft? Wir befürchten bei der Satzungsermächtigung
- mal die verfassungsrechtliche oder kommunalver-
fassungsrechtliche Zulässigkeit dahingestellt -, dass
hier an dem Flickenteppich, den es bisher schon gibt
bei der Frage, was angemessen ist und was nicht,
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sich nichts Wesentliches ändert. Das heißt, es wird
dann eine Vielzahl von Kommunen geben, die Sat-
zungen haben, die bestimmte Punkte regeln. Es wird
andere Kommunen geben, die nichts regeln. Je nach
dem, wie die Landesgesetzgebung aussieht, kann es
vielleicht Länder geben, in denen überhaupt nicht
zum Satzungserlass ermächtigt oder verpflichtet
wird. Und es mag Länder geben, in denen dies der
Fall ist. Das ändert aber nichts an der Frage - die
klang vorhin auch schon mehrmals an: Was ist denn
angemessen? Das heißt, auch die Satzung als Form
ändert nichts daran, dass ich hier Inhalte definieren
muss. Da sehen wir die Gefahr, dass an der Vielge-
staltigkeit, die wir bei unseren bisherigen Prüfungen
festgestellt haben, und an der Unsicherheit, die da
herrscht, sich nicht viel ändern wird. Wir haben
deshalb mehrmals beim Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales angeregt, sich doch noch einmal
die Frage einer von ihm zu erlassenden Bundesver-
ordnung zur Angemessenheit zu überlegen. Wir
meinen schon - wie es der Kollege vom DGB gesagt
hat -, dass hier ein Mehr an Rechtssicherheit zu er-
warten ist. Diese Bundesverordnung könnte zwar
nicht ins Detail gehen, aber sie sollte schon gewisse
Maßstäbe regeln. Das Bundessozialgericht und die
anderen Sozialgerichte haben auch schon Teile dazu
beigetragen, aber wir meinen, dass mit einer norma-
tiven Regelung hier mehr getan wäre als mit einer
sich doch immer wieder am Einzelfall ausrichten-
den Rechtsprechung und dass hier für alle etwas
mehr an Rechtssicherheit gewonnen wäre. Das heißt
also, man könnte in einer Verordnung schon sagen,
welcher Standard bei den Wohnungen angemessen
wäre oder welche Wohnungsgrößen, abhängig natür-
lich von der Größe der Familie, oder wie steht es mit
Eigenheimen und Eigentumswohnungen, also all
diese Geschichten, die frei floaten bei der Festset-
zung durch die Verwaltung und bei der Recht-
sprechung. Deshalb sehen wir mehr Vorteile bei ei-
ner Rechtsverordnung des Bundes als bei der hier
angestrebten Satzungslösung.

Die zweite Frage war noch zur Pauschalierung. Ich
meine auch, die Frage Pauschalierung, ja oder nein,
ist ein bisschen zu grundsätzlich gestellt. Man sollte
schauen - auch so, wie Herr Alt das erwähnt hat -,
wo könnte denn Pauschalierung sinnvoll sein? Wir
meinen, bei der Kaltmiete und wahrscheinlich auch
bei den Betriebskosten eher nicht. Das sind relativ
starre Größen für den Mieter. Er wird an der Kalt-
miete und an den Betriebskosten nicht viel ändern
können. Da wird er keinen Einfluss haben, aber ge-
rade der Punkt Heizung und Heizkosten könnte
durchaus ein Ansatz sein, um zu überlegen, ob eine
Pauschalierung sinnvoll wäre. Eigenverantwortung
wäre angebracht und es besteht sicherlich auch eine
hohe Bereitschaft bei den Empfängern, über eine
Pauschalierung, hier bei den Heizkosten, etwas zu
ersparen, was ganz sinnvoll wäre. Wir würden also
bei der Pauschalierung eher differenzieren und nicht
alles über einen Kamm scheren.

Vorsitzende Kipping: Ich habe zwei Fragen an den
Sozialverband Deutschland. Zum einen: Wie bewer-
ten Sie geplanten Regelungen, dass Darlehen als
Einkommen angerechnet werden sollen und wie be-
werten Sie die bereits erwähnte Regelbedarfsstufe 3?

Sachverständiger Hoenig (Sozialverband Deutsch-
land (SoVD)): Zunächst zu Ihrer ersten Frage, was
die Anrechnung von Darlehen als Einkommen an-
geht. Auch das lehnen wir ab. Für uns ist ganz klar,
Darlehen sind nur vorübergehende Mittelzuwächse,
die kann man nicht als Einkommen anrechnen, weil
Darlehen naturgemäß später wieder zurückgezahlt
werden müssen.

Zu Ihrer zweiten Frage nach der Regelbedarfsstufe 3
ist zu sagen - das klang auch vorhin schon an -, wir
haben hier eine ganz gewichtige Ungleichbehand-
lung, einerseits zwischen Beziehenden im ALG-II-
Bezug und solchen im Sozialhilfebezug. Das wird in
aller Regel die Grundsicherung bei Erwerbsminde-
rung sein. Da bekommen nämlich die Bezieher zwi-
schen 18 und 22 die Regelbedarfsstufe 4. Da haben
wir vorhin schon gehört, die Regelbedarfsstufe 4
wurde für Minderjährige errechnet. Da stellt sich die
Frage, warum die weiter angewandt wird für Voll-
jährige bis unter 25. Die entsprechenden Beziehen-
den im SGB-XII-Bezug bekommen die Regelbedarfs-
stufe 3. Ab 25 Jahren kehrt sich diese Ungleichbe-
handlung um, da fallen nämlich die SGB-II-
Beziehenden aus der elterlichen Bedarfsgemein-
schaft aus, bilden eine eigene und werden also mit-
hin Alleinstehende, wohingegen die entsprechenden
Personen im SGB-XII-Bezug weiterhin nur die Re-
gelbedarfsstufe 3 bekommen. Das ist eine Ungleich-
behandlung aus unserer Sicht und auch das muss
geändert werden.

Vorsitzende Kipping: Eine Frage an Herrn Grüner.
Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme das Bündnis
für ein Sanktionsmoratorium. Wie bewerten Sie die
im Regierungsentwurf geplanten Veränderungen im
Bereich Sanktionen?

Sachverständiger Grüner: Die geplanten Änderun-
gen gehen auf einem Sanktionsautomatismus hinaus.
Wir können heute zu den Sanktionen nur sagen,
dass es kaum einen Tatbestand gibt, wo rechtswidri-
ger praktiziert wird. Das ist kein Vorwurf an die Mit-
arbeiter, sondern das ist ein Vorwurf an die Bundes-
agentur, die versucht, da Geld einzusparen. Das ist
ein Vorwurf auch an die gesetzliche Konstruktion,
dazu hat Frau Fuchsloch schon Etliches gesagt. Ich
denke, es wäre eine ganz andere Richtung angesagt.
Über diese Richtung müsste man neu nachdenken,
deshalb jetzt auf jeden Fall für zwei Jahre und sofort
in allen Bereichen alle Sanktionen aussetzen, wie es
die Gruppe für ein Sanktionsmoratorium fordert.

Der zweite Punkt ist: Man sollte den Mitarbeitern in
der Behörde und den Betroffenen über so etwas wie
Arbeitsvermittlung oder Integrationsarbeit Zeit ge-
ben, um zu kooperieren, dann kommt es auch nicht
mehr zu so vielen Sanktionen.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich habe eine Frage an Frau Dr. Fuchsloch und an
den Deutschen Richterbund. Und zwar betrifft sie
eine Verfahrensvorschrift. Der § 44 SGB X regelt,
dass zu Unrecht nicht erbrachte Leistungen rückwir-
kend für vier Jahre erbracht werden müssen, wenn
festgestellt wurde, dass sie zu Unrecht nicht erbracht
wurden. Jetzt wird dies speziell für das SGB II und
das SGB XII auf ein Jahr verkürzt. Das kann insbe-
sondere bei den SGB-II-Beziehenden, die mitunter
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sehr lange im Leistungsbezug sind, gravierende Fol-
gen haben. Wie bewerten Sie das rechtssystema-
tisch?

Sachverständige Dr. Fuchsloch: Die Frage, ob vier
Jahre rückwirkend bei zu Unrecht nicht erbrachten
Leistungen gezahlt werden soll, ist in der Sozialge-
richtsbarkeit hochumstritten. Einige sagen, es sollten
Leistungen nach dem SGB II rückwirkend überhaupt
nicht erbracht werden. Auch hier haben das einige
Sachverständige in ihren Stellungnahmen geschrie-
ben. Andere sagen, vier Jahre rückwirkende Leis-
tungserbringung sollen erhalten bleiben. Der Gesetz-
entwurf sieht jetzt ein Jahr vor. Aus meiner Sicht ist
es durchaus bedenkenswert, wie der Richterbund es
auch vorschlägt, ob man nicht einen Zeitraum von
zwei Jahren nehmen sollte, im Hinblick auf die An-
sparfunktion, gerade bei langlebigen Wirtschaftsgü-
tern. Vor allem aber halte ich es für wichtig, dass
nicht generell im SGB XII der § 44 Absatz 4 verkürzt
wird, sondern nur bei den Leistungen, die aktuell
zur Behebung des Bedarfs wichtig sind. Es gibt im
SGB XII noch zahlreiche andere Leistungen, für Be-
hinderte, Grundsicherung im Alter, es gibt Einglie-
derungsleistungen, die systematisch dem normalen
Sozialrecht viel näher sind. Deshalb sollte im SGB
XII eine differenzierte Betrachtung vorgenommen
werden.

Sachverständiger Dr. Scholz (Deutscher Richter-
bund): Unsere Position ist eben schon referiert wor-
den. Wir sehen es durchaus als sachgerecht an, im
Bereich SGB II oder SGB XII, aber auch im Asylbe-
werberleistungsgesetz - das ist bisher noch nicht im
Gesetzentwurf drin -, diese Vier-Jahres-Frist zu ver-
kürzen, da es sich weit überwiegend um Leistungen
zur aktuellen Bedarfsdeckung handelt. Wie das im
Einzelfall bei Nebenleistungen aussieht, darüber lie-
ße sich reden. Wir hatten den Zeitraum von zwei
Jahren in der Stellungnahme ins Spiel gebracht, weil
das nach unserer Einschätzung in etwa der Zeitraum
ist, in dem Ansparbeträge für größere Anschaffungen
anfallen. Aber grundsätzlich ist es im Gegensatz zu
vielen anderen Bereichen des Sozialversicherungs-
rechts durchaus sachgerecht, hier eine Differenzie-
rung nach SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungs-
gesetz und anderen Bereichen zu treffen.

Abgeordente Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Meine Frage geht an Herrn Alt. Die Bundesagentur
schreibt in ihrer Stellungnahme, dass davon auszu-
gehen ist, dass die Verwaltungskosten, die vorgese-
hen sind, um das Teilnahmepaket zu administrieren,
wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Sie prog-
nostizieren, dass es zu Umschichtungen kommen
wird, zu Lasten des Eingliederungstitels. Ich frage
Sie jetzt: Welche Auswirkungen werden diese Um-
schichtungen aus Ihrer Sicht haben, insbesondere
auch vor dem Hintergrund der weiteren Einsparun-
gen im Eingliederungstitel?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
Ich habe vorhin etwas zur Prognose dieser Verwal-
tungskosten gesagt. Die sind im Moment seriös nicht
zu prognostizieren. Es geht u. a. auch um die Frage,
was wird den Kommunen erstattet, wenn sie im Auf-
trag der Jobcenter diese Leistungen erbringen? Das
ist eine Frage, die sich sicherlich auch für Kommu-
nen stellt, ob das aus Sicht der Kommunen aus-

kömmlich ist. Nur, wenn umgeschichtet werden
muss hin zu Verwaltungskosten, dann wird das zu
Lasten des Eingliederungstitels gehen. Wir sind der-
zeit etwa zu 50 Prozent vorbelastet für das Jahr 2011
bei den Eingliederungsleistungen. Wir hätten natür-
lich noch etwas weniger zur Verfügung, wenn hier
zu Lasten der Verwaltungskosten umgeschichtet
würde. Denn wir haben keine andere Möglichkeit,
das Geld wegzunehmen, als aus den Eingliederungs-
leistungen.

Abgeordnete Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich möchte noch einmal zum Thema Bil-
dung zurückkommen und hätte eine Frage an Herrn
Struck. Bildung ist Grundlage für Teilhabe, aber
auch für Chancen, Aufstiegschancen, Lebenschan-
cen, Berufschancen. Ich denke, das ist unbestritten.
Jetzt soll es aber Lernförderung nur geben, wenn es
eine positive Prognose gibt, dass das Klassenziel er-
reicht wird. Es soll keine Lernförderung geben bei
einer schlechten Prognose bzw. auch nicht, wenn es
darum geht, dass ein Kind in eine weiterführende
Schule - also höhere Schule - wechseln kann. Meine
Frage an Sie: Macht das Sinn, oder anders herum,
was wäre eigentlich notwendig?

Sachverständiger Struck: Wir haben diese Regelung
jetzt schon. Die Praxis zeigt, dass das äußerst restrik-
tiv gehändelt wird, und es wird nach den Formulie-
rungen im Gesetzestext und in der Begründung wei-
terhin sehr restriktiv gehändelt werden. Wenn der
Anspruch, Bildung und Teilhabe zu realisieren ernst
genommen wird, dann ist es sachgemäß, diese Lern-
förderung als einmalige Leistung zu konstruieren..
Dann muss das aber umfassender geschehen, als das
jetzt im Moment angedacht und geregelt ist. Das ist
sicherlich zu erweitern, wenn es sachgerecht sein
soll.

Abgeordnete Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Dann komme ich noch einmal zu der
Zuverdienstregelung. Meine Frage geht an das IAB.
Sie gehen davon aus, dass diese neue
Zuverdienstregelung öffentliche Gelder in einer
Höhe von 2,4 Millionen Euro ausmachen wird. Jetzt
würde ich gern wissen, ob Sie uns sagen oder prog-
nostizieren können, ob entsprechende Effekte insbe-
sondere in Bezug auf die Aufnahme von sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung zu erwarten sind.
Ist dieses Geld sinnvoll eingesetzt?

Sachverständiger Feil (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung): Ich hatte das Thema vorhin
schon kurz gestreift, aber ich gehe gern noch einmal
detailliert darauf ein. Zunächst muss ich aber klar-
stellen, die von uns prognostizierten zusätzlichen
Ausgaben belaufen sich auf jährlich 240 Millionen
Euro. Ich habe 2,4 Millionen verstanden. Wir haben
zwei Zahlen. Wir haben einen kurzfristigen Effekt
ohne Verhaltensänderung und wir haben einen mit-
tel- bis längerfristigen Effekt mit Verhaltensänderung
berechnet. Im ersten Fall sind es rund 200 Millio-
nen, im zweiten ungefähr 240 Millionen. Wenn man
das in einer Kosten-Nutzen-Relation sehen möchte,
dann gibt es dafür insgesamt ein paar Stunden zu-
sätzliches Arbeitsangebot. Das ist aber statistisch
nicht signifikant. Deshalb würde ich lieber davon
sprechen, dass es eine schwarze Null ist. Die Parti-
zipation ändert sich auch nicht wesentlich. Man



Ausschuss für Arbeit und Soziales, 41.Sitzung, Montag, 22. November 2010

690

wird wahrscheinlich eine leichte Verschiebung hin
zu größeren Teilzeitjobs sehen, aber auch die ist
letztlich statistisch nicht nachweisbar.

Vorsitzende Kipping: Danke schön, damit sind wir
am Ende der dritten Fragerunde. Wir treten jetzt ein
in die freie Fragerunde. Dafür sind 21 Minuten vor-
gesehen. Hier gibt es schon jede Menge Meldungen.
Meine Bitte wäre, dass in der freien Runde die Frage
immer nur an eine/n Sachverständige/n gestellt
wird, damit wir auch die vielen, die sich noch ge-
meldet haben, entsprechend drannehmen können.
Wir beginnen mit der Frage von Herrn Lehrieder.

Abgeordneter Lehrieder (CDU/CSU): Meine Frage
geht an den Deutschen Richterbund, Herrn Scholz.
Eine viel in der Öffentlichkeit diskutierte Frage: Ste-
hen einer geforderten Erweiterung der Sanktionsre-
gelungen des SGB II, aber auch des SGB XII oder
auch des Asylbewerberleistungsgesetzes um einen
Tatbestand für Eltern, die ihre Kinder nicht zur Ein-
haltung der Schulpflicht anhalten, verfassungsrecht-
liche Bedenken entgegen und wenn ja, sind diese
letztlich überwindbar?

Sachverständiger Dr. Scholz (Deutscher Richter-
bund): Es wäre natürlich etwas vermessen, wenn ich
hier eine abschließende verfassungsrechtliche Be-
wertung zu dem Thema abgeben wollte. Ich werde
vielleicht noch über solche Fragen als Richter ent-
scheiden müssen. Aber ich wollte vielleicht ein paar
Gedanken zu dem Thema vortragen, die dabei eine
Rolle spielen könnten. Sinn und Zweck dieser Sank-
tionsregelung oder der Maßnahmen, die gefordert
werden, ist eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Die Einhaltung der Schulpflicht der eigenen Kinder
hat vielleicht entfernt etwas damit zu tun, aber nicht
mehr so direkt, so dass man sich vor dem Hinter-
grund der Schwierigkeiten, die mit den Sanktionen,
deren Einhaltung und überhaupt mit diesem ganzen
Bereich verbunden sind, wohl die Frage stellen
muss, ob das hier noch zu dem Bereich gehört, um
den es in diesem ohnehin schon sehr komplexen
Leistungsrahmen geht. Es würde auch zur Folge ha-
ben, dass die Jobcenter mit solchen Fragen befasst
würden, für die sie eigentlich nicht zuständig sind,
und dann einen großen Prüfungsaufwand hätten, der
das ohnehin angespannte System noch weiter belas-
ten würde. Auch die Gerichte - das will ich nicht
verschweigen - müssten dann auch in dem Bereich
tätig werden. Es würde zu einer Aufspaltung des
Rechtswegs kommen, Sozialgerichtsbarkeit, Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, für den Leistungsbezug oder
die Schulpflicht, so dass auch hier Schwierigkeiten
entstehen würden. Schließlich möchte ich noch an-
sprechen, dass gerade im Bereich von Haushalten
mit Kindern eine Leistungskürzung der Eltern immer
auch zu Lasten der Kinder geht, die gerade hier ge-
schützt werden sollen, wenn es um Schulpflicht
geht, so dass auch hier man durchaus darüber nach-
denken sollte, vielleicht aus dem SGB-II-Bereich sol-
che Pflichten, die nicht direkt mit dem System zu
tun haben, herauszuhalten.

Abgeordneter Birkwald (DIE LINKE.): Meine Frage
geht an Frau Dr. Becker. Würden Sie bitte dem Aus-
schuss darlegen, in welcher Größenordnung sich der
Regelsatz für eine erwachsene Person bewegen
müsste, wenn das Statistikmodell in seiner reinen

Form umgesetzt würde, das heißt, bei vollständiger
Anerkennung der Verbrauchsausgaben der Referenz-
gruppe, so wie das durch das Gesetz derzeit ermittelt
wird, also die untersten 15 Prozent der Haushalte.

Sachverständige Dr. Becker: Ich habe die genaue
Zahl nicht im Kopf. Ich habe einige Berechnungen
für 2008 gemacht. Wenn ich nur sehr selten vor-
kommende Ausgaben, z. B. für Pauschalreisen, aus-
klammere, komme ich auf ungefähr 480 Euro für ei-
nen Erwachsenen, allerdings auf Basis der unteren
20 Prozent.

Abgeordneter Schulz (SPD): Ich möchte den Vertre-
ter der BDA fragen. Sie hatten vorhin in einem
Statement gesagt, dass gerade im Bildungsbereich
die verschiedenen Ebenen angeguckt werden müs-
sen, wie wichtig Kommunen sind, die Schule, die
frühkindliche Bildung. Sie haben von einem ganz-
heitlichen Ansatz im Bildungsbereich gesprochen.
Bedeutet das nicht Ihrer Meinung auch, dass dann
durch den Bund mehr getan werden müsste, um in
Infrastruktur zu investieren, was durch dieses Gesetz
nicht vorgesehen ist?

Sachverständiger Petrak (Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände) Solche Investitio-
nen sind natürlich mit umfasst.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich habe eine Frage an Herrn Cremer. Und zwar be-
trifft es die Anrechnung von Aufwandsentschädi-
gungen bei ehrenamtlicher Tätigkeit. Ich wüsste ger-
ne, wie Sie die neue Regelung bewerten, die im Ge-
gensatz zur heutigen Anrechnungspraxis deutliche
Verschärfungen der Aufwandsentschädigungsan-
rechnung vorsieht. Sehen Sie sich da in Ihrer Arbeit
mit Ihren Mitgliedsverbänden beeinträchtigt?

Sachverständiger Prof. Dr. Cremer (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.): Ich
glaube, es geht jetzt weniger um die Frage, ob unsere
Mitgliedsverbände beeinträchtigt sind, sondern es
geht um die Frage, was eine faire Regelung wäre. Wir
würden vorschlagen, Pauschalen im Bereich von eh-
renamtlicher Arbeit, die in der Regel auch nicht be-
sonders bombastisch sind, nicht anzurechnen, um
dieses ehrenamtliche Engagement entsprechend zu
fördern. Die Folgen für die Engagierten stehen im
Mittelpunkt.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Herr Alt,
eine Frage zu dem Fragenkomplex von eben. Viel-
leicht können Sie das erläutern. Wenn ein Hartz-IV-
Empfänger sich ehrenamtlich engagiert und im Jahre
1200 Euro bekommt, weil er im Sportverein oder
sonstwo irgendetwas unternimmt, d.h. pro Monat
100 Euro erhält, werden die 100 Euro anrechnungs-
frei sein oder werden die angerechnet werden müs-
sen?

Sachverständiger Alt (Bundesagentur für Arbeit):
1.200 Euro sind derzeit als angenommener Aufwand
frei im Jahr. Zunächst einmal gehe ich davon aus,
dass ehrenamtliche Tätigkeit ehrenamtliche Tätig-
keit und nicht zwangsläufig mit Einnahmen verbun-
den ist. Aber das nur am Rande. Wir haben natürlich
ein Problem damit. Das sehen wir auch. Wir haben
ehrenamtliche Bürgermeister, die sind im Transfer-
hilfebezug, und die Frage ist, wird das angerechnet
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oder wird das nicht angerechnet? Und das sind Fra-
gen, die sich durchaus stellen. Aber zunächst einmal
gehen wir davon aus, dass die meisten ehrenamtli-
chen Tätigkeiten mit einer Aufwandsentschädigung
von 1.200 Euro anrechnungsfrei sind im Jahr.

Abgeordnete Zimmermann (DIE LINKE.): Ich möch-
te noch einmal auf eine ganz andere Debatte einge-
hen. Die Höhe der Regelsätze wird meistens teils mit
dem Niedriglohnbereich diskutiert. Ich denke, man
sollte einfach auch einmal langfristige Auswirkun-
gen betrachten. Für Hartz-IV-Empfänger an sich gel-
ten keine Zumutbarkeitskriterien und demnach
muss also jede Arbeit angenommen werden, zu allen
Bedingungen, egal auch zu welchem Lohn. Oft be-
enden natürlich die Betroffenen auch nicht die Be-
dürftigkeit, weil Sie eben in Jobs vermittelt werden,
die im Niedriglohnbereich angesiedelt sind. Im Stel-
lenangebot der Bundesagentur befinden sich sehr
viel Dumpinglöhne unter fünf Euro, selbst auch
Tagelöhnerangebote kommen. Meine Frage geht an
den DGB. Ich würde ganz gerne wissen, wie sinnvoll
Sie diese Regelung oder bzw. die Abschaffung der
Zumutbarkeit ansehen, vor allen Dingen auch mit
Blick auf die gesamte Lohnstruktur und auf die Ent-
wicklung der Armut in Deutschland.

Sachverständiger Kolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund): Wir sehen, dass es der beschäftigungspoliti-
sche Sinn des Hartz-IV-Gesetzes in Deutschland ist,
den Niedriglohnsektor auszubauen. Das ist der Sinn,
der dahinter steckt. Es ist auch gelungen. Deutsch-
land hat einen stark gewachsenen Niedriglohnsektor
in den letzten Jahren, und die ganzen Probleme, die
wir teilweise heute auch mit den arbeitenden Armen
angesprochen haben, sind ein Folgeproblem. Wir
haben nicht gesagt, die Zumutbarkeitsregelung kom-
plett zu streichen, aber wir haben vorgeschlagen, sie
wieder an das zu knüpfen, was an Qualifikationen
im Einzelfall da ist. Man muss wieder dazu kommen
zu schauen, was der oder die einzelne Arbeitslose an
erworbenen Qualifikationen hat. Es macht keinen
Sinn, ihn oder sie bereits nach kurzer Zeit von Ar-
beitslosigkeit in eine Beschäftigung zu vermitteln,
die den Qualifikationen nicht entspricht. Man muss
sehen, dass die Hartz-IV-Empfänger nicht alle Lang-
zeitarbeitslose sind, sondern es sind zum Teil auch
hochqualifizierte Menschen, die z.B. von der Hoch-
schule abgehen und keine Anschlussbeschäftigung
finden. Durch eine schärfere Regelung der Zumut-
barkeit schaffen wir es letztlich zu verhindern, dass
erworbene Qualifikationen entwertet werden. Unter
dem Stichwort demographischer Wan-
del/Fachkräftemangel könnten wir an der Stelle eine
Menge tun, wenn man den Arbeitslosen mehr Zeit
lässt, auch eine ihren Qualifikationen entsprechende
Tätigkeit zu finden.

Abgeordnete Hiller-Ohm (SPD): Ich möchte meine
Frage an Frau Dr. Fuchsloch stellen. Halten Sie die
Regelungen im Gesetzentwurf zu den einmaligen
Bedarfen und zu den atypisch wiederkehrenden Be-
darfen für sachgerecht und wie beurteilen Sie die
Ungleichbehandlung im SGB II und im SGB XII in
diesem Zusammenhang?

Sachverständige Dr. Fuchsloch: Es ist so, dass der §
21 Abs. 6 SGB II jetzt eine Mehrbedarfsregelung hin-
sichtlich der notwendigen Härtefallregelung enthält.

Das ist eine Minimallösung, die im Gesetz getroffen
wurde. Die musste gemacht werden, weil das Bun-
desverfassungsgericht selbst aus der Menschenwür-
de dies formuliert hat. Es ist sachlich nicht verständ-
lich, warum im SGB II und im SGB XII - was sich
nur an dem Merkmal der Erwerbsfähigkeit unter-
scheidet - zwei unterschiedliche Bedarfsfestsetzun-
gen für atypische Bedarfe enthalten sind. Deshalb
gibt es viele - und ich gehöre auch dazu - die es für
sinnvoller halten würden, die Regelung im SGB XII
auch für das SGB II zu übernehmen. Dann könnte
man den Bedarf abweichend festsetzen und vor al-
lem hätte das den Charme, dass man das Problem
Nachhilfe, was heute auch schon breit angesprochen
wurde, in einem solchen abweichenden Bedarf im
Einzelfall festsetzen könnte. Es gibt jetzt schon
Nachhilfe, die übernommen wird in besonderen Fäl-
len über diesen § 21 Abs. 6, aber der ist viel zu rest-
riktiv. Ich meine aber, dass das Modell innerhalb des
Systems SGB, diese Bildungsbedarfe abzubilden – da
habe ich einzelne Vorschläge gemacht -, viel besser
ist, als dieses bürokratische Gutscheinverfahren.
Wenn man das Gutscheinverfahren einmal hat, wird
man davon auch nicht wieder wegkommen. Vor al-
lem ist das Problem da, dass man eine bisher ehren-
amtliche Tätigkeit in eine kostenpflichtige Tätigkeit
umwandeln wird. Denn die Tante, die bisher Nach-
hilfe gab, wäre dumm, wenn sie künftig kein Geld
nehmen würde oder der privatwirtschaftliche Nach-
hilfesektor, der sich nicht etwas vergüten lassen
würde. Insofern wäre durch andere Ausgestaltung
der Härtefallklausel auch ein Teilproblem des Bil-
dungsbedarfs bei der Lernförderung zu lösen.

Abgeordneter Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich möchte gerne noch einmal zurückkommen auf
die Frage des Ehrenamtes und den Aufwendungser-
satz. Frau Fuchsloch, kann ich da noch einmal
gleich nachfragen? Verstehe ich das richtig, dass
Leistungen, die auf Grund öffentlich rechtlicher Vor-
schriften einem anderen Zweck dienen, nicht anzu-
rechnen sind? Beispielsweise ein ehrenamtliches po-
litisches Mandat kann demnach nicht angerechnet
werden, wie auch der Aufwendungsersatz von
Laienrichterinnen und Laienrichtern? Aber auf der
anderen Seite würde zum Beispiel ein Vereinsfuß-
balltrainer einer Jugendmannschaft, der dann monat-
lich 150 Euro kriegt, dann dieser Anrechnungsrege-
lung trotzdem unterliegen, selbst wenn er Aufwen-
dungen in der entsprechenden Höhe belegen kann?

Sachverständige Dr. Fuchsloch: Aus meiner Sicht ist
die Frage mit der ehrenamtlichen Tätigkeit und der
Zweckrichtung von Einnahmen insgesamt nicht gut
gelöst. Wir müssten uns überlegen, ob zum Beispiel
Nachtarbeitszuschläge, die bisher auch für etwas an-
deres als zum Lebensunterhalt gewährt werden,
wirklich als Einkommen anzurechnen sind. Das
thematisiert aber keiner. Das Bundessozialgericht hat
gesagt, Nachtarbeitszuschläge sind Einkünfte. Inso-
fern wäre ein Nachdenken über die Frage erforder-
lich:, was wollen wir privilegieren und zwar unge-
achtet vom Steuerrecht. Dazu gehören meines Erach-
tens Nachtarbeitszuschläge genauso wie ehrenamtli-
che Tätigkeiten. Bei dieser Art von Tätigkeiten wür-
de man eine Förderung bewirken, wenn die Einkünf-
te freigestellt wären. Insofern ist es hier Stückwerk,
wenn ein Teil der steuerfreien Tätigkeiten herausge-
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nommen wird. Klar ist, für die Leistungsbezieher ist
es eine Verschlechterung zum bisherigen Recht.
Aber wenn man das Thema anfasst, muss man es ei-
gentlich breiter anfassen. Ich meine, dass auch im
Bereich der Erwerbstätigkeit, Zuschläge, die steuer-
frei sind, unter Umständen nicht als Einnahmen an-
gerechnet werden sollten, zum Beispiel Nachtar-
beitszuschläge.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Meine Fra-
ge geht an das Statistische Bundesamt. Gibt es An-
zeichen dafür, dass seit 2005 signifikant die Woh-
nungsmieten, die Kaltmiete bei Wohnungen, bei
SGB-II-Empfängern deutlich mehr gestiegen sind als
in anderen Bereichen?

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Wir haben erstmalig mit der EVS 2008 die SGB-II-
Empfänger aufgenommen, weil es in der EVS 2003
diese noch nicht gab. Deswegen können wir hierzu
keine Aussage machen. Eine EVS in den Zwischen-
jahren gibt es nicht. Die EVS wird nur alle fünf Jahre
durchgeführt.

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Ich hatte
gedacht, Sie hätten dazu eine Auskunft geben kön-
nen. Aber dann kann sicherlich der Städte- und Ge-
meindebund dazu etwas sagen.

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Ich wollte eigentlich eher sagen, dass wir keine
solchen Anzeichen haben. Wir haben keinen statisti-
schen Beleg, aber die Erfahrungen und Eindrücke,
die wir aus der Praxis bekommen, bestätigen das ei-
gentlich nicht. Den reinen Mietmarkt betreffend
koppelt sich das nicht ab. Es gibt insofern nicht ei-
nen Hartz-IV-Mietmarkt, der sich abkoppelt von dem
allgemeinen Mietmarkt. Unser Problem sind viel-
mehr die steigenden Heizungskosten.

Abgeordneter Birkwald (DIE LINKE.): Meine Frage
geht an das IAB. Die Bundesregierung bezweifelt die
Relevanz der Thematik der verdeckt Armen für die
Neuermittlung der Regelsätze. Ich würde Sie jetzt
bitten oder fragen, ob Sie die Ergebnisse Ihrer Exper-
tisen zur Nichtinanspruchnahme von Leistungen der
Grundsicherung erläutern und gleichzeitig darlegen
könnten, ob und ggf. auf welche Art und Weise die
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt
werden sollte oder kann?

Sachverständiger Feil (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung): Ich kann eigentlich nur wie-
derholen oder unterstützen, was Frau Becker heute
Morgen schon gesagt hat. Man kann mit der EVS in
unseren Augen die Dunkelziffer bestimmen. Man
kann Ansprüche simulieren und dagegen dann die
tatsächlichen Leistungen stellen und damit eine
Aussage über die verdeckte Armut treffen. Natürlich
handelt es sich dabei um statistische Verfahren, die
nicht hieb- und stichfest sind, die aber den einzel-
nen Haushalt als wahrscheinlich verdeckt oder ver-
schämt arm identifizieren können. Grundsätzlich
halten wir diese Datengrundlage oder auch andere
Datengrundlagen für geeignet, um Aussagen über die
verdeckte Armut in Deutschland zu treffen. Wie
dann damit umzugehen ist, dazu möchte ich eigent-
lich nichts sagen. Das können andere hier am Tisch
besser. Aber der Hinweis von unserer Seite ist, wir
glauben, dass es geht, dass man es feststellen kann.

Abgeordnete Lösekrug-Möller (SPD): Wir wissen,
dass der Anspruch auf Leistungen nach SGB II nicht
darin liegt, dass man einen Mangel an Erziehungs-
kompetenz nachweist. Deshalb richte ich meine Fra-
ge an Herrn Dr. Borchert, der diese Zielgruppe der
Erziehenden und ihrer Qualifikation - wenn sie im
Leistungsanspruch SGB II sind - so dargelegt hat.
Meine Frage an Sie: Wir haben im jetzigen Gesetz-
entwurf die Gutscheinregelung für Teilhabe für Bil-
dung. Steht sie nicht dem entgegen, dass in der Re-
gel die Personen, die Erziehungsverantwortung ha-
ben, diese auch voll wahrnehmen können und
gleichwohl im Leistungsbezug des SGB II sind?

Sachverständiger Dr. Borchert: Vielen Dank für die-
se Frage. Ich meine, ich habe das schon hoffentlich
präzise zum Ausdruck gebracht, dass die grundle-
gende Hypothese, die in der deutschen Öffentlich-
keit immer wieder zu hören ist, dass die Eltern im
Hartz-IV-Bezug nämlich nicht in der Lage wären, ih-
re Kinder zu erziehen, keine empirische Grundlage
findet. Die Untersuchungen, die wir zur Verfügung
haben - ich nenne noch einmal Frau Dr. Münnich -,
beweisen genau das Gegenteil, dass sich nämlich El-
tern eher verschulden zu Gunsten der Bildungsbe-
dürfnisse der Kinder, als dass sie Gelder missbrau-
chen, die wir den Eltern zu diesem Zweck geben.
Frau Dr. Fuchsloch hat in ihrer Stellungnahme den
Vorschlag gemacht, man solle es analog zu den Kos-
ten der Unterkunft machen und Nachweise verlan-
gen, wenn Zweifel bestehen, dass die Gelder zweck-
entfremdet verwendet werden. Dann kann man im-
mer noch auf Gutscheine und Sachleistungen um-
stellen. Eines möchte ich bei diesem Punkt anfügen:
Wir müssen uns bei der ganzen Frage Bildung und
Aufstiegsorientierung immer wieder klarmachen -
das habe ich von Frau Dr. Lenze aus einem anderen
Aufsatz gelernt -, dass das, was wir hier an Statussi-
cherung abgeschafft haben, schon beginnend mit der
Reform der Erwerbsunfähigkeitsrenten, dann weiter
mit der Abschaffung von ABM-Maßnahmen und
dem Wiedereintritt in die Arbeitslosenversicherung
mit Arbeitslosengeld- und -hilfe, natürlich auch den
ganz negativen Effekt hat, den keiner wollen kann
und hier sicher auch keiner will, dass damit nämlich
bei den jungen Leuten die Aufstiegsorientierung
allmählich auch verschwindet, weil die sich am Bei-
spiel ihrer Eltern, die sich jahrelang bemüht und auf
den Hosenboden gesetzt haben und hohe Bildungs-
abschlüsse haben, ausrechnen können, dass das al-
les vor dem tiefen Absturz nicht schützt. Das ist si-
cherlich eine ganz fatale Konsequenz des Abbaus
von sozialer Statussicherung, die wir seit ein paar
Jahren haben.

Abgeordneter Straubinger (CDU/CSU): Ich hätte ei-
ne Frage an die Frau Dr. Vorholz. Bund und Länder
haben sich im Jahr 2008 auf die unbefristete Beibe-
haltung der im § 46 SGB II niedergelegten Anpas-
sungsformel verständigt. Diese Verständigung erfolgt
im Rahmen zusätzlicher Entlastung in der Kommune
durch den Ausbau gegenüber dem Arbeitslosengeld
II - vorrangige Leistungen, Kinderzuschlag und
Wohngeld -, durch die rund 70.000 Bedarfsgemein-
schaften, die ausschließlich aufstockende Wohnleis-
tungen der Kommunen bezogen, die Hilfebedürftig-
keit verlassen konnten. Darüber hinaus war die Ent-
fristung der Anpassungsformel mit einer weiteren
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zusätzlichen Entlastung bei der Bundesbeteiligung,
bei der Grundsicherung und bei Erwerbsminderung
nach § 46 a SGB XII verbunden. Stimmen Sie mir
vor diesem Hintergrund zu, dass sich die Positionie-
rung des Bundesrates, die Bundesbeteiligung nun-
mehr abweichend entsprechend der Entwicklung der
Ausgaben für Unterkunft und Heizung berechnen zu
wollen, politisch kaum rechtfertigen lässt?

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreis-
tag): Ich stimme dem ausdrücklich nicht zu. Zum ei-
nen ist dieser finanzielle Kuhhandel, den der Bun-
desrat eingegangen ist, von der Größenordnung her
völlig unangemessen gewesen. Er hat im Bereich
Grundsicherung im Alter hunderte Millionen her-
ausgeholt. Bei der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende reden wir aber über Milliarden. Schon dieses
Gewicht stimmt nicht. Der Bundesrat hat, auf die Be-
rechnungen des Deutschen Landkreistages gestützt,
seine Forderungen nach einer Änderung der Anpas-
sungsformel erhoben. Wir halten natürlich sowohl
an diesen Berechnungen als auch an der Änderung
der Anpassungsformel fest. Einfach deswegen, weil
wir im Bereich der Ausgaben für die KdU gegenläu-
fige Entwicklungen haben.

Vorsitzende Kipping: Wir sind schon in der Nach-
spielzeit. Herr Strengmann-Kuhn, können Sie es
kurz machen?

Abgeordneter Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ganz kurz an das Statistische Bundesamt.
Das, was Herr Feil eben zur verdeckten Armut gesagt
hat, könnten Sie das umsetzen oder nicht?

Sachverständige Kühnen (Statistisches Bundesamt):
Wie bereits gesagt, verdeckte Armut muss genau
spezifiziert werden. Was ist das? Wie ist diese abge-
grenzt? Zum Beispiel mit Einkommensgrenzen und
Vermögenswerten. Wenn das genau spezifiziert ist,
dann könnten mit der EVS diese Angaben ermittelt
werden.

Vorsitzende Kipping: Vielen herzlichen Dank. Ich
bedanke mich für das Interesse. Ich bedanke mich
dafür, dass Sie mit Ihrem Sachverstand uns zur Ver-
fügung gestanden haben. Wir werden in der kom-
menden Woche am Mittwoch abschließend im Aus-
schuss über die vorliegenden Gesetzentwürfe und
Anträge beraten. Wir haben also noch einige Tage
Zeit, um wirklich auch die Erkenntnisse dieser An-
hörung zu verarbeiten. Ich hoffe doch, dass es ent-
sprechend Niederschlag in Änderungsanträgen fin-
den wird. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wun-
derschönen Tag.

Sitzungsende 15.20 Uhr
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